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1. Grundlagen 

1.1 Rechtliche Grundlagen  
 
Die rechtliche Grundlage des Grünordnungsplans stellt § 7 NatSchG LSA dar. Gemäß § 7 
Abs. 1 NatSchG LSA erarbeiten die Gemeinden flächenkonkrete Grünordnungspläne zur 
Vorbereitung oder Ergänzung der Bebauungspläne. Die Grünordnungspläne sollen auf den 
Zustand von Natur und Landschaft eingehen und darlegen, wie weit die Ziele und Grundsät-
ze des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt worden sind.  
 
Die Ergebnisse der Grünordnungsplanung sind gemäß § 7 Abs. 2 NatSchG LSA mit Text, 
Karte und Begründung darzustellen und müssen mindestens  
1. eine Beschreibung des vorhandenen und des zu erwartenden Zustandes von Natur und 

Landschaft, 
2. eine Konkretisierung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, 
3. eine Bewertung des Zustandes nach Maßgabe dieser Ziele sowie  
4. unter Zugrundelegung von Bewertung und Zielkonzeption die erforderlichen Maßnahmen 

für ihre Umsetzung  
enthalten.  
 
Allgemein wird in § 4 Abs. 1 NatSchG LSA bestimmt, dass in der Landschaftsplanung die 
Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Pla-
nungsraum zu erarbeiten, darzustellen und zu begründen sind. Die Landschaftsplanung 
dient der Konkretisierung und Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auch in den Planungen und Verwaltungsverfahren als Abwägungsgrundsatz, 
deren Entscheidungen sich auf Naturschutz und Landschaft im Planungsraum auswirken 
können. Dies betrifft insbesondere, jedoch nicht nur, die Bauleitplanung.  
 
Der Grünordnungsplan beschränkt sich räumlich auf den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans. Die Planung und Ausgestaltung der extern erforderlichen Flächen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt in einem gesonderten Grünordnungsplan.  
 
Die Betrachtung der Schutzgüter orientiert sich an den in den § 1a Abs. 2 Nr. 3 BauGB ge-
nannten Schutzgütern der Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Wechselbeziehungen und 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden in die Betrachtungen der einzelnen 
Schutzgüter mit einbezogen und nicht gesondert betrachtet. Kultur- und sonstige Sachgüter 
werden im Grünordnungsplan ebenfalls nicht gesondert behandelt.  
 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege betreffen diese Fachdisziplin, 
während sich die Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege an andere 
Planungen und Nutzungen richten. Diese Trennung der Begriffe wird in diesem Grünord-
nungsplan nicht verfolgt, die „Maßnahmen“ schließen die „Erfordernisse“ hier mit ein.  
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Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden für Sachsen-Anhalt in § 1 
Abs. 1 NatSchG LSA formuliert. Danach sind Natur und Landschaft im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass  
 
1. die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  
2. die Nutzbarkeit der Naturgüter,  
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie  
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft  
 
als Lebensgrundlagen der Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind. Diese Anforderungen sind gemäß § 1 Abs. 2 
NatSchG LSA untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an 
Natur und Landschaft abzuwägen.  
 
Diese Ziele sind nach Maßgabe der Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung erforderlich, möglich und 
unter Abwägung aller Anforderungen angemessen ist. Diese Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sind in § 2 NatSchG LSA genannt und im Folgenden auszugs-
weise wiedergegeben:  
 
1. Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu erhalten und zu verbessern; Beeinträchtigungen 

sind zu unterlassen oder auszugleichen.  
 
2. Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die 

Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und Landschaft insgesamt und auch im Ein-
zelnen in für ihre Funktionsfähigkeit genügender Größe zu erhalten. In besiedelten Bereichen sind 
Teile von Natur und Landschaft, auch begrünte Flächen und deren Bestände, in besonderem Maße 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln.  

 
3. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der Verbrauch der sich 

erneuernden Naturgüter ist so zu steuern, dass sie nachhaltig zur Verfügung stehen.  
 
4. Boden ist zu erhalten; ein Verlust oder eine Verminderung seiner natürlichen Fruchtbarkeit und 

natürlichen Ertragsfähigkeit sind zu vermeiden.  
... 

7. Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gering zu halten.  

 
8. Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, sind zu vermeiden, unvermeid-

bare Beeinträchtigungen sind auch durch landespflegerische Maßnahmen auszugleichen oder zu 
mindern.  

 
9. Die Vegetation ist im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung zu sichern; dies gilt insbesondere 

für Wald, sonstige geschlossene Pflanzendecken und die Ufervegetation; unbebaute Flächen, de-
ren Pflanzendecke beseitigt worden ist, sind wieder standortgerecht zu begrünen.  

 
10. Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des Natur-

haushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebens-
stätten und Lebensräume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen.  

 
11. Für Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung sind in ausreichendem Maße 

nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu erschließen, zweckentspre-
chend zu gestalten und zu erhalten.  

 
12. Der Zugang zu Landschaftsteilen, die sich nach ihrer Beschaffenheit für die Erholung der Bevölke-

rung besonders eignen, ist zu erleichtern.  
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13. Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 
sind zu erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- 
und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung oder Schönheit des Denkmals erforderlich ist.  

 
14. Landschaftsteile, die für einen ausgewogenen Naturhaushalt erforderlich sind oder sich durch ihre 

Schönheit, Eigenart, Seltenheit oder ihren Erholungswert auszeichnen, sollen von Bebauung frei-
gehalten werden.  

...  

16. Bauliche Anlagen aller Art, auch Verkehrswege und Leitungen, haben sich in Natur und Land-
schaft schonend einzufügen.  

... 

22. Die natürlichen Wanderwege der unter besonderen Schutz stehenden Tierarten sollen grundsätz-
lich berücksichtigt werden.  

 
23. Grünflächen und Grünbestände im Siedlungsbereich sind weitgehend zu erhalten und gegebenen-

falls zu vermehren. 
... 
 
 

1.2 Planerische Grundlagen 
 
Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) 
 
Der Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) liegt seit 1998 vor (FROELICH & 
SPORBECK 1998). Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird dem Entwicklungsbe-
reich  
„Ackerlandschaft westlich Bernburg“ zugeordnet. Als Ackerlandschaft westlich Bernburg wird 
die ausgeräumte, intensiv ackerbaulich genutzte und flach wellige Landschaft der sich an die 
Bebauung westlich der Saale anschließenden Ebene bezeichnet. Dieser Bereich wird ge-
genüber der Ackerlandschaft um Strenzfeld durch die Hauptbahnstrecke Köthen - Aschers-
leben und nach Süden durch das Tal der Wipper begrenzt. Die bereits zu dieser Zeit geplan-
te gewerbliche Baufläche wird insbesondere wegen ihrer Flächengröße als problematisch 
eingestuft. 
 
Als Maßnahmen und Ziele in diesem Bereich sollen nach dem Landschaftsplan der Stadt 
Bernburg (Saale) u.a. mittelfristig entlang vorhandener bzw. ehemals vorhandener Wege und 
Flurgrenzen Hecken- und Baumheckenpflanzungen aus Gehölzen der potentiellen natürli-
chen Vegetation erfolgen. Als Ergänzung des bereits bestehenden Wegenetzes sollen mittel-
fristig ehemals vorhandene Feldwege wiederhergestellt werden. Dies betrifft im Plangebiet 
und dessen näherer Umgebung lediglich eine Verlängerung des Gnetzendorfer Weges nach 
Westen bis zur Gemarkungsgrenze. 
 
 
Ökologisches Verbundsystem (ÖVS) 
 
Um den Verlust von Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume entgegenzuwirken, ist 
die Sicherung eines ökologischen Verbundsystems erforderlich. Vor diesem Hintergrund 
fasste der Landtag von Sachsen-Anhalt in seiner Sitzung am 19. Mai 1995 den Beschluss, 
die Landesregierung zu beauftragen, das Programm zur Entwicklung eines ökologischen 
Verbundsystems in Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2005 weiterzuentwickeln.  
 
Zur Realisierung des Programms wurden durch das für Umwelt zuständige Ministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt Aufträge zur Planung des Biotopverbundsystems auf der Ebene der 
Landkreise vergeben. Für den Landkreis Bernburg liegt diese Planung mit Erläuterungsbe-
richt seit Ende 2001 vor (PLANUNGSGEMEINSCHAFT MENSCH UND UMWELT 2001).  
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Die Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis Bernburg unterscheidet zwischen 
überregional bedeutsamen, regional bedeutsamen und örtlich bedeutsamen Biotopverbund-
einheiten. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans werden in dieser Planung keine 
Vorschläge gemacht.  
 
 

1.3 Verwendete Unterlagen 
 
Für die Erarbeitung des Grünordnungsplans wurden zahlreiche Unterlagen ausgewertet. Es 
handelt sich um folgende Unterlagen: 
 
·  Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 57 

der Stadt Bernburg (Saale) (INGENIEURBÜRO FÜR SCHALLSCHUTZ 2002) 
·  Gutachten zur prognostischen Beurteilung der Spreng- und Verkehrserschütterungs-

immissionen verschiedener Bergbaubetriebe über und unter Tage im geplanten Gewer-
be- und Industriegebiet, Baufeld I Bernburg/West (MÜLLER 2002) 

·  Faunistische Kartierungen zur UVS zum Bebauungsplan Nr. 57 „Gewerbe- und Indust-
riegebiet Bernburg-West an der A 14, Baufeld I“ der Stadt Bernburg (Saale)  
(SALIX 2002) 

·  Rote Listen 
·  Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) (FROELICH & SPORBECK 1998) 
·  Umweltverträglichkeitsstudie Ortsumgehung Bernburg (1995) (FROELICH & SPORBECK 

1995) 
·  Agraratlas des Landes Sachsen-Anhalt (MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, LAND-

WIRTSCHAFT UND UMWELT 1996) 
·  Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK) mit Bodenschätzungsdaten  
·  Baugrunderkundung im Hinblick auf die geplante punktuelle Niederschlagswasserversi-

ckerung in den oberflächennahen Untergrund (PST 2002) 
·  Immissionsschutzbericht 2001 des Landesamtes für Umweltschutz (LANDESAMT FÜR 

UMWELTSCHUTZ 2002) 
 
Die Beurteilungsgrundlagen für den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft er-
geben sich in der Regel aus den gesetzlichen Umweltanforderungen in den Fachgesetzen.  
 
 

1.4 Beschreibung des Gebietes 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturraums des Nordöstlichen Harzvorlands am westli-
chen Rand der Gemarkung Bernburg nahe der A 14. Sein nördlicher Rand wird durch die 
Hauptbahnstrecke Köthen - Aschersleben gebildet. Die Größe des Plangebietes beträgt etwa 
68,59 ha. Das Plangebiet fällt nördlich der Trasse der geplanten Ortsumgehung Bernburg 
leicht in Richtung Norden zur Bahnstrecke hin ab. Der höchste natürliche Geländepunkt mit 
88,1 m ü. NN befindet sich in der Flur 72 im Bereich der östlichen Hälfte der gemeinsamen 
Grenze der Flurstücke 26 und 27. Südlich des Flurstücks 26 der Flur 72 fällt das Gelände 
leicht ab. Im nördlichen Teil des Plangebietes liegen die niedrigsten natürlichen Geländehö-
hen mit etwa 80 m ü. NN in den Flurstücken 273, 274 und 275 der Flur 73 nahe der Bahn-
strecke. Im südlichsten Teil des Plangebietes beträgt die niedrigste natürliche Geländehöhe 
etwa 76 m ü. NN, die am südlichsten Teil des Plangebietes im Bereich des vorhandenen 
Autobahnzubringers zu finden ist. Die natürlichen Geländehöhen reichen somit im Plangebiet 
von etwa 76 m ü. NN bis zu 88 m ü. NN.  
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Das Plangebiet und seine nähere Umgebung wird bisher überwiegend intensiv ackerbaulich 
genutzt. In Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung wird das Plangebiet von 
mehreren Feldwegen gequert, die mit wassergebundenen Decken befestigt sind. Dabei han-
delt es sich um den Rathmannsdorfer Weg (Flurstücke 1000 und 1001 der Flur 73), die Ver-
längerung des Gnetzendorfer Weges (Flurstück 120/1 der Flur 72), den Paradiesweg (Flur-
stücke 57 (teilw.) und 79/1 der Flur 71), die Verlängerung der Otto-Lange-Straße (Flur-
stück 66/3 der Flur 72) und den Feldweg auf dem Flurstück 67 der Flur 72. Unmittelbar nörd-
lich des Rathmannsdorfer Weges liegt im Bereich einer ehemaligen Deponie eine etwa 
1,8 ha große Fläche brach. 
 
Entlang der nördlichen Grenze des Plangebietes befinden sich die Gleisanlagen der Haupt-
bahnstrecke Köthen - Aschersleben. Am südlichen Rand des Plangebietes befindet sich die 
Fahrbahn des vorhandenen Autobahnzubringers. Entlang dieses Autobahnzubringers wur-
den vor etwa einem Jahr Bäume und Sträucher gepflanzt. Ebenso wurden entlang des 
Rathmannsdorfer Weges von Osten bis etwa auf die halbe Tiefe des Flurstücks 67 der 
Flur 72 Bäume gepflanzt. Gebäude aller Art sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 
Als bestehendes Schutzobjekt nach Naturschutzrecht befindet sich im Plangebiet lediglich 
eine Hecke aus Sträuchern entlang der südlichen Seite des Bahnflurstücks, die die Anforde-
rungen des Biotopschutzes gemäß § 30 NatSchG LSA an besonders geschützte Hecken 
erfüllt. Maßgeblich ist gemäß Biotoptypen-Richtlinie eine Mindestflächengröße von 20 m², die 
deutlich überschritten wird. Außer den genannten Gehölzen befinden sich keine weiteren im 
Plangebiet. 
 
 

2. Zustand von Natur und Landschaft 
 
Die Betrachtungen der Schutzgüter in diesem Kapitel enthalten jeweils die Beschreibung des 
vorhandenen Zustandes von Natur und Landschaft sowie dessen Bewertung.  
 
 

2.1 Menschen 
 
Das Schutzgut „Menschen“ lässt sich grundsätzlich in die Teilfunktionen „Wohnen“ und „Er-
holung“ gliedern. Die Teilfunktion „Wohnen“ beinhaltet die Klärung und Bewertung der Im-
missionssituation im Bereich der schutzwürdigen und sonstigen Nutzungen (z.B. Lärm, Er-
schütterungen, Gerüche).  
 
Wohnen 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans selbst ist unbewohnt. Vom dem nächstgelegenen 
Wohngebiet im Bereich des genehmigten Bebauungsplans Nr. 2 „Hinter den Gärten“ der 
benachbarten Gemeinde Ilberstedt ist das Plangebiet etwa 750 m entfernt. 
 
Lärm 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt. Die Bearbeitung des Aspektes „Lärm“ erfolgt auf der Grundlage dieser Unter-
suchung. Relevante gewerbliche Lärmvorbelastungen im kritischen Beurteilungszeitraum 
Nacht existieren für das Plangebiet nicht.  
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Industrie- und Verkehrslärm wurden getrennt beurteilt. Beurteilungsgrundlagen waren die 
Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 (Schallschutz im Städtebau), die 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und für den Verkehrslärm die Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).  
 
Die Einstufung der schutzwürdigen Nutzungen in der Umgebung erfolgte auf der Grundlage 
des gemeinsamen Flächennutzungsplans für die Verwaltungsgemeinschaft Bernburg (Saale) 
(Vorentwurf mit Stand vom 19. Februar 2000) und des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 2 
„Hinter den Gärten“ der benachbarten Gemeinde Ilberstedt. Berücksichtigt wurde weiterhin 
die Entwicklungskonzeption für das Gebiet der ehemaligen Garnison Bernburg (Endfassung 
März 2001) mit zwei Baufeldern. Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm betragen für All-
gemeine Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) sowie für Mischgebiete (MI) 
tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A).  
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen wurde die Festsetzung immissionswirk-
samer flächenbezogener Schallleistungspegel (IFSP) in dB(A) je m² vorgeschlagen. Da die 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen 
werden, konnten Untersuchungen für schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans entfallen.  
 
Die Schallleistungspegel werden für tags mit 70 dB(A) je m² und für nachts mit 60 dB(A) je 
m² festgesetzt. Die angesetzten Schallleistungspegel ergeben eine Ausnutzbarkeit, die tags 
(6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) der von Industriegebieten ohne aus-
nahmsweise Zulässigkeit der genannten Wohnungen entspricht. Die Festsetzung der immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel in den Nutzungsschablonen der 
GI 1 bis GI 3 erfolgt entsprechend dem Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen.  
 
Bezüglich der Vorbelastungen des Plangebiets durch Verkehrslärm sind keine Lärmwerte 
bekannt.  
 
Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen 
Straßen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind. Die lärmschutzauslösenden Kriterien werden in der Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) geregelt. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV setzt eine wesent-
liche Änderung einer Straße einen „erheblichen baulichen Eingriff“ sowie eine Überschrei-
tung bestimmter Immissionsgrenzwerte oder eine bestimmte Erhöhung des Beurteilungspe-
gels des von der Straße ausgehenden Verkehrslärms voraus.  
 
Bezüglich des Verkehrslärms wurde untersucht (INGENIEURBÜRO FÜR SCHALLSCHUTZ 
2002), ob sich infolge des innerhalb des Plangebiets gelegenen Straßenneubaus südlich der 
geplanten Ortsumgehung Bernburg im Vergleich zum vorhandenen Autobahnzubringer „we-
sentliche Änderungen“ im Sinne der 16. BImSchV ergeben und gegebenenfalls Ansprüche 
auf Lärmschutz ergeben. Als Methoden für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen und 
-immissionen wurden die Anlage 1 der Verkehrslärmschutzverordnung und die Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) verwendet. Wesentliche Änderungen ergeben sich 
nach den Untersuchungen zwar für einige Immissionsorte, an die die neue Straße heran-
rückt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden jedoch weit unterschritten, so 
dass keine Ansprüche auf Verkehrslärmschutz dem Grunde nach resultieren.  
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Erschütterungen 
 
Zur prognostischen Beurteilung der Sprengerschütterungsimmissionen verschiedener Berg-
baubetriebe über und unter Tage im geplanten Gewerbe- und Industriegebiet (Baufeld I) und 
der Verkehrserschütterungsimmissionen wurde ein Gutachten (MÜLLER 2002) erarbeitet. 
Darin werden die auf das festgesetzte Industriegebiet einwirkenden Erschütterungsimmissi-
onen durch die Gewinnungssprengungen im Kalksteintagebau, die Gewinnungssprengungen 
durch den untertägigen Steinsalzabbau sowie die Verkehrserschütterungen durch die 
Hauptbahnstrecke Köthen-Bernburg-Aschersleben und die A 14 untersucht.  
 
Im Laufe der nächsten ca. 30 Jahre wird der Kalksteintagebau sich dem Industriegebiet vo-
raussichtlich bis auf ca. 500 m nähern. Die durch die Kalksteingewinnung entstehenden 
Sprengerschütterungen werden in diesem Gebiet spürbar sein. Die voraussichtlich durch den 
an das Plangebiet heranrückenden Kalksteintagebau zu erwartenden Erschütterungsimmis-
sionen wurden mit untersucht.  
 
Durch Bewertung der Messergebnisse und prognostische Berechnungen auf der Grundlage 
der DIN 4150, Teil 1 bis 3, wurde nachgewiesen, dass weder eine Überschreitung noch eine 
große Annäherung an die Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Er-
schütterungen auf Bauwerke der DIN 4150, Teil 3, Tabelle 1 erfolgt. Nach diesen Erkennt-
nissen ist keine Einschränkung der Bebauung abzuleiten, wenn nicht besondere Anforde-
rungen geltend gemacht werden. Es tritt weder eine Schädigung der künftigen Bausubstanz 
noch eine unzumutbare Belästigung der Menschen in den Gebäuden auf (DIN 4150, Teil 2). 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch Erschütterungen lassen sich nicht erkennen.  
 
Ändern sich die Bohr- und Sprengtechniken in den Gewinnungsbetrieben, ist eine Widerho-
lungsmessung unter den neuen Bedingungen empfehlenswert. Für die kommenden Jahre, 
insbesondere bei der Annäherung des Kalksteintagebaus an das festgesetzte Industriege-
biet, wird empfohlen, Erschütterungsmessungen zur Kontrolle und Bestätigung der Prognose 
durchzuführen. Die Bedingungen des Untergrundes im Bergwerkseigentum Nr. 902/92 
„Bernburg-West“ sind im Vergleich zu denen im Umfeld des Tagebaus nicht gleichwertig, 
sondern eher günstiger. 
 
Gerüche 
 
Informationen über Vorbelastungen durch Gerüche liegen für den Betrachtungsraum nicht 
vor. Im Betrachtungsraum ist allenfalls vorübergehend mit zeitlich begrenzten Geruchsemis-
sionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung der Ackerflächen zu rechnen.  
 
 
Erholung 
 
Das Plangebiet stellt sich überwiegend als intensiv genutzte (wenig naturnahe), strukturarme 
Ackerebene dar. In den Ackerbereichen befinden sich nur in geringem Umfang Elemente, die 
die Landschaft strukturieren und gliedern. Die Ackerbereiche werden derzeit nur in geringem 
Maße zur Erholung genutzt. Eine Ursache dafür kann auch der Zustand der landwirtschaftli-
chen Wege sein. Versteht man die landschaftsbezogene Erholung im Freien als Naturerleb-
nis, so erklärt sich aufgrund der Ausprägung des Naturraums das geringe Maß der Erho-
lungsnutzung im Betrachtungsraum. Infrastruktureinrichtungen für die Erholung sind in den 
Ackerbereichen nicht vorhanden. Ausgewiesene Wander- oder Radwege fehlen im gesam-
ten Plangebiet.  
 
 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

11 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Sachen von besonderer kultureller Bedeutung. Kulturgüter können Kultur-
denkmale (Baudenkmale, archäologische Denkmale), sonstige historische Bestandteile der 
Kulturlandschaft oder Naturdenkmale sein. Kulturgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Sonstige Sachgüter sind alle körperlichen Gegenstände unabhängig von ihrem Nutzen. Als 
Sachgüter werden die das Plangebiet querenden Ver- und Entsorgungsleitungen angese-
hen. 
 
 

2.2 Tiere und Pflanzen  
 
Tiere 
 
Für die Bearbeitung des Schutzgutes „Tiere“ erfolgte eine Erfassung des Feldhamsters (Cri-
cetus cricetus) und der Brutvögel sowie des Feldhasen (Lepus europaeus). Der Feldhamster 
ist in Sachsen-Anhalt gefährdet (HEIDECKE 1992) und in Deutschland stark gefährdet 
(BOYE 1998). Der Feldhamster ist ferner in Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG) aufgeführt. Die in diesem Anhang der FFH-Richtlinie genannten Arten sind ge-
mäß § 10 Abs. 2 Nr. 11b BNatSchG streng geschützte Arten.  
 
Der Feldhamster ist eine ehemals ausgesprochen häufige, heute jedoch sehr seltene Art, 
deren Bestände gegenwärtig weiter stark zurückgehen. Dies trifft auch in Sachsen-Anhalt zu, 
obwohl hier der Verbreitungsschwerpunkt der Art innerhalb Deutschlands zu finden ist. Die 
Vorkommen konzentrieren sich hier im Gebiet der Lößböden und besonders der Schwarzer-
den. Um dem Rückgang des Feldhamsters entgegenzuwirken, genießt die Art strengen 
Schutz. Dies gilt auch für die Lebensräume des Hamsters, so dass geplante Bauvorhaben in 
Gebieten potentiellen Hamstervorkommens der Untersuchung auf tatsächliche Präsenz der 
Art bedürfen. 
 
Der Feldhase ist in Sachsen-Anhalt stark gefährdet und in Deutschland gefährdet. Der Feld-
hase ist ebenfalls eine Art, deren Bestände in Sachsen-Anhalt gegenwärtig stark zurückge-
hen. Er hat ähnliche Lebensraumansprüche wie der Hamster. Die genannten aktuellen Er-
fassungen von Tierarten erfolgten durch das Büro „SALIX“, Büro für Ökologie und Land-
schaftsplanung in Halle im Jahr 2002. 
 
Methodik 
 
Der Betrachtungsraum war zum Zeitpunkt der Untersuchungen in fünf Teilflächen unter-
schiedlicher Nutzung gegliedert:  
Teilfläche 1: Wintergetreide (Gerste) [Ackerflächen Flur 73] 
Teilfläche 2: Brachfläche [ehemalige Deponie am Rathmannsdorfer Weg] 
Teilfläche 3: Wintergetreide (Gerste) [nördl. Ackerflächen Flur 72 östlich Weg auf Flur-

stück 67] 
Teilfläche 4: Winterraps [Ackerflächen Flur 72 westlich Weg auf Flurstück 67] 
Teilfläche 5: Mais, Rüben (schmaler Streifen nach Süden, südl. Ackerflächen Flur 72 öst-

lich Weg auf Flurstück 67) 
 
Die Kulturfrüchte bildeten zum Zeitpunkt des Beginns der Untersuchungen bereits ver-
gleichsweise dichte und hohe Bestände.  
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Die Untersuchung der Fläche auf Hamstervorkommen erfolgte aufgrund des kurzen Bearbei-
tungszeitraumes mittels einer Frühjahrskartierung. Die Frühjahrskartierung erfolgt, wenn die 
Feldhamster nach Beendigung des Winterschlafes die Röhren öffnen. Die Phänologie der 
Überwinterung variiert regional und jährlich. Für die Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt) 
wird das Ende der Überwinterung mit frühestens Mitte April, oft erst Anfang Mai bis Mitte Mai 
angegeben.  
 
Nach dem Ende der Überwinterung, das sich innerhalb einer Population über einen längeren 
Zeitraum erstrecken kann, richtet sich das Datum der Frühjahrskartierung. Daher wurden die 
zu untersuchende Flächen ab Mitte April begangen, um den Beginn der Bauöffnung und den 
optimalen Zeitpunkt der eigentlichen Baukartierung zu ermitteln.  
 
Aufgrund des fortgeschrittenen Aufwuchses der Kulturvegetation (Wintergetreide) und der 
Flächengröße wurde die Kartierung mit mehreren Personen durchgeführt. Dabei wurden die 
Ackerschläge streifenweise abgelaufen. Der Abstand der begangenen Streifen variierte je 
nach vorhandenem Aufwuchs. Die Wintergersteflächen mussten aufgrund des besonders 
hohen und dichten Aufwuchses in schmalen Streifen von 2 bis 3 m begangen werden. 
 
Die Winterrapsfläche (Teilfläche 4) wurde nach der Ernte am 31. Juli 2002 noch einmal be-
gangen. Am 31. Juli 2002 wurde ebenso die Teilfläche 1 mit Wintergetreide stichprobenartig 
und entlang der Bahnstrecke noch einmal untersucht, sowie die Teilfläche 3 mit Winterge-
treide soweit sie abgeerntet war. 
 
Die ornithologische Untersuchung wurde für den großen nördlichen Teil des Betrachtungs-
raums durchgeführt. Der nach Süden verlaufende streifenförmige Teil wurde nicht berück-
sichtigt, da er zum einen im Gelände nicht exakt zu lokalisieren war und zum anderen nur 
eine geringe flächige Ausdehnung besitzt. Zudem waren zusätzliche Brutvogelarten in dem 
Bereich der Rüben- und Maiskulturen nicht zu erwarten. Um die Vogelwelt des Gebietes se-
miquantitativ erfassen zu können, wurden im Frühjahr und Frühsommer 2002 fünf Kontrollen 
zu verschiedenen Tageszeiten durchgeführt. Um das Gebiet auf mögliche Vorkommen der 
Wachtel (Coturnix coturnix) zu überprüfen, wurden zusätzliche Begehungen während der 
Abendstunden nötig, da die Art vorwiegend während der Abenddämmerung ruft. 
 
Feldhasenreviere sind meist größer als der zu untersuchende Betrachtungsraum, d.h. siche-
re quantitative Aussagen zur Nutzung des Gebietes durch den Feldhasen sind nur einge-
schränkt möglich. Deshalb wurden lediglich Sichtbeobachtungen von Feldhasen während 
der Hamster- und Brutvogelkartierungen dokumentiert. Dadurch sind qualitative Aussagen 
möglich, Angaben zur Populationsgröße oder quantitativen Inanspruchnahme der Fläche 
durch Feldhasen können jedoch nicht gemacht werden.  
 
Ergebnisse 
 
Während des Untersuchungszeitraums im Frühjahr konnten keine Feldhamsterbaue auf der 
Untersuchungsfläche festgestellt werden. Bei der Nachuntersuchung der Winterrapsfläche 
am 31. Juli 2002 und den Stichproben auf anderen Teiluntersuchungsflächen konnten eben-
falls keine Feldhamsterbaue nachgewiesen werden. 
 
Die im Betrachtungsraum festgestellten Brut- und Gastvogelarten sind in der folgenden Ta-
belle dargestellt. Beobachtungen von der Bahnstrecke nördlich des Gebietes werden mit 
aufgeführt, in diesem Bereich erfolgte jedoch keine gezielte Erfassung. 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status Häufigkeit auf der 

Untersuchungsfläche 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger B 1 BP 

Alauda arvensis Feldlerche B ca.15-20 BP  

Carduelis cannabina Bluthänfling B 2 (3 ?) BP 

Emberiza schoeniclus Rohrammer B 1 BP 

Motacilla flava Schafstelze B 1 (2?) BP 

Phasianus colchicus Fasan B 1 BP 

Sylvia communis Dorngrasmücke B 3 BP 

Coturnix coturnix Wachtel B ? 1? BP 

Emberiza citrinella Goldammer B ? 1? BP 

Lanius collurio Neuntöter B ? 1? BP 

Buteo buteo Mäusebussard NG  

Circus aeruginosus Rohrweihe NG  

Corvus c. corone Rabenkrähe NG  

Falco tinnunculus Turmfalke NG  

Hirundo rustica Rauchschwalbe NG  

Milvus milvus Rotmilan NG  

Pica pica Elster NG  

Columba palumbus Ringeltaube Dz  

Sturnus vulgaris Star Dz  

Tabelle 1: Brut- und Gastvogelarten 
Status: B = Brutvogel, B ? = Brut nicht sicher, BP = Brutpaare, NG = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler 
 
Bemerkungen zu den Vogelarten 
 
Feldlerche 
Die Feldlerche ist die Charakterart der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ihr Bestand auf der 
Fläche des Betrachtungsraums kann mit ca. 15 bis 20 BP lediglich grob geschätzt werden. 
Dabei wurden mehr Tiere auf bzw. über der Brachfläche und dem Gerstenschlag beobach-
tet, als über dem Raps. Dies ist sicher auf die für die Lerchen ungünstige Wuchseigenschaf-
ten des Rapses (vergleichsweise früh im Jahr große Pflanzenhöhe [17. Mai 2002: 1,2 bis 
1,5 m] und sehr hohe Deckung [17. Mai 2002: fast 100%]) zurückzuführen. 
Auf Grund ihres Revierverhaltens (Singflüge in z.T. großer Höhe) ist eine exakte Kartierung 
des Bestandes oder sogar eine Abgrenzung der Reviere schwierig und zeitaufwendig, zumal 
die Grenze des Betrachtungsraums wie im vorliegenden Fall mitten durch einen Gerste- oder 
Rapsschlag verläuft. Hinzu kommt, dass im Verlauf der Saison mit zunehmender Höhe und 
Deckung der Vegetation Verschiebungen innerhalb des Feldlerchenbestandes erfolgen (z.B. 
Meidung der Rapsflächen bei der zweiten Brut). Die ermittelte Brutpaardichte liegt unter Be-
achtung der oben aufgeführten Einschränkungen im Bereich vergleichbarer Flächen in 
Sachsen-Anhalt. 
 
Fasan 
Im Bereich der Brachfläche konnten mehrfach Fasane beobachtet bzw. verhört werden. Eine 
Brut in diesem Bereich ist wahrscheinlich. 
 
Schafstelze 
Ein Brutpaar dieser Art siedelte auf der Brachfläche und ein weiteres wahrscheinlich am öst-
lichen Rand des Betrachtungsraums im Bereich des Feldweges. 
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Sumpfrohrsänger 
Die Art konnte in den hohen Stauden der Brachfläche als Brutvogel nachgewiesen werden. 
 
Dorngrasmücke 
Diese Art wurde auf der Rapsfläche (am Rand zur Brachfläche), auf der Brachfläche und an 
der Bahnstrecke in jeweils einem Paar als Brutvogel ermittelt. 
 
Bluthänfling 
Auf der Brachfläche konnten zwei Brutpaare der Art nachgewiesen werden. Weiterhin konnte 
im Bereich der Bahnstrecke ein Männchen der Art beobachtet werden. Da die Beobachtung 
im Grenzbereich erfolgte, ist nicht eindeutig zu belegen, dass es sich auch um ein Brutpaar 
im Betrachtungsraum handelt. 
 
Rohrammer 
Diese Art konnte mit einem Brutpaar in den Stauden der Brachfläche bestätigt werden. 
 
Goldammer 
Für das im Bereich der Bahnstrecke beobachtete singende Männchen ist nicht eindeutig zu 
belegen, dass es sich um ein Brutpaar im Betrachtungsraum handelt. 
 
Neuntöter 
Ein Männchen der Art konnte in der nordöstlichen Spitze des Betrachtungsraums in den 
Sträuchern am Bahndamm registriert werden. Ob es auch im Betrachtungsraum brütete oder 
aber im angrenzenden Bereich, muss offen bleiben. 
 
Wachtel 
Im Rahmen der Untersuchung konnte ein rufendes Tier im Gerstenschlag am nordöstlichen 
Rand des  Betrachtungsraums festgestellt werden. Damit gehört die untersuchte Fläche zum 
Lebensraum der Art, ob sie aber direktes Brutgebiet ist, muss offen bleiben. Hinzu kommt, 
dass während der Untersuchung lediglich ein Rufnachweis im Betrachtungsraum gelang. 
 
Rotmilan, Rohrweihe, Mäusebussard, Turmfalke 
Die vier beobachteten Greifvogelarten nutzen den Betrachtungsraum zur Nahrungssuche. 
Über die Lage der Brutplätze ist nichts bekannt. 
 
Rauchschwalbe 
Vögel dieser Art wurden wiederholt und in größerer Zahl jagend über dem Gerstenschlag 
beobachtet. 
 
Elster, Rabenkrähe 
Beide Arten konnten als Nahrungsgast im Bereich der Bahngleise registriert werden. 
 
Ringeltaube 
Diese Art wurde lediglich überfliegend festgestellt. 
 
Star 
Einzelne Exemplare wurden überfliegend registriert. 
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Zusammenfassend konnten im Betrachtungsraum sieben Vogelarten als sichere und weitere 
drei als mögliche Brutvögel festgestellt werden. Diese vergleichsweise geringe Artenvielfalt 
beruht auf der geringen Strukturierung von Ackerflächen, dem großflächigsten Lebensraum-
typ innerhalb des Betrachtungsraums. Auf den landwirtschaftlichen Flächen konnte nur die 
Feldlerche als sicherer und die Wachtel als möglicher Brutvogel nachgewiesen werden. Die 
Nachweise der anderen Arten gelangen entweder auf der Brachfläche (ca. 1,8 ha) am Rath-
mannsdorfer Weg oder aber an der Bahnstrecke, die den Betrachtungsraum im Norden be-
grenzt.  
 
Das zeigt, dass mit der Erhöhung der Strukturvielfalt bzw. der Zunahme von Grenzlinienef-
fekten eine Erhöhung der Brutvogelvielfalt verbunden ist. In Hinblick auf die Vogelwelt gibt es 
keine objektiven Einwände gegen die Durchführung des Projektes (keine erheblichen Beein-
trächtigungen).  
 
Einzelne Feldhasen konnten während des gesamten Untersuchungszeitraumes mehrfach 
auf der Brachfläche und auf den Feldwegen beobachtet werden (Sichtbeobachtungen). Es 
ist davon auszugehen, dass der Betrachtungsraum Teil mindestens eines Feldhasenreviers 
ist. Aufgrund der durchschnittlichen Reviergrößen des Feldhasen ist der Betrachtungsraum 
lediglich Teilbereich von Feldhasenrevieren. Die Lebensräume des Feldhasen verändern 
sich jedes Jahr entsprechend den angebauten Kulturfrüchten. Insofern kann davon ausge-
gangen werden, dass die im Betrachtungsraum vorkommenden Feldhasen die Verluste an 
Teillebensräumen in ihren Revieren durch die Verwirklichung des Bebauungsplans in be-
nachbarten Bereichen ausgleichen.  
 
Weitere Säugetierbeobachtungen während der Untersuchungen: 
 
Reh:  1 am Rand der Brachfläche (Sichtbeobachtung 17. Mai 2002) 
Igel:  1 tot Feldweg zwischen Brachfläche und Raps (Totfund 17. Mai 2002) 
Fuchs: Spuren und Kot auf den Feldwegen und abgeernteten Rapsfeld (Kot und Spu-

ren; 17. Mai 2002, 20. Juni 2002, 31. Juli 2002) 
Dachs:  Spuren auf Feldweg (Spuren 20. Juni 2002) 
 
Die Angabe des Gefährdungsstatus erfolgt auf der Grundlage der Roten Listen der Vögel 
des Landes Sachsen-Anhalt (DORNBUSCH 1992) und der Bundesrepublik Deutschland 
(WITT et al. 1998) und der Roten Liste der Säugetiere des Landes Sachsen-Anhalt (HEIDE-
CKE 1992). Der Schutzstatus der einzelnen Vogelarten richtet sich nach den Vorgaben des 
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 10 Abs. 2 Nrn. 10, 11) und der EG-Artenschutzverordnung 
(EG-ArtSchVO, VO(EG) Nr. 338/97).  
 
Bedingt durch höhere Strukturvielfalt im Vergleich zum Umland, sind die Brachfläche am 
Rathmannsdorfer Weg und der Bahndamm besonders artenreich. Die Brachfläche stellt eine 
Altlastverdachtsfläche dar (ehemalige Deponie). Die Sanierung dieser Altlastverdachtsfläche 
liegt im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit. Nach erfolgter Sanierung wird die Flä-
che gemäß Festsetzung überbaut.  
 
In der Zusammenfassung der faunistischen Kartierungen wurde empfohlen, eine Bebauung 
nicht bis an den Bahndamm durchzuführen. Durch die räumliche Lage der festgesetzten 
Baugrenzen im GI 1 wird ein Mindestabstand von Gebäuden zum Bahnflurstück von 10 m 
eingehalten. Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen werden dieser Empfehlung gerecht. Zerschneidungseffekte, die bei 
Durchführung des Bebauungsplans zwangsläufig auftreten, werden durch die räumliche La-
ge der Baugrenzen und die festgesetzten Pflanzungen so gering wie möglich gehalten. 
 
Über die Vorkommen und die Dichte sonstiger, unter das Jagdrecht fallender Arten im Be-
trachtungsraum sind keine konkreten Angaben bekannt.  
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Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name Status Rote Liste Sach-

sen-Anhalt 
Rote Liste 

Deutschland 
Schutz 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger B - - § 

Alauda arvensis Feldlerche B - V § 

Buteo buteo Mäusebussard NG - - §§ 

Carduelis cannabina Bluthänfling B - - § 

Circus aeruginosus Rohrweihe NG - - §§ 

Columba palumbus Ringeltaube Dz - - § 

Corvus c. corone Rabenkrähe NG - - § 

Coturnix coturnix Wachtel B ? 3 - § 

Emberiza citrinella Goldammer B ? - - § 

Emberiza schoeniclus Rohrammer B - - § 

Falco tinnunculus Turmfalke NG - - §§ 

Hirundo rustica Rauchschwalbe NG - - § 

Lanius collurio Neuntöter B ? - V § 

Milvus milvus Rotmilan NG 3 - §§ 

Motacilla flava Schafstelze B - - § 

Phasianus colchicus Fasan B - - § 

Pica pica Elster NG - - § 

Sturnus vulgaris Star Dz - - § 

Sylvia communis Dorngrasmücke B - V § 

Tabelle 2: Gefährdungsstatus der kartierten Vogelarten 
3 = gefährdet 
V = Vorwarnliste 
§ = besonders geschützt gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10bb BNatSchG 
§§ = streng geschützt gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11a BNatSchG 
 
Weitere Artengruppen wurden nicht untersucht. Amphibien sind im Plangebiet aufgrund der 
weiten Entfernungen zu Oberflächengewässern, die als Laichgewässer dienen könnten, 
nicht zu erwarten. Die Strukturarmut des intensiv ackerbaulich genutzten Raums lässt auch 
keine Vorkommen von Reptilienarten erwarten.  
 
Über im Plangebiet vorkommende Insektenarten können nur wenige Angaben gemacht wer-
den, da zu dieser Artengruppe im betrachteten Gebiet bisher keine Daten bekannt sind. Eine 
repräsentative Erfassung im Rahmen dieser Planung hätte den zeitlichen Rahmen deutlich 
überschritten. Als wichtige Biotoptypen bzw. Vegetationsstrukturen für Insekten werden die 
Hecken, Gebüsche, Grünländer, Staudenfluren und die Brachfläche angesehen.  
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Pflanzen 
 
Potentielle natürliche Vegetation 
 
Die potentielle natürliche Vegetation (pnV) im Betrachtungsraum wird auf der Grundlage der 
Karte der potentiellen natürlichen Vegetation von Sachsen-Anhalt (LANDESAMT FÜR UM-
WELTSCHUTZ 2000) beschrieben. Die potentielle natürliche Vegetation ist eine gedankli-
che, den gegenwärtigen Standortbedingungen entsprechende höchstentwickelte Vegetation, 
die sich nach Aufhören des menschlichen Einflusses einstellen würde. Die Standortbedin-
gungen werden wesentlich durch die Geologie, die Bodenverhältnisse, die Topographie und 
das Klima beeinflusst. Die potentielle natürliche Vegetation bietet insbesondere die Möglich-
keit, den Natürlichkeitsgrad der tatsächlich vorhandenen Vegetation zu beurteilen.  
 
Im Plangebiet besteht die potentielle natürliche Vegetation aus einem Typischen und Hasel-
wurz-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald. Bei diesem Vegetationstyp handelt es sich 
um einen mehrschichtigen lichten Laubmischwald. Die obere und die untere Baumschicht ist 
mit wüchsigen bis gut wüchsigen Bäumen ausgebildet. Der Waldtyp weist eine artenreiche, 
gut entwickelte Strauchschicht sowie eine gräserreiche Krautschicht mit deutlichem Früh-
jahrsaspekt auf. Als wichtige und häufige Baumarten werden Traubeneiche (Quercus pet-
raea), Hainbuche (Carpinus betulus) und Winterlinde (Tilia cordata) angegeben. Wichtige 
und häufige Straucharten sind Hasel (Corylus avellana), Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus 
laevigata), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare), 
Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) und Seidelbast (Daphne mezereum). Natur-
nahe Waldbestände dieses Typs haben in der ausgeräumten, sehr fruchtbaren Agrarland-
schaft für die Tier- und Pflanzenwelt eine außerordentliche Funktion als Rückzugsraum.  
 
Biotoptypen 
 
Zeitlich parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans befindet sich die Ortsumge-
hung Bernburg als Verlängerung der B 6n in der Planung. Für den Planungsabschnitt 13.3 
der B 6n von Güsten bis etwa auf Höhe des Rathmannsdorfer Weges westlich des Bernbur-
ger Stadtteils Waldau wurde bereits im Jahr 2001 eine aktuelle Kartierung der Biotoptypen 
im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung durchgeführt. Bei der Bearbeitung 
des Schutzgutes „Pflanzen“ wird deshalb auf diese Kartierung zurückgegriffen. Die Bereiche 
des Betrachtungsraums, die sich außerhalb dieser Kartierung befinden, wurden im Sommer 
2002 nachkartiert. Die Ergebnisse der Kartierungen können der Karte „Biotoptypen Bestand“ 
entnommen werden.  
 
Beide Kartierungen erfolgten auf der Grundlage des Katalogs der Biotoptypen und Nutzungs-
typen für die CIR-luftbildgestützte Biotoptypen- und Nutzungstypenkartierung im Land Sach-
sen-Anhalt (LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 1992). Innerhalb des Plangebiets kom-
men vor allem Ackerflächen (undifferenziert, AAu) vor (ca. 60 ha). Auf einer ehemaligen De-
ponie hat sich eine stark nitrophile trockene Staudenflur (KSt) entwickelt (ca. 1,8 ha). Weitere 
Flächen (ca. 1,7 ha) werden vom Biotoptyp „Eisenbahn/Schiene“ (BVb) eingenommen. Die 
übrigen Flächen (<3 ha) im Plangebiet setzen sich aus den vorhandenen Straßenflächen des 
Autobahnzubringers (BVs), den jungen Baumreihen (Pflanzjahr 2001) entlang des Auto-
bahnzubringers (HRbls) und unbefestigten Wegeflächen (BVu) zusammen. Auf sehr kleinen 
Teilflächen des Plangebiets (<0,05 ha) wurden frische Staudenfluren entlang von Wegrän-
dern kartiert. Entlang des vorhandenen Autobahnzubringers (B 185n) wurde im Jahr 2001 
auf der gesamten Länge eine Allee (HRbls) aus Ebereschen (Sorbus aucuparia) (planfestge-
stellt: Eschen [Fraxinus excelsior]) gepflanzt.  
 
Als gefährdete Biotoptypen im Betrachtungsraum gemäß Rote Liste der gefährdeten Bio-
toptypen des Landes Sachsen-Anhalt (PETERSON 1998) sind die Hecken einzustufen.  
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Pflanzenarten 
 
Im Rahmen der verwendeten Kartierungen der Biotoptypen aus den Jahren 2001 und 2002 
wurden über die Biotoptypen hinaus keine Pflanzenarten erfasst. In der (ersten) Umweltver-
träglichkeitsstudie zur Ortsumgehung Bernburg (FROELICH & SPORBECK 1995) sind je-
doch Angaben zu den im Betrachtungsraum vorkommenden Pflanzenarten enthalten. Die in 
der (ersten) Umweltverträglichkeitsstudie zur Ortsumgehung Bernburg angegebenen Pflan-
zenarten wurden im Jahr 1994 kartiert. Diese Pflanzendaten weisen somit ein Alter auf, das 
aufgrund der möglichen Veränderungen in der Artenzusammensetzung nicht ohne weiteres 
auf den gegenwärtigen Zeitraum übertragen werden kann.  
 
Die im Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) kartierten Biotoptypen (Erfassungsjahr 
ebenfalls 1994) wurden zunächst mit den aktuell kartierten verglichen. Dabei zeigte sich, 
dass zum Teil neue Biotoptypen entstanden sind. Dies betrifft die Straßenflächen des Auto-
bahnzubringers und die straßenbegleitenden Baumreihen. Im Bereich dieser Baumreihen ist 
aufgrund der geringen Standzeit dieser Pflanzungen nicht anzunehmen, dass sich bereits 
eine grundsätzlich andere Zusammensetzung der Pflanzenarten etabliert hat. Die Standflä-
chen der Bäume wurden überwiegend als extensiv gemähte Rasenflächen angelegt. Ge-
fährdete oder besonders geschützte Pflanzenarten sind auf diesen Pflanzstandorten mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten. Die aktuell kleinflächig kartierten 
Staudenfluren in einzelnen Wegrandbereichen wurden offensichtlich maßstabsbedingt nicht 
im Landschaftsplan dargestellt.  
 
Gegenüber der Kartendarstellung des Landschaftsplans der Stadt Bernburg (Saale) konnten 
aktuell einige Kleingehölze nicht mehr nachgewiesen werden. Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden, dass im Vergleich zu den Kartierungen des Landschaftsplans der Stadt 
Bernburg (Saale) sich im Bestand der Biotoptypen keine Veränderungen ergeben haben, die 
ein verstärktes Auftreten gefährdeter oder besonders geschützter Pflanzenarten vermuten 
lassen.  
 
Im Betrachtungsraum ist grundsätzlich zumindest nicht mit dem Auftreten gefährdeter oder 
besonders geschützter Pflanzenarten zu rechnen. Somit ist eine Übertragung der in der (ers-
ten) Umweltverträglichkeitsstudie zur Ortsumgehung Bernburg nachgewiesenen Pflanzenar-
ten in die Gegenwart durchaus plausibel.  
 
Gefährdete und bzw. oder besonders geschützte Pflanzenarten konnten im Rahmen der 
Erarbeitung der (ersten) Umweltverträglichkeitsstudie im Plangebiet nicht nachgewiesen 
werden. In der Nähe des Plangebiets wurden durch die Bearbeiter der (ersten) Umweltver-
träglichkeitsstudie zur Ortsumgehung Bernburg vertiefte vegetationskundliche Untersuchun-
gen vorgenommen. Diese Vegetationsaufnahme wurde auf einem Wegrand neben einer 
Ackerfläche durchgeführt, kann also hinsichtlich des Biotoptyps an ihrem Standort auf den 
überwiegenden Anteil des Plangebiets übertragen werden.  
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Folgende Arten wurden in den vertieften pflanzensoziologischen Untersuchen nachgewiesen 
(Vegetationsaufnahme Nummer 53):  
 
Botanischer Name Deutscher Name 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 

Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 

Anthriscus caucalis Hunds-Kerbel 

Arctium lappa Große Klette 

Arctium tomentosum Filzige Klette 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 

Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß 

Atriplex spec. Melde 

Atriplex tatarica Tataren-Melde 

Ballota nigra Schwarznessel 

Bromus hordeaceus Weiche Trespe 

Bromus sterilis Taube Trespe 

Capsella bursa-pastoris Hirtentäschelkraut 

Carduus acanthoides Weg-Distel 

Carduus nutans Nickende Distel 

Carex hirta Behaarte Segge 

Cichorium intybus Wegwarte 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 

Convolvulus arvensis Acker-Winde 

Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut 

Coronilla varia Bunte Kronwicke 

Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 

Crepis tectorum Mauer-Pippau 

Cynoglossum officinale Echte Hundszunge 

Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras 

Elymus repens Acker-Quecke 

Eryngium campestre Feld-Mannstreu 

Falcaria vulgaris Sichelmöhre 

Festuca rubra Roter Schwingel 

Galium aparine Kletten-Labkraut 

Galium mollugo Wiesen-Labkraut 

Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut 

Lactuca serriola Kompaß-Lattich 

Lamium album Weiße Taubnessel 

Lathyrus tuberosus Duftende Platterbse 

Lepidium ruderale Schutt-Kresse 

Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut 

Lithospermum arvense Acker-Steinsame 

Lolium perenne Ausdauernder Lolch 

Tabelle 3: Pflanzenarten 
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Botanischer Name Deutscher Name 

Mercurialis annua Einjähriges Bingelkraut 

Papaver rhoeas Klatsch-Mohn 

Pastinaca sativa Pastinak 

Plantago media Mittlerer Wegerich 

Poa annua Einjähriges Rispengras 

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 

Polygonum aviculare Vogel-Knöterich 

Prunus domestica Pflaume 

Puccinellia distans Gewöhnlicher Salzschwaden 

Pyrus communis Birne 

Rumex crispus Krauser Ampfer 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sisymbrium loeselii Loesels Ranke 

Taraxacum officinale Löwenzahn 

Torilis japonica Gewöhnlicher Klettenkerbel 

Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart 

Triticum aestivum Saat-Weizen 

Vicia sepium Zaun-Wicke 

Tab. 3 (Forts.): Pflanzenarten 

 
In Sachsen-Anhalt gefährdete Pflanzenarten befinden sich nicht unter den genannten Arten. 
Keine der genannten Arten ist besonders geschützt im Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 
BNatSchG. Insbesondere Pflanzenarten der Anhänge der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG) sind im Plangebiet nicht nachgewiesen worden. 
 
 

2.3 Boden 
 
Boden ist die obere Schicht der Erdkruste einschließlich der flüssigen Bestandteile (Boden-
lösung) und der gasförmigen Bestandteile (Bodenluft) ohne Grundwasser. Boden erfüllt viel-
fältige Funktionen. Diese werden in § 2 Abs. 2 BBodSchG definiert. Schutzziel ist nicht der 
Boden an sich, sondern die Erhaltung seiner Funktionen. 
 
Die Beschreibung der Bodenarten erfolgt auf der Grundlage des Automatisierten Liegen-
schaftskatasters (ALK), in das die Angaben der Bodenschätzung eingearbeitet worden sind. 
Auf dieser Grundlage sind detaillierte Aussagen zu den Bodenarten und deren Entstehungs-
arten möglich. Alle Angaben zum Schutzgut „Boden“ können der Karte „Bewertung Schutz-
gut Boden“ entnommen werden.  
 
Die vorherrschende Bodenart im Plangebiet ist Lehm (L). Lediglich auf einer sehr kleinen 
Fläche im südlichsten Randbereich des Gebiets kommt stark sandiger Lehm (SL) vor. Die 
Entstehungsart der Böden im Plangebiet ist Löß (Lö). Lediglich im südlichsten Randbereich 
wird als Entstehungsart „verwittertes Festgestein“ (V) angegeben.  
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Nach dem Agraratlas des Landes Sachsen-Anhalt (MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, 
LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT 1996) werden als Bodentyp im gesamten Betrach-
tungsraum Löß-Schwarzerden bis Braunschwarzerde verzeichnet. Schwarzerden sind dun-
kel gefärbt und erwärmen sich im Frühjahr rascher und führen daher den auf ihr vorhande-
nen Bewuchs zu einer längeren Vegetationsperiode. Allgemein sind Schwarzerden mit pflan-
zenverfügbaren Nährstoffen gut versorgt. Diese Böden sind aufgrund ihres hohen Anteils an 
Mittel- und Grobporen im Oberboden gut durchwurzelbar und ausreichend belüftet. Löß-
Schwarzerden vermögen im oberen Meter etwa 200 mm Niederschlag nutzbar zu speichern, 
so dass die Vegetation auch längere Trockenperioden ohne Schaden überdauern kann. 
Schwarzerden sind ausgezeichnete Ackerstandorte und gehören zu den fruchtbarsten Bö-
den überhaupt. Es sind die wichtigsten Weizenböden der Erde. Schwarzerden sind vom 
Grundwasser unbeeinflusst („Landböden“).  
 
Die Bewertung des Bodens wird ebenfalls auf der Grundlage der Bodenschätzungsdaten 
vorgenommen. Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens hat einen wirtschaftlich nutzba-
ren Ertrag zum Ziel. Trotz deutlicher Unterschiede in der Produktionsweise setzen gute Er-
träge in Landwirtschaft (einschließlich Gartenbau) und Forstwirtschaft grundsätzlich die glei-
chen Bodenbedingungen voraus.  
 
Die Fähigkeit eines Bodens, Biomasse zu produzieren (Ertragspotential), steigt mit seiner 
Fruchtbarkeit. Das Ertragspotential der landwirtschaftlich genutzten Böden wurde in der 
Reichsbodenschätzung erfasst. Das Ertragspotential von Ackerböden wird dabei in der Bo-
denzahl ausgedrückt. Diese Zahlen wurden durch einen Vergleich zwischen Erträgen und 
Bodenverhältnissen ermittelt. Die Bodenzahlen variieren von 0 bis 100. Die Bodenzahlen 
liegen im Betrachtungsraum überwiegend zwischen 75 und 96. Für die landwirtschaftliche 
Nutzung weisen die Böden ein sehr hohes Ertragspotential auf.  
 
Der Bewertung des Bodens lehnt sich an das Verfahren an, das im Auftrag des Landesam-
tes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 1998) entwickelt worden ist. Das Ziel des Verfahrens 
ist, zu bewerten, wie gut der Boden an welchem Standort die verschiedenen Bodenfunktio-
nen erfüllen kann. Die Bedeutung eines Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum 
ergibt sich vor allem aus den Pflanzen, die auf ihm wachsen bzw. wachsen könnten, weil 
Bodenorganismen, Tiere und Menschen sich direkt oder indirekt von ihnen ernähren.  
 
Die Bodenfunktion „Lebensgrundlage und Lebensraum“ wird als Bodenfunktion „Pflanzen-
standort“ charakterisiert. Die übrigen Aspekte werden durch das Verfahren in einer Boden-
funktion „Regelung im Wasserkreislauf“ zusammengefasst.  
 
Die Bedeutung eines Bodens für eine Bodenfunktion wird in fünf Wertstufen von 1 bis 5 aus-
gedrückt. Dabei verfügt ein Boden der höchsten Wertstufe 1 über eine sehr hohe Fähigkeit, 
eine bestimmte Bodenfunktion zu erfüllen. Bei einem Boden der Wertstufe 5 ist diese Fähig-
keit sehr gering.  
 
Die Bewertung der Ackerböden richtet sich nach den Bodenarten, der Entstehungsart und 
der jeweiligen Zustandsstufe des Bodens. Generell sinkt die Bedeutung eines Ackerbodens 
für die landwirtschaftliche Nutzung mit zunehmendem Sandgehalt und steigender Zustands-
stufe. Bei Kombinationen von Entstehungsarten werden die erstgenannten Entstehungsarten 
herangezogen.  
 
Die Bewertung der Bodenfunktion „Regelung im Wasserhaushalt“ und die Einordnung der 
Böden in Wertstufen folgen den Zuordnungstabellen des vom Landesamt für Umweltschutz 
verwendeten Bewertungsverfahrens. Dabei haben Sandböden eine sehr hohe Bedeutung für 
die Funktion „Regelung im Wasserhaushalt“ und mit steigendem Tongehalt sinkt die Bedeu-
tung eines Bodens für diese Funktion.  
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Bei der Bewertung ergibt sich für die Bodenfunktion „Pflanzenstandort“ nahezu im gesamten 
Plangebiet eine sehr hohe Bedeutung. Kleinflächig weisen Bereiche im südlichen Randbe-
reich eine hohe oder mittlere Bedeutung für diese Bodenfunktion auf. Das gleiche gilt für die 
Bodenfunktion „Regelung im Wasserhaushalt“.  
 
Vorbelastungen des Bodens stellen die beiden Altlastverdachtsflächen dar. Im Bereich der 
ehemaligen Deponie am Rathmannsdorfer Weg handelt es sich um eine Altablagerung. Der 
natürlich gewachsene Boden wurde abgetragen, der entstandene Hohlraum wurde später 
verfüllt. Eine Angabe von Bodenarten und Bodentypen für diese Fläche ist deshalb nicht 
möglich. Die Sanierung dieser Altlast steht im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit 
und soll vor Beginn der Errichtung von baulichen Anlagen auf den privaten Baugrundstücken 
abgeschlossen sein.  
 
Bei der anderen Altlastverdachtsfläche handelt es sich um eine Kampfmittelverdachtsfläche. 
Von großflächigen Abgrabungen oder Aufschüttungen in diesem Bereich wird nicht ausge-
gangen. Die Untersuchung der Fläche wird im Jahr 2002 für den Zeitraum unmittelbar nach 
der Ernte der bisher ackerbaulich genutzten Fläche angestrebt.  
 
 

2.4 Wasser 
 
Das Schutzgut setzt sich grundsätzlich aus den Teilschutzgütern Grundwasser und Oberflä-
chenwasser zusammen. Oberflächengewässer sind im Betrachtungsraum nicht vorhanden. 
Eine Untersuchung von Oberflächengewässern entfällt deshalb.  
 
Grundwasser ist das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Be-
rührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Allgemeines Ziel 
sollte ein vorsorgender Grundwasserschutz sein. Konkrete Ziele werden in den Bewirtschaf-
tungszielen für das Grundwasser gemäß § 33a Abs. 1 WHG definiert.  
 
Das Land Sachsen-Anhalt wird räumlich in Grundwasserlandschaften und in Grundwasser-
regionen unterteilt. Grundwasserlandschaften als übergeordnete Einheiten sind geologisch-
geomorphologisch abgrenzbare Räume mit einheitlichen und typischen Grundwasserver-
hältnissen. Die Festlegung erfolgte nach naturräumlichen, landschaftsstrukturellen und hyd-
rogeologischen Merkmalen. Grundwasserlandschaften können verschiedene Grundwasser-
regionen umfassen. Das Plangebiet gehört zur Grundwasserlandschaft 2.1.9 „Aschersleben-
Bernburger Hügelland“.  
 
Grundwasserregionen werden dabei als Gebiete definiert, in welchen für einen Grundwas-
serleiter (oder ein hydraulisch verbundenes System mehrerer Leiter) ein einheitlicher 
Grundwassertyp feststellbar ist. Durch spezielle Grundwasserbildungs- und Umfeldbedin-
gungen entsteht über den Prozess der Neubildung eine vergleichbare, naturräumlich gepräg-
te Grundwasserbeschaffenheit. Unter natürlichen Verhältnissen sind die Grenzen einer 
Grundwasserregion stabil und oft als Grundwasserscheiden im Strömungsfeld lokalisierbar. 
 
Innerhalb der Grundwasserlandschaft 2.1.9 „Aschersleben-Bernburger Hügelland“ gehört 
das Plangebiet zur Grundwasserregion 2.1.9.8 „Sandstein“. In dieser Region wirken Sand-
steine des Buntsandsteins als Kluft- bzw. Porengrundwasserleiter. Kreidesandsteine und 
Kalksandsteine stellen die Hauptgrundwasserleiter dar. Diese Bereiche verfügen über eine 
mittlere bis gute Wasserwegsamkeit. Das Grundwasser weist in dieser Region eine mittlere 
Geschütztheit auf. Die Region hat eine mittlere Bedeutung als Grundwasserleiter.  
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Aufgrund der im Rahmen der Baugrunderkundung (PST 2002) durchgeführten Bohrungen 
wird angenommen, dass bis zumindest 12 m unter Gelände kein Grundwasser ansteht. Nach 
den Angaben der Hydrogeologischen Karte der DDR, Themenblatt Grundwassergefährdung, 
(ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT 1984) ist im Betrachtungsraum eine Fließrich-
tung des Grundwassers in Richtung Wipper zu verzeichnen.  
 
 

2.5 Luft 
 
Aus der Messstation Bernburg des Luftüberwachungs- und Informationssystems Sachsen-
Anhalt (LÜSA) liegen für eine Reihe von Schadstoffen qualifizierte Messergebnisse vor, die 
im Immissionsschutzbericht 2001 des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
(2002) veröffentlicht wurden. Da sich in der Stadt Bernburg eine landeseigene Messstation 
befindet, ist die Notwendigkeit einer weiteren Vorbelastungsermittlung nicht erkennbar. Eine 
weitere Ermittlung der Vorbelastung soll deshalb nicht vorgenommen werden. 
 
Der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit durch die genannten luftverunrei-
nigenden Stoffe ist sichergestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung die Immissionswerte 
gemäß Nr. 4.2.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 2002) nicht überschreitet. Die Fassung 
der TA Luft vom 24. Juli 2002 trat am 1. Oktober 2002 in Kraft und löste die bisher geltende 
Fassung aus dem Jahr 1986 ab.  
 
   Bernburg 

Schadstoff Einheit Immissionswert Immissions-Jahres-
Vorbelastung 2001 

Anteil am 
Immissionswert 

Schwefeldioxid (SO2) mg/m³ 50 2,1 4,2% 

Stickstoffdioxid (NO2) mg/m³ 40 22 55,0% 

Schwebstaub (Partikel) PM10 mg/m³ 40 31 77,5% 

Tabelle 4: Vorbelastung durch Luftschadstoffe im Vergleich zu den Werten der TA Luft 
Quelle: Landesamt für Umweltschutz (2002) 

 
Die niedrigen Schwefeldioxid-Konzentrationen der Vorjahre sind 2001 noch weiter zurückge-
gangen. Die Jahreskenngröße war kleiner als die Nachweisgrenze des Gerätes, deshalb 
wurde der Jahresmittelwert laut Definition gleich der halben Nachweisgrenze gesetzt. Der 
Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid ist von 32 mg/m³ im Vorjahr auf 22 mg/m³ zurückgegan-
gen. Infolge der Verkehrsübergabe der A 14 hat sich das Verkehrsaufkommen auf der in 
unmittelbarer Nähe der Messstation gelegenen B 71 erheblich verringert und führte zu einem 
deutlichen Rückgang der Konzentration von Stickstoffdioxid in der Luft.  
 
Lufthygienisch relevant für gesundheitliche Wirkungen sind Partikel in der Außenluft, die ei-
nen aerodynamischen Durchmesser kleiner als 10 mm (PM10, PM = particulate matter) auf-
weisen und somit tief in die Lunge gelangen können. Diese Fraktion wird auch als Feinstaub 
bezeichnet.  
 
Der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubnieder-
schlag ist sichergestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung den Immissionswert gemäß 
Nr. 4.3.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 2002) nicht überschreitet. Der Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch die Deposition luftverunreinigender Stoffe, einschließlich 
der Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen, ist sichergestellt, soweit die ermittelte Ge-
samtbelastung die Immissionswerte gemäß Nr. 4.5.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 
2002) nicht überschreitet.  
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   Bernburg 

Schadstoff Einheit Immissionswert Vorbelastung  
Jahresmittelwert 2001 

Anteil am 
Immissionswert 

Staubniederschlag g/(m²*d) 0,35 0,10 28,6% 

Arsen (As) mg/(m²*d) 4 0,5 12,5% 

Blei (Pb) mg/(m²*d) 100 7,6 7,6% 

Cadmium (Cd) mg/(m²*d) 2 0,1 5,0% 

Nickel (Ni) mg/(m²*d) 15 1,1 7,3% 

Chrom (Cr) mg/(m²*d) - 1,8 - 

Kupfer (Cu) mg/(m²*d) - 11,8 - 

Zink (Zn) mg/(m²*d) - 97,3 - 

Vanadium (V) mg/(m²*d) - 0,7 - 

Mangan (Mn) mg/(m²*d) - 20,2 - 

Tabelle 5: Vorbelastung durch die Deposition an der Messstation Bernburg, Platz der Jugend 
im Vergleich zu den Werten der TA Luft 
Quelle: Landesamt für Umweltschutz (2002) 

 
Wie schon in den Vorjahren hat sich die Belastung durch Staubniederschlag auch 2001 lan-
desweit weiter verringert. Es ist zu erwarten, dass kaum noch wesentliche Senkungen auftre-
ten werden, da der Staubniederschlag bereits ein niedriges Niveau erreicht hat, was auf die 
gravierende Verminderung der Staubemissionen der Betriebe infolge Stilllegungen, verbes-
serter Abgasreinigung und auf die Umstellung des Brennstoffs von Kohle auf Öl oder Gas 
zurückzuführen ist. Letzteres gilt auch für Kleinfeuerungsanlagen in Gewerbe und Haushal-
ten. Die Schadstoffdepositionen der gemessenen Schwermetalle unterschreiten die zulässi-
gen Immissionswerte der TA Luft deutlich.  
 
Ob im Plangebiet die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind, kann ebenfalls nur anhand allgemein zugänglicher Messergebnis-
se beurteilt werden. Auf der Grundlage der Rahmenrichtlinie 96/62/EG über die Beurteilung 
und die Kontrolle der Luftqualität wurden durch bislang drei Tochterrichtlinien Umweltquali-
tätsnormen festgelegt. In der 1. Tochterrichtlinie 1999/30/EG vom 22.04.1999 wurden 
Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der 
Luft festgelegt. Die 2. Tochterrichtlinie 2000/69/EG vom 16.11.2000 legt Grenzwerte für Ben-
zol und Kohlenmonoxid fest. Die 3. Tochterrichtlinie 2002/3/EG vom 12.02.2002 schafft Wer-
te für den Ozongehalt in der Luft.  
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Schadstoff Schutzziel / 

Bezugszeit 
Wertigkeit* zulässige Anzahl 

Überschreitungen 
je Jahr 

Anzahl Überschrei-
tungen in 2000 in 

Bernburg 

Schwefeldioxid Mensch / 1 h GW+TW 470 mg/m3 24 0 

 Mensch / 1 h GW 350 mg/m3 24 0 

 Mensch / 24 h GW 125 mg/m3 3 0 

 Mensch / 3 x 1 h AW 500 mg/m3 - 0 

Stickstoffdioxid Mensch / 1 h GW+TW 290 mg/m3 18 0 

 Mensch / 1 h GW 200 mg/m3 18 0 

 Mensch / 3 x 1 h AW 400 mg/m3 - 0 

Partikel (PM 10) Mensch / 24 h GW+TW 70 mg/m3 35 5 

 Mensch / 24 h GW 50 mg/m3 35 30 

Tabelle 6: Vorbelastung durch Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und PM10 im Vergleich zu 
den Werten der Richtlinie 1999/30/EG  
Quelle: Landesamt für Umweltschutz (2002) 
* GW = Grenzwert, TW = Toleranzwert, AW = Alarmwert 

 
Schadstoff Schutzziel / 

Bezugszeit 
Wertigkeit (Grenzwert) Messwerte 2001 in 

Bernburg 

Stickstoffdioxid (NO2) Mensch / Jahr 40 mg/m3 22 mg/m3 

Partikel (PM10) Mensch / Jahr 40 mg/m3 31 mg/m3 

Kohlenmonoxid (CO) Mensch / 8 h 10 mg/m3 2,4 mg/m3 

Tabelle 7: Vorbelastung durch Stickstoffdioxid, PM10 und Kohlenmonoxid im Vergleich zu 
den Werten der Richtlinien 1999/30/EG bzw. 2000/69/EG 
Quelle: Landesamt für Umweltschutz (2002) 

 
Soweit Messergebnisse für die Station Bernburg verfügbar sind, werden die Grenzwerte 
nicht überschritten. Die zulässige Überschreitungshäufigkeit bei Partikeln (PM10) muss ge-
mäß Richtlinie 1999/30/EG erst zum 1. Januar 2005 erreicht werden. Die Überschreitungs-
häufigkeit des 24-Stunden-Grenzwerts nahm in den vergangenen Jahren stetig ab und be-
findet sich bundesweit auf vergleichbar hohem Niveau. Somit sind aufgrund veröffentlichter 
Messergebnisse Überschreitungen von in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen nicht festzustellen. 
 
 

2.6 Klima 
 
Beim Schutzgut „Klima“ kommt es grundsätzlich darauf an, vorhandene günstige Verhältnis-
se zu erhalten und vorhandene klimatische Belastungen abzubauen oder zu mildern. Positi-
ve Funktionen wie die Frischluftzufuhr in die Siedlungsbereiche sollten erhalten und verbes-
sert werden. Das Hauptziel für das Schutzgut „Klima“ ist die Sicherung, Entwicklung und 
Wiederherstellung klimaökologisch wichtiger Bereiche. Das betrifft vor allem die Sicherung 
und Verbesserung der Wirksamkeit der Luftaustauschprozesse. Für die Wirksamkeit der 
Luftaustauschprozesse bedeutend sind die Erhaltung und die Verbesserung von Leitbahnen 
für den Luftaustausch sowie das Sichern von wichtigen Entstehungsgebieten von Frischluft 
und Kaltluft.  
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Die grundlegenden Klimadaten im Plangebiet werden nachfolgend dargestellt. Sie wurden 
aus dem Landschaftsplan der Stadt Bernburg (FROELICH & SPORBECK 1998) entnom-
men.  
 
Das Klima ist in der gesamten Region um Bernburg kontinental geprägt. Prägend für das 
Klima ist die Lage im Regenschatten des nahen Harzes. Der subkontinentale Charakter des 
Gebietes wird durch die relativ geringen Niederschläge geprägt.  
 
Eine subkontinentale Tendenz weisen auch die Temperaturverhältnisse auf. Bei relativ ge-
ringen Januartemperaturen und hohen Juliwerten werden insgesamt relativ hohe Werte er-
reicht. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,6° C bei einem Monatsmittel von 
0,5° C im Januar und 17,5° C im Juli (jeweils 1951 bis 1980). In diesem Zeitraum wurde das 
absolute Minimum mit -25,4° C gemessen. An 178 Tagen treten im Jahresmittel keine Minus-
temperaturen auf (Dauer der Vegetationsperiode von April bis September).  
 
Der durchschnittliche Jahresniederschlag von 1951 bis 1990 ergab 521 mm. Die Schwan-
kungen zwischen regnerischen und trockenen Jahren sind beträchtlich und liegen zwischen 
304 mm und 782 mm. Die stärksten Monatsmittel der Niederschläge fallen in den Sommer-
monaten. Im Juli fällt mit durchschnittlich 62 mm am meisten, im Januar mit 24 mm am we-
nigsten Niederschlag. Die Summe des Jahresniederschlages liegt in Folge des Einflusses 
des Regenschattens des Harzes deutlich niedriger als in den sich östlich anschließenden 
Gebieten. Häufigste Windrichtung ist Westsüdwest.  
 
Das Kleinklima kann geringfügige Abweichungen von diesen Durchschnittswerten aufweisen. 
Maßgebend dafür sind das jeweilige Relief, die Flächennutzung, die Vegetation und die loka-
len Grundwasserverhältnisse. Ackerflächen als maßgebliche Flächennutzung im Betrach-
tungsraum weisen eine ungefähre mögliche Abweichung von der mittleren Temperatur im 
Gebiet von -1,0 bis -2,5° C auf (NLÖ 1999).  
 
Mit den vorhandenen Klima- und Luftgütedaten können nur vergleichsweise einfache Schätz- 
und Einstufungsverfahren zur Bearbeitung der Schutzgüter „Klima“ bzw. „Luft“ durchgeführt 
werden. Damit kann jedoch eine ausreichende Flächenbewertung unter klimaökologischen 
Gesichtspunkten erfolgen. Zusätzliche Messungen im Gelände erfolgten deshalb nicht.  
 
Von Bedeutung für die Qualität von Klima und Luft sind die Flächennutzungen und die Relief-
formen. Die Flächennutzungen bestimmen maßgeblich die Durchlüftungsverhältnisse. Die im 
Betrachtungsraum dominierenden Ackerflächen weisen eine sehr hohe potentielle bodenna-
he Durchlüftung auf.  
 
Kalt- bzw. Frischluftgebiete sind die Gebiete, die im Umland von Siedlungsbereichen der 
Frischluftversorgung der Ortslagen dienen. Als Kaltluft wird die bodennahe Luftschicht be-
zeichnet, die sich bei nächtlicher Ausstrahlung besonders stark abkühlt, weil aus dem Boden 
nur wenig Wärme nachgeliefert wird. Kaltluft entsteht vor allem über Arealen mit Böden, die 
eine geringe Wärmespeicherfähigkeit aufweisen und mit isolierenden Vegetationsstrukturen 
(z.B. Grasdecken) bestanden sind. Als Frischluft wird die Kaltluft definiert, die eine relativ 
geringe lufthygienische Vorbelastung aufweist. In den Frischluftentstehungsgebieten treten 
keine oder nur geringe Emissionen auf.  
 
Der größte Teil des Plangebiets kann als Kalt- bzw. Frischluftentstehungsgebiet angesehen 
werden. Besondere Bedeutung für die Frischluftzufuhr zu den Siedlungsbereichen der Stadt 
Bernburg haben die Ackerflächen aufgrund ihrer hohen bis sehr hohen relativen Kaltluftpro-
duktivität. 
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Klimatisch wirksam für Siedlungsgebiete können nur vegetationsgeprägte Freiflächen bis zu 
einer Entfernung von maximal 2,0 km von den Siedlungsgebieten werden (NLÖ 1999). Somit 
sind aufgrund der Entfernung die Ackerflächen westlich der A 14 klimatisch für das Sied-
lungsgebiet der Stadt Bernburg nicht wirksam. Die klimatische Wirkung der Ackerflächen 
westlich Bernburgs zur Frischluftversorgung des städtischen Siedlungsbereichs ist in etwa 
auf die Flächen östlich der A 14 beschränkt. Die Kaltluftproduktivität der Kaltluftentstehungs-
gebiete ist unterschiedlich und hängt von der Art der Vegetationsstruktur ab. Die mittlere 
relative Kaltluftproduktivität von Ackerflächen ist grundsätzlich mittel bis sehr hoch. Die höhe-
re Einstufung der Kaltluftproduktivität ergibt sich, wenn wie im Plangebiet große, zusammen-
hängende Freiflächen vorliegen. Die Menge der in Kaltluftentstehungsgebieten produzierten 
Kaltluft hängt somit vor allem von der Flächengröße der Gebiete ab. 
 
Die Ackerflächen im Plangebiet weisen eine sehr hohe Bedeutung als großräumiges Kaltluf-
tentstehungsgebiet (ca. 3 km²) auf. Nach den Aussagen der (ersten) Umweltverträglichkeits-
studie zur geplanten Ortsumgehung Bernburg (FROELICH & SPORBECK 1995) handelt es 
sich bei dem Raum im Nordwesten Bernburgs, der auch das Plangebiet beinhaltet, um das 
für das Siedlungsgebiet von Bernburg weitaus bedeutendste Kaltluftentstehungsgebiet.  
 
Auf Freiflächen mit Vegetation strahlt nachts die tagsüber durch Sonneneinstrahlung erfolgte 
Erwärmung des Bodens zurück. Bei austauscharmen Wetterlagen wird diese erwärmte bo-
dennahe Luftschicht nicht durch Wind weitergetragen. Stattdessen bildet diese nächtliche 
Ausstrahlung bei austauscharmen Wetterlagen örtliche Luftströmungssysteme aus. Tags-
über steigen bei austauscharmen Wetterlagen bodennahe, erwärmte Luftmassen auf, kalte 
Luftschichten aus nächtlicher Abkühlung bleiben am Boden. Dadurch steigt die Temperatur 
über dem Boden mit der Höhe über dem Gelände an. Es bilden sich stabile Schichtungsver-
hältnisse in der bodennahen Atmosphäre, durch die der - bei austauscharmen Wetterlagen 
ohnehin geringe - Luftaustausch weiter reduziert wird. Es verringert sich die Frischluftzufuhr 
zu lufthygienisch belasteten Gebieten, so dass dort eine Emissionsanreicherung in der Luft 
stattfindet. 
 
Die örtlich ausgebildeten Strömungssysteme können den Siedlungsbereichen frische und 
kühlere Luft zuführen. Die im Binnenland vorkommenden Strömungssysteme unterteilt man 
in Talabwinde, Hangabwinde und Flurwinde. Diese landschaftsgesteuerten Luftaustausch-
prozesse haben einen räumlich begrenzten positiven Einfluss auf das Kleinklima. Talabwin-
de und Hangabwinde sind durch das Relief bedingt, während Flurwinde thermisch bedingt 
sind. Talabwinde und Hangabwinde treten nur ab einer Geländeneigung von mehr als 1° auf. 
Aufgrund der geringen Geländeneigung im Plangebiet kann das Auftreten von Talabwinden 
und Hangabwinden hier ausgeschlossen werden.  
 
Flurwinde entstehen durch größere Temperaturunterschiede zwischen vegetationsgeprägten 
Freiflächen des Umlandes einer Stadt und dem engeren Stadtbereich. Thermisch bedingte 
Luftströmungen wie Flurwinde treten erst ab Temperaturunterschieden zwischen Siedlungs-
gebiet und vegetationsgeprägten Freiflächen von mindestens 2° C auf. Sie können im Plan-
gebiet für die Stadt Bernburg relevant sein. Eine Überwärmung um etwa 2° C im Vergleich 
zum Umland tritt in der Regel in Städten ab etwa 5.000 Einwohnern auf. Flurwinde sind radi-
al auf das Stadtzentrum ausgerichtet und an Leitbahnen gebunden. Flurwinde sind boden-
nahe Strömungen mit Geschwindigkeiten unter 2 m/s und mit einer Reichweite bis zu 2 km. 
Die Ackerflächen des Plangebiets sind entfernungsbedingt für das Entstehen von thermisch 
bedingten Frischluftströmungen vom westlichen Siedlungsrand nach Westen bis etwa auf 
Höhe der A 14 relevant.  
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Sie sind besonders häufig in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden, da dann die nut-
zungsabhängigen Temperaturdifferenzen am stärksten sind. Sie stellen einen klima- und 
immissionsökologischen Ausgleich für Belastungsräume dar. Ein Nachweis von Flurwinden 
ist nur durch komplexe Messungen möglich. Es ist ohne größeren Messaufwand nur mög-
lich, potentielle Einzugsgebiete für Flurwinde festzulegen. Diese Einzugsgebiete überlagern 
sich im Plangebiet mit den Kalt- bzw. Frischluftentstehungsgebieten.  
 
Aus dem großen Kaltluftentstehungsgebiet westlich von Bernburg haben mehrere Kaltluft-
bahnen ihren Ursprung, wobei die ins Wipper- und Saaletal und nach Waldau ableitenden 
Bahnen eine höhere klimatische Ausgleichsfunktion haben als die ins westliche Umland ab-
fließenden (FROELICH & SPORBECK 1995). Das Kaltluftentstehungsgebiet im Plangebiet 
und die Ableitung der dort entstandenen Kaltluft wirken folglich vor allem auf das Klima in 
den Siedlungsbereichen der Stadt Bernburg ausgleichend. Teile des Plangebiets haben da-
her eine hohe Bedeutung als Kalt- und Frischluftbahn.  
 
Ventilationshindernisse behindern bodennahe Luftaustauschprozesse. Ventilationshindernis-
se können Verkehrsbauten, Gehölzstrukturen und Siedlungsränder (Gebäude) sein. Ventila-
tionshindernisse müssen nach NLÖ (1999) eine Höhe von mehr als 2,5 m und eine Länge 
von mehr als 50 m aufweisen (bei Verkehrsbauten mehr als 4,0 m Höhe oder mehr als 
250 m Länge). Bei durch das Relief bedingten Luftaustauschsystemen, im Plangebiet den 
Hangabwinden, müssen die Hindernisse quer zur Abflussrichtung, d.h. im Hangbereich pa-
rallel zu den Höhenlinien, verlaufen. Bei thermisch bedingten Luftströmungen, hier den Flur-
winden, müssen die Hindernisse quer zur radialen Strömungsrichtung liegen. Im Plangebiet 
sind Ventilationshindernisse bisher nicht vorhanden.  
 
In Mulden, Senken, Talbereichen und Becken sammelt sich während windschwacher Wetter-
lagen kühlere Luft an. Diese Kaltluft fließt von Hängen und Tälern her zu und bildet sich teil-
weise auch vor Ort. Durch den Kaltluftstau kommt es zu reduzierten Jahresmitteltemperatu-
ren bei gleichzeitig Erhöhung der Luftfeuchte. Weiter besteht eine erhöhte Frostgefährdung 
für die Vegetation und es ist eine häufigere Nebelbildung zu verzeichnen. Als Kaltluftstauflä-
che stellt sich im Betrachtungsraum eine in Ost-West-Richtung ausgerichtete Senke dar, die 
ungefähr entlang der Plangebiet verläuft.  
 
 

2.7 Landschaftsbild 
 
Das Landschaftsbild ist das Bild, das sich dem Betrachter aufgrund der Elemente, Strukturen 
und Eigenschaften einer gegebenen Landschaft bietet. Das Landschaftsbild wird geprägt 
durch die Oberflächenformen (Klein- und Grobrelief), Vegetationsstrukturen, Gewässerfor-
men, Nutzungsarten, Gebäude- und Baustrukturen sowie Erschließungsarten. Vielfaltsbil-
dend können auch jahreszeitliche Vegetationsaspekte sowie besondere Blickbeziehungen 
und Raumperspektiven sein. Das Landschaftsbild umfasst die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit einer Landschaft.  
 
Der überwiegende Teil des Betrachtungsraum stellt sich als flach geneigte Fläche dar, die in 
der Mitte des Plangebiets (Flur 72) von einem leichten, im Gelände nur bedingt wahrnehm-
baren Höhenrücken durchzogen wird, der etwa in Nordwest- Südost-Richtung verläuft. Er 
schneidet die Fläche des GI 2 in etwa diagonal. Die Trasse der Hauptbahnstrecke verläuft in 
einer Senke. Das Gelände fällt überwiegend flach geneigt in Richtung Wipper und Saale ab.  
 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. Das Landschaftsbild wird durch die 
Vegetation der dominierenden intensiven Ackernutzung geprägt. In weiten Bereichen ist der 
Betrachtungsraum völlig frei von Bäumen und Sträuchern. Gehölzstrukturen sind nur entlang 
der Bahnstrecken vorhanden. Die intensiv genutzten Ackerbereiche sind auffallend struktur-
arm und ungegliedert. Sie sind auch aus größerer Entfernung einsehbar. 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

29 

 
Eine Veränderung hat das Landschaftsbild im Betrachtungsraum in jüngster Zeit durch den 
Neubau der A 14 von Halle nach Magdeburg erfahren, die gegen Ende des Jahres 2000 
dem Verkehr übergeben worden ist.  
 
Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt nach NOHL. Dieses Bewertungsmodell wurde 
im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen entwickelt. Verwendet wird die geänderte, im Jahr 1993 veröffentlichte Fas-
sung.  
 
 

3. Zielkonzeption 
 
Die Zielkonzeption als Formulierung von Entwicklungszielen stellt die Konkretisierung der 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Aus dem Land-
schaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) als der übergeordneten Planung können nur allge-
meine Zielvorstellungen abgeleitet werden. Es sollen Hecken- und Baumheckenpflanzungen 
aus Gehölzen der potentiellen natürlichen Vegetation erfolgen und ehemals vorhandene 
Feldwege wiederhergestellt werden.  
 
Die Entwicklungsziele für das Plangebiet werden deshalb unmittelbar aus den im Natur-
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt genannten Zielen und Grundsätzen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege unter Berücksichtigung der Planungsziele des Bebau-
ungsplans abgeleitet. Da die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
reits eine Konkretisierung von dessen Zielen darstellen, orientieren sich die Entwicklungszie-
le vorrangig an diesen Grundsätzen. Der Wortlaut der Grundsätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege kann dem Kapitel 1.1 entnommen werden. 
 
Folgende Entwicklungsziele werden aufgestellt: 
 
1. Unbebaute Bereiche sind soweit möglich als Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts zu erhalten und zu entwickeln. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 2) 
2. Ein Verlust oder eine Verminderung der Funktionen des Bodens ist zu vermeiden. Bo-

denversiegelungen sind auf das notwenige Maß zu begrenzen. (Konkretisierung Grund-
satz Nr. 4 und Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 1 BauGB) 

3. Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen sind gering und unter der Erheblichkeits-
schwelle zu halten. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 7) 

4. Beeinträchtigungen des Klimas mit seinem Kaltluftentstehungsgebiet sowie die Errich-
tung von Ventilationshindernissen für den Luftaustausch sind soweit möglich zu vermei-
den. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 8) 

5. Unbebaute Flächen, deren Pflanzendecke beseitigt wird, sind wieder standortgerecht zu 
begrünen. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 9) 

6. Soweit möglich sind Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) für wildlebende Tiere und 
Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushalts zu schützen, zu 
pflegen und (neu) zu entwickeln. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 10) 

7. Die baulichen Anlagen aller Art haben sich in Natur und Landschaft schonend einzufü-
gen. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 16) 

8. Im künftigen Siedlungsbereich sind Grünflächen und Grünbestände soweit möglich zu 
entwickeln. (Konkretisierung Grundsatz Nr. 23) 

 
Die Maßnahmen des Grünordnungsplans werden auf der Grundlage dieser Entwicklungszie-
le ausgearbeitet.  
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4. Zu erwartende Umweltauswirkungen  
 
Die Betrachtungen der Schutzgüter in diesem Kapitel beschreiben und bewerten die zu er-
wartenden Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Umwelt. Sie stellen die Beschreibung 
des zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft dar.  
 
 

4.1 Menschen 
 
Das Schutzgut „Menschen“ und dessen Konflikte mit nachteiligen Umweltauswirkungen be-
stimmen sich über den Lebensraum des Menschen. Zum Lebensraum des Menschen gehö-
ren die Wohn- und Erholungsbereiche. Die Wohnbereiche umfassen das Wohnumfeld ein-
schließlich Lärm und Erschütterungen. Ein Schwerpunkt der zu erwartenden Auswirkungen 
wird für den Bereich Lärm (Gewerbelärm und Verkehrslärm) gesehen.  
 
Lärm 
 
Die auf der Grundlage der durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen festgesetzten 
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) von 70 dB(A) je m² 
tags und 60 dB(A) je m² nachts gewährleisten bezogen auf gewerbliche Schallemissionen 
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden gemäß Nr. 6.1 der 
TA Lärm an allen relevanten Immissionsorten. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche können somit ausgeschlossen werden. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Immissionsschutzrechts sind gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  
 
Die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm betragen außerhalb von Gebäuden für Allgemeine 
Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) sowie für Mischgebiete (MI) tags 
60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Die Tagzeit wird durch Nr. 6.4 der TA Lärm auf den Zeitraum 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit auf den Zeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
festgelegt.  
 
Bezüglich des Verkehrslärms wurde untersucht, ob sich infolge des innerhalb des Plange-
biets gelegenen Straßenneubaus südlich der geplanten Ortsumgehung Bernburg im Ver-
gleich zum vorhandenen Autobahnzubringer „wesentliche Änderungen“ im Sinne der 
16. BImSchV und gegebenenfalls Ansprüche auf Lärmschutz ergeben. Als Methoden für die 
Berechnung der Verkehrslärmemissionen und -immissionen wurden die Anlage 1 der Ver-
kehrslärmschutzverordnung und die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) 
verwendet.  
 
Wesentliche Änderungen ergeben sich nach den Untersuchungen zwar für einige Immissi-
onsorte, an die die neue Straße heranrückt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
werden jedoch weit unterschritten. Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzver-
ordnung gewährleisten den Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Verkehrsgeräusche.  
 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche sind nicht zu erwarten. Ansprüche auf 
Verkehrslärmschutz ergeben sich nicht.  
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Erschütterungen 
 
Die auf das festgesetzte Industriegebiet einwirkenden Erschütterungsimmissionen durch die 
Gewinnungssprengungen im Kalksteintagebau, die Gewinnungssprengungen durch den un-
tertägigen Steinsalzabbau sowie die Verkehrserschütterungen durch die Hauptbahnstrecke 
Köthen-Bernburg-Aschersleben und die A 14 wurden untersucht. Im Laufe der nächsten ca. 
30 Jahre wird der Kalksteintagebau sich dem Industriegebiet voraussichtlich bis auf ca. 
500 m nähern. Die durch die Kalksteingewinnung entstehenden Sprengerschütterungen 
werden in diesem Gebiet spürbar sein. Die voraussichtlich durch den an das Plangebiet her-
anrückenden Kalksteintagebau zu erwartenden Erschütterungsimmissionen wurden mit un-
tersucht.  
 
Durch Bewertung der Messergebnisse und prognostische Berechnungen auf der Grundlage 
der DIN 4150, Teil 1 bis 3, wurde nachgewiesen, dass weder eine Überschreitung noch eine 
große Annäherung an die Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Er-
schütterungen auf Bauwerke der DIN 4150, Teil 3, Tabelle 1 erfolgt. Nach diesen Erkennt-
nissen ist keine Einschränkung der Bebauung abzuleiten, wenn nicht besondere Anforde-
rungen geltend gemacht werden. Es tritt weder eine Schädigung der künftigen Bausubstanz 
noch eine unzumutbare Belästigung der Menschen in den Gebäuden auf (DIN 4150, Teil 2). 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch Erschütterungen lassen sich nicht erkennen.  
 
Ändern sich die Bohr- und Sprengtechniken in den Gewinnungsbetrieben, ist eine Widerho-
lungsmessung unter den neuen Bedingungen empfehlenswert. Für die kommenden Jahre, 
insbesondere bei der Annäherung des Kalksteintagebaus an das festgesetzte Industriege-
biet, wird empfohlen, Erschütterungsmessungen zur Kontrolle und Bestätigung der Prognose 
durchzuführen. Die Bedingungen des Untergrundes im Bergwerkseigentum Nr. 902/92 
„Bernburg-West“ sind im Vergleich zu denen im Umfeld des Tagebaus nicht gleichwertig, 
sondern eher günstiger. Die Auswirkungen der Erschütterungen sind auch deshalb nicht als 
erheblich zu bewerten, da sie nicht auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungs-
plans auftreten, sondern von außen in den Einwirkungsbereich des Bebauungsplans hinein 
wirken. 
 
Gerüche 
 
Durch die Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) und der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) des Länderausschusses für Im-
missionsschutz (LAI) werden schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen 
vermieden. 
 
Erholung 
 
Die Auswirkungen der Festsetzungen auf die Erholung des Menschen sind nicht als erheb-
lich einzustufen. Das Plangebiet ist bereits bisher nur in geringem Umfang für die Erholung 
attraktiv und wird nur in geringem Umfang zu Erholungszwecken genutzt.  
 
 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

32 

4.2 Tiere und Pflanzen 
 
Direkte Verluste von bestehenden und geplanten naturschutzrechtlichen Schutzgebieten im 
Sinne der §§ 23 bis 29 BNatSchG entstehen aufgrund der Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht. Die gemäß § 30 NatSchG LSA besonders geschützte Hecke entlang der Haupt-
bahnstrecke bleibt erhalten. Sollte ein Teilabschnitt der Hecke durch die Errichtung eines 
Anschlussgleises beeinträchtigt werden, wird dieser Eingriff im nachfolgenden bahnrechtli-
chen Zulassungsverfahren betrachtet. Alle anderen geschützten Gebiete bzw. Objekte befin-
den sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und können nur mittelbar 
betroffen werden.  
 
Direkte Verluste von Arten und Lebensräumen entstehen durch die Bodenversiegelung im 
Industriegebiet und auf den festgesetzten Verkehrsflächen. Der erforderliche Abtrag der Ve-
getation beseitigt Lebensräume und drängt die dort vorkommenden Arten zurück. Gefährde-
te oder besonders geschützte Biotope und Pflanzenarten sind nicht betroffen. Die Schaffung 
von neuen extensiv genutzten Rasenflächen sowie von Gehölzflächen aus heimischen und 
standortgerechten Arten kann einen Ausgleich für die Bodenversiegelungen darstellen. Die 
zu erwartenden Bodenversiegelungen aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden als nicht erheblich und als ausgleichbar angesehen.  
 
Die Emissionen von Lärm, Luftschadstoffen, Staub und Schadgasen werden sich aufgrund 
der vorherrschenden Windrichtungen am stärksten in östlicher Richtung ausbreiten. Das 
nördliche Teilgebiet des Vorschlagsgebietes nach der FFH-Richtlinie „Auenwälder bei Plötz-
kau“ befindet sich in einer Entfernung von etwa 1.850 m zu den als Industriegebiet (GI) fest-
gesetzten Flächen. Dieses Teilgebiet im Bereich des untersten Abschnitts der Wipper und 
des Aderstedter Busches liegt vom festgesetzten Industriegebiet aus in südsüdöstlicher 
Richtung, so dass die Auenwälder bei Plötzkau in ihrer Bedeutung für Tier- und Pflanzenar-
ten und deren Lebensräume voraussichtlich nicht erheblich beeinträchtigt werden. Die Im-
missionswerte der TA Luft sind einzuhalten.  
 
Sollte die textliche Festsetzung 1.3 in Anspruch genommen werden, nach der bestimmte 
bauliche Anlagen im GI 1 ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 175 m ü. HN zugelassen 
werden können, ist bei der Ausschöpfung dieses Höchstmaßes für die Höhe baulicher Anla-
gen durch die Errichtung von Schornsteinen im Rahmen eines nachfolgenden Zulassungs-
verfahrens eine vorherige Prüfung ihrer Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Vor-
schlagsgebietes nach der FFH-Richtlinie (FFH-Verträglichkeitsprüfung) im Sinne des § 34 
BNatSchG erforderlich. Bei der Ermittlung der Vorbelastung erstreckt sich das Beurteilungs-
gebiet gemäß Nr. 4.6.2.5 der TA Luft (neue Fassung vom 24. Juli 2002) auf die Fläche in-
nerhalb eines Radius, der dem 50fachen der tatsächlichen Schornsteinhöhe entspricht. Bei 
einer Schornsteinhöhe von 90 m würde das Beurteilungsgebiet das nördliche Teilgebiet des 
Vorschlagsgebiets nach der FFH-Richtlinie „Auenwälder bei Plötzkau“ überstreichen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass der Betrachtungsraum Teil mindestens eines Reviers des 
Feldhasen (Lepus europaeus) ist. Aufgrund der durchschnittlichen Reviergrößen des Feld-
hasen ist der Betrachtungsraum lediglich Teilbereich von Feldhasenrevieren. Die Lebens-
räume des Feldhasen verändern sich jedes Jahr entsprechend den angebauten Kulturfrüch-
ten. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die im Betrachtungsraum vorkommen-
den Feldhasen die Verluste an Teillebensräumen in ihren Revieren durch die Verwirklichung 
des Bebauungsplans in benachbarten Bereichen ausgleichen. Feldhamster konnten auf der 
Untersuchungsfläche nicht festgestellt werden.  
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Die vergleichsweise geringe Vielfalt an Vogelarten (sieben Arten als sichere und weitere drei 
als mögliche Brutvögel) beruht auf der geringen Strukturierung von Ackerflächen, dem groß-
flächigsten Lebensraumtyp innerhalb des Plangebietes. Auf den landwirtschaftlichen Flächen 
konnte nur die Feldlerche als sicherer und die Wachtel als möglicher Brutvogel nachgewie-
sen werden. Die Nachweise der anderen Arten gelangen entweder auf der Brachfläche (ca. 
1,8 ha) am Rathmannsdorfer Weg oder aber an der Bahnstrecke, die das Plangebiet im Nor-
den begrenzt. Vogelarten, die in Sachsen-Anhalt gefährdet sind oder in Deutschland streng 
geschützt sind, wurden zumindest als Brutvogel nicht sicher nachgewiesen. Das zeigt, dass 
mit der Erhöhung der Strukturvielfalt bzw. der Zunahme von Grenzlinieneffekten eine Erhö-
hung der Brutvogelvielfalt verbunden ist. Im Hinblick auf die Vogelwelt gibt es keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen.  
 
Die Bodenversiegelung und das Verkehrsaufkommen auf den festgesetzten Straßenver-
kehrsflächen führen zur Trennung von Lebensräumen von Wildtieren. Durch die Pflanzung 
und Entwicklung von Laubmischwäldern aus heimischen und standortgerechten Gehölzarten 
werden jedoch Ersatzlebensräume geschaffen. Der Unfalltod von Tieren auf der Verbin-
dungsstraße zwischen vorhandenem Autobahnzubringer (B 185n) und Industriegebiet ist 
nicht vermeidbar.  
 
Insbesondere durch Lärm- und Lichtemissionen im Industriegebiet und auf den festgesetzten 
Straßenverkehrsflächen werden zahlreiche Tierarten beunruhigt. Dies kann zu einem vo-
rübergehenden Ausweichen der Tiere in benachbarte Flächen führen. Viele Tierarten ge-
wöhnen sich jedoch innerhalb weniger Jahre an die neue Situation. Deshalb wird hinsichtlich 
der Beunruhigung von Tieren nur von einer vorübergehenden Beeinträchtigung ausgegan-
gen. Die festgesetzten Schallleistungspegel und die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
der Verkehrslärmschutzverordnung mindern die Störungen durch Lärmemissionen. Erhebli-
che Auswirkungen durch die Beunruhigung von Tieren werden nicht erwartet.  
 
In Industriegebieten ist zu erwarten, dass Grundstücke oder Grundstücksteile regelmäßig 
nachts beleuchtet werden. Eine Vielzahl von nachtaktiven Insekten wird von künstlichen 
Lichtquellen aller Art angelockt. Für viele der Insekten sind die Lichtquellen direkt oder indi-
rekt Todesfallen. Die große Zahl der Individuenverluste durch die Fallenwirkung künstlicher 
Lichtquellen kann zu einer Dezimierung der Populationen von nachtaktiven Insekten in der 
Umgebung der Lichtquellen führen. Außerhalb von Gebäuden sind deshalb als künstliche 
Lichtquellen nur staubdichte Leuchten mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum zulässig. 
Erhebliche Auswirkungen durch die Fallenwirkung künstlicher Lichtquellen sind deshalb nicht 
zu erwarten. 
 
Die Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) sind ein-
zuhalten. Die Emissionen von Luftschadstoffen, Staub und Schadgasen sind deshalb in ihrer 
Wirkung auf Tiere und Pflanzen als unerheblich einzustufen.  
 
 

4.3 Boden 
 
Boden erfüllt vielfältige Funktionen, die in § 2 Abs. 2 BBodSchG definiert werden. Schutzziel 
ist nicht der Boden an sich, sondern die Erhaltung seiner Funktionen.  
 
Das sehr hohe Ertragspotential der Böden für die landwirtschaftliche Nutzung wird durch 
Bodenabtrag und die Überlagerung gewachsenen Bodens durch Auftrag, durch die Versie-
gelung und Verdichtung von Boden, die Beeinträchtigung von Mutterboden sowie die Umla-
gerung von Boden durch Verlegung von Leitungen im Boden beeinträchtigt. Eine landwirt-
schaftliche Nutzung des Bodens ist nicht mehr möglich.  
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Abgetragener Mutterboden wird gemäß § 202 BauGB und § 14 Abs. 3 BauO LSA geschützt 
und soll im Plangebiet wieder als Oberboden eingebaut werden. Die Auswirkungen auf den 
Boden durch die Beeinträchtigung von Mutterboden und durch Bodenabtrag sind deshalb als 
nicht erheblich anzusehen.  
 
Die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch Versiegelung ist erheblich und nicht ver-
meidbar. Die Bodenversiegelungen werden durch Verminderungsmaßnahmen jedoch auf 
das notwendige Maß im Sinne des § 1a Abs. 1 BauGB beschränkt. Dies betrifft die Ent-
wurfsgrundlagen für die Verkehrsflächen, die Befestigung von landwirtschaftlichen Wegen 
und die Begrenzung der Stellplätze und Zufahrten auf privaten Baugrundstücken auf den 
notwendigen Umfang sowie die Anlage von Versickerungsschächten anstelle von Versicke-
rungsbecken.  
 
Beeinträchtigungen durch die Umlagerung von Boden durch Verlegung von Leitungen im 
Boden werden durch die gebündelte Führung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen ver-
mindert.  
 
Die Bedeutung des Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum ergibt sich vor allem aus 
den Pflanzen, die auf ihm wachsen bzw. wachsen könnten, weil Bodenorganismen, Tiere 
und Menschen sich direkt oder indirekt von ihnen ernähren. Die Bodenfunktion „Lebens-
grundlage und Lebensraum“ wird als Bodenfunktion „Pflanzenstandort“ charakterisiert. Die 
übrigen Aspekte werden in einer Bodenfunktion „Regelung im Wasserkreislauf“ zusammen-
gefasst.  
 
Die Bodenfunktion „Pflanzenstandort“ wird vor allem durch Versiegelung und Verdichtung 
beeinträchtigt. Die Böden werden in einem hohen Flächenanteil des Plangebietes versiegelt 
und verdichtet. In diesen Bereichen stehen die Böden der Funktion „Pflanzenstandort“ nicht 
mehr zur Verfügung. Die Beeinträchtigung dieser Bodenfunktion wird deshalb als erheblich 
eingestuft. Die erhebliche Beeinträchtigung dieser Bodenfunktion wird durch die regional weit 
verbreiteten sehr hochwertigen Böden des Plangebietes relativiert.  
 
Die Bodenfunktion „Regelung im Wasserhaushalt“ wird durch die zu erwartenden Beein-
trächtigungen des Bodens nicht erheblich gestört. Grund ist der trotz eines möglichen Bo-
denabtrags hohe Grundwasserflurabstand, so dass die Verringerung des Grundwasserflur-
abstandes durch Bodenabtrag nicht zu einer erheblichen Gefährdung des Grundwassers 
führt. Der im Industriegebiet zu erwartende hohe Versiegelungsgrad schützt zudem indirekt 
das Grundwasser vor Schadstoffeinträgen.  
 
Das Schutzgut „Boden“ wird im Wesentlichen während der Bauphase und der Betriebsphase 
beeinträchtigt. Die Auswirkungen auf den Boden sind zum Teil erheblich und gleichzeitig 
unvermeidbar. Die zu erwartenden Eingriffe in den Boden werden durch die vorgesehenen 
Maßnahmen zum Ausgleich kompensiert.  
 
In der Betriebsphase können sich Beeinträchtigungen durch Einträge aus Luftschadstoffen, 
Staub und Schadgasen auf den Boden auswirken. Immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen müssen die Immissionswerte 
der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) einhalten, so dass während der 
Betriebsphase nur unerhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Das gleiche gilt für Be-
triebsstörungen.  
 
Es wird festgestellt, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Auswir-
kungen auf das Schutzgut „Boden“ mit den gesetzlichen Anforderungen vereinbar sind.  
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4.4 Wasser 
 
Der Anfall von Schmutzwasser ist nicht vermeidbar, durch die vorgesehene Ableitung des 
anfallenden Schmutzwassers zur Kläranlage des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-
Ziethe“ sind nachteilige Auswirkungen auf Oberflächengewässer und das Grundwasser 
durch den Anfall von Schmutzwasser nicht zu befürchten.  
 
Oberflächengewässer 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Durch die Anlage eines Regen-
rückhaltebeckens und eines Versickerungsbeckens entstehen für den Zeitraum jeweils nach 
Anfall von Niederschlagswasser vorübergehend Oberflächengewässer. Diese Becken wer-
den gemäß Festsetzung innerhalb von extensiv gepflegten Rasenflächen errichtet.  
 
Eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern könnte durch Beeinträchtigungen durch 
Einträge aus Luftschadstoffen, Staub und Schadgasen eintreten. Immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen müssen die Immissi-
onswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) einhalten, so dass 
während der Betriebsphase nur unerhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Das gleiche 
gilt für Betriebsstörungen.  
 
Eine Einleitung von Abwasser in Oberflächengewässer erfolgt durch die Ableitung von nicht 
erheblich belastetem Niederschlagswasser in die Wipper. Die je Zeiteinheit einzuleitenden 
Wassermengen überschreiten die bisher eingeleiteten Mengen nicht, so dass Änderungen 
des Wasserhaushalts durch die Einleitung von Niederschlagswasser nicht zu befürchten 
sind.  
 
Grundwasser 
 
Konfliktbereiche sind die Grundwasserqualität und die Grundwasserneubildung. Eine nach-
teilige Veränderung des chemischen Zustands des Grundwassers (Grundwasserqualität) 
beeinträchtigt die Möglichkeiten zur Grundwasserentnahme zu Zwecken der Trinkwasserge-
winnung. Im Betrachtungsraum und dessen näherer Umgebung erfolgt jedoch keine Grund-
wasserentnahme zur Trinkwassergewinnung. Aufgrund des relativ großen Grundwasserflur-
abstandes (>12 m) ist mit wesentlichen Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität auch 
bei geringfügigem Bodenabtrag nicht zu rechnen. Zudem wirkt der hohe zu erwartende Ver-
siegelungsgrad als Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen.  
 
Eine Veränderung der Grundwasserneubildungsrate beeinträchtigt die ökologischen Funkti-
onen des Grundwassers. Eine nachteilige Veränderung des mengenmäßigen Zustandes des 
Grundwassers ist zu vermeiden. Durch die Versickerung des im Industriegebiet (GI 1 bis 
GI 3) und auf der Erschließungsstraße anfallenden Niederschlagswassers wird eine Verrin-
gerung der Grundwasserneubildungsrate durch die zu erwartenden Bodenversiegelungen 
weitgehend vermieden.  
 
Lediglich das im Bereich der Verbindungsstraße zwischen vorhandenem Autobahnzubringer 
(B 185n) und der geplanten Ortsumgehung Bernburg einschließlich des Knotens mit der 
Ortsumgehung anfallende Niederschlagswasser wird nicht versickert, sondern gedrosselt in 
die Wipper eingeleitet. Durch ein Absetzbecken werden sedimentierbare Stoffe zurückgehal-
ten. Leichtflüssigkeiten werden durch Tauchrohre im Bereich des Absetzbeckens abgeschie-
den. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ werden vermieden bzw. vermindert 
und sind deshalb nicht als erheblich anzusehen.  
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4.5 Luft 
 
Die Zusatzbelastung der Luft ist der Immissionsbeitrag, der durch die geplanten Anlagen 
hervorgerufen wird. Die für den jeweiligen Schadstoff angegebenen Immissionswerte werden 
eingehalten, wenn die Gesamtbelastung als Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung 
kleiner oder gleich dem jeweiligen Immissionswert ist.  
 
Nach dem gegenwärtigen Planungsstand kann die Zusatzbelastung, die durch Anlagen, die 
im festgesetzten Industriegebiet errichtet werden, hervorgerufen wird, nicht prognostiziert 
werden. Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürf-
tige Anlagen müssen die Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) einhalten, so dass während der Betriebsphase nur unerhebliche Auswirkungen 
zu erwarten sind. Das gleiche gilt für Betriebsstörungen. 
 
Der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit durch die genannten luftverunrei-
nigenden Stoffe ist sichergestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung die Immissionswerte 
gemäß Nr. 4.2.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 2002) nicht überschreitet.  
 
Der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubnieder-
schlag ist sichergestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung den Immissionswert gemäß 
Nr. 4.3.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 2002) nicht überschreitet. Der Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch die Deposition luftverunreinigender Stoffe, einschließlich 
der Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen, ist sichergestellt, soweit die ermittelte Ge-
samtbelastung die Immissionswerte gemäß Nr. 4.5.1 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 
2002) nicht überschreitet.  
 
Auf der Grundlage der Rahmenrichtlinie 96/62/EG über die Beurteilung und die Kontrolle der 
Luftqualität wurden in den Gemeinschaftsvorschriften durch bislang drei Tochterrichtlinien 
Umweltqualitätsnormen festgelegt. In der 1. Tochterrichtlinie 1999/30/EG vom 22.04. 1999 
wurden Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei 
in der Luft festgelegt. Die 2. Tochterrichtlinie 2000/69/EG vom 16.11.2000 legt Grenzwerte 
für Benzol und Kohlenmonoxid fest. Die 3. Tochterrichtlinie 2002/3/EG vom 12.02. 2002 
schafft Werte für den Ozongehalt in der Luft.  
 
Eine Überschreitung eines Grenzwertes, der in den Tochterrichtlinien der Rahmenrichtlinie 
96/62/EG über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität festgelegt ist und dessen 
Einhaltung für einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt vorgeschrieben ist, darf gemäß 
Nr. 4.2.3 der TA Luft (Fassung vom 24. Juli 2002) nur genehmigt werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass die jeweilige Anlage ab dem genannten Zeitpunkt nicht maßgeblich zu einer 
Überschreitung des Grenzwertes beiträgt. Es sind deshalb auch im Hinblick auf die in den 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen für die Luftqualität nur uner-
hebliche Auswirkungen auf das Schutzgut „Luft“ zu erwarten.  
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4.6 Klima 
 
Beim Schutzgut „Klima“ kommt es grundsätzlich darauf an, vorhandene günstige Verhältnis-
se zu erhalten und vorhandene klimatische Belastungen abzubauen oder zu mildern. Positi-
ve Funktionen wie die Frischluftzufuhr in die Siedlungsbereiche sollten erhalten und verbes-
sert werden. Das Hauptziel für das Schutzgut „Klima“ ist die Sicherung, Entwicklung und 
Wiederherstellung klimaökologisch wichtiger Bereiche. Das betrifft vor allem die Sicherung 
und Verbesserung der Wirksamkeit der Luftaustauschprozesse. Für die Wirksamkeit der 
Luftaustauschprozesse bedeutend sind die Erhaltung und die Verbesserung von Leitbahnen 
für den Luftaustausch sowie das Sichern von wichtigen Entstehungsgebieten von Frischluft 
und Kaltluft.  
 
Kalt- bzw. Frischluftgebiete sind die Gebiete, die im Umland von Siedlungsbereichen der 
Frischluftversorgung der Ortslagen dienen. Der größte Teil des Plangebiets kann als Kalt- 
bzw. Frischluftentstehungsgebiet angesehen werden. Besondere Bedeutung für die Frisch-
luftzufuhr zu den Siedlungsbereichen der Stadt Bernburg haben die Ackerflächen aufgrund 
ihrer hohen bis sehr hohen relativen Kaltluftproduktivität. 
 
Klimatisch wirksam für Siedlungsgebiete können nur vegetationsgeprägte Freiflächen bis zu 
einer Entfernung von maximal 2,0 km von den Siedlungsgebieten werden (NLÖ 1999). Somit 
sind aufgrund ihrer Entfernung zum Siedlungsgebiet der Stadt Bernburg die Ackerflächen 
westlich der A 14 klimatisch für dieses Siedlungsgebiet nicht wirksam. Die klimatische Wir-
kung der Ackerflächen westlich Bernburgs zur Frischluftversorgung des städtischen Sied-
lungsbereichs ist in etwa auf die Flächen östlich der A 14 beschränkt.  
 
Die Ackerflächen im Plangebiet weisen nach FROELICH & SPORBECK (1995) eine sehr 
hohe Bedeutung als großräumiges Kaltluftentstehungsgebiet (ca. 3 km²) auf. Es handelt sich 
bei dem Raum im Nordwesten Bernburgs, der auch das Plangebiet beinhaltet, um das für 
das Siedlungsgebiet von Bernburg weitaus bedeutendste Kaltluftentstehungsgebiet. Die Ein-
zugsgebiete der Flurwinde überlagern sich im Plangebiet mit den Kalt- bzw. Frischluftentste-
hungsgebieten. 
 
Durch die Festsetzung des Industriegebiets und von Verkehrsflächen wird es zu einem Ent-
zug von vegetationsgeprägten Freiflächen kommen. Daraus folgt eine Verringerung der Flä-
che des großräumigen Kaltluftentstehungsgebiets westlich Bernburgs. Im Industriegebiet 
kann gemäß festgesetzter Grundflächenzahl (GRZ) ein Flächenanteil von 80% versiegelt 
werden. Dies entspricht einer Fläche von 43,28 ha. Zu den Verkehrsflächen gehören die 
Straßenverkehrsflächen, die Verkehrsflächen mit besonderen Zweckbestimmungen und die 
festgesetzten Bahnanlagen mit einer Gesamtfläche von 5,5 ha. Daraus ergibt sich eine Neu-
versiegelung von Flächen im Umfang von rund 48,77 ha (0,488 km²).  
 
Die Mindestgröße von Kaltluftentstehungsgebieten, ab der eine Wirkung auf das Klima fest-
zustellen ist, beträgt unabhängig von der Art des Bewuchses etwa 0,1 km². Als Eckwert für 
die mittlere Kaltluftproduktionsrate auf Ackerflächen kann nach NLÖ (1999) eine Rate von 
12 m³ pro m² und Stunde gelten. Bei etwa 3 km² Fläche des Kaltluftentstehungsgebiets 
ergibt sich eine Kaltluftproduktionsrate des Gebietes von etwa 36 Millionen m³/h. Ab einer 
Kaltluftproduktionsrate von mindestens 20 Millionen m³/h weist das jeweilige Kaltlufteinzugs-
gebiet lokal einen sehr hohen Wert und regional einen hohen Wert auf.  
 
Der zu erwartende Verlust an Kaltluftproduktivität je Stunde beträgt etwa 12 m³ x 0,488 km² = 
5,856 Millionen m³/h. Es verbleibt eine Kaltluftproduktionsrate des Gebietes von 
30,1 Millionen m³/h. Auch diese verringerte Kaltluftproduktionsrate weist lokal einen sehr 
hohen Wert und regional einen hohen Wert auf, so dass die Verringerung der Fläche des 
Kaltluftentstehungsgebiets durch die zu erwartende Bodenversiegelung keine erhebliche 
Auswirkung auf das Klima darstellt.  



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

38 

 
Aus dem großen Kaltluftentstehungsgebiet westlich von Bernburg haben mehrere Kaltluft-
bahnen ihren Ursprung, wobei die ins Wipper- und Saaletal und nach Waldau ableitenden 
Bahnen eine höhere klimatische Ausgleichsfunktion haben als die ins westliche Umland ab-
fließenden (FROELICH & SPORBECK 1995). Das Kaltluftentstehungsgebiet im Plangebiet 
und die Ableitung der dort entstandenen Kaltluft wirken folglich vor allem auf das Klima in 
den Siedlungsbereichen der Stadt Bernburg ausgleichend. Teile des Betrachtungsraums 
haben daher eine hohe Bedeutung als Kalt- und Frischluftbahn.  
 
Ventilationshindernisse behindern bodennahe Luftaustauschprozesse. Ventilationshindernis-
se können Verkehrsbauten, Gehölzstrukturen und Siedlungsränder (Gebäude) sein. Ventila-
tionshindernisse müssen nach NLÖ (1999) eine Höhe von mehr als 2,5 m und eine Länge 
von mehr als 50 m aufweisen (bei Verkehrsbauten mehr als 4,0 m Höhe oder mehr als 
250 m Länge). Bei durch das Relief bedingten Luftaustauschsystemen, im Plangebiet den 
Hangabwinden, müssen die Hindernisse quer zur Abflussrichtung, d.h. im Hangbereich pa-
rallel zu den Höhenlinien, verlaufen. Bei thermisch bedingten Luftströmungen müssen die 
Hindernisse quer zur radialen Strömungsrichtung liegen. Im Plangebiet sind Ventilationshin-
dernisse bisher nicht vorhanden.  
 
Bei Gebäuden, die im Industriegebiet errichtet werden, ist aufgrund ihrer zulässigen Höhen 
und Längen davon auszugehen, dass diese wegen ihrer geringen Durchlässigkeit als Venti-
lationshindernisse wirken. Die Hinderniswirkung dieser Austauschbarriere führt dazu, dass 
die westlich des Industriegebiets gelegenen Ackerflächen zwischen Plangebiet und A 14 für 
das Siedlungsgebiet der Stadt Bernburg nicht mehr klimatisch wirksam sind. Betroffen sind 
Flächen im Umfang von etwa 20 ha (0,2 km²). Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Verlust an 
für das Siedlungsgebiet der Stadt Bernburg klimatisch wirksamer Kaltluftproduktivität je 
Stunde von etwa 12 m³ x 0,2 km² = 2,4 Millionen m³/h. Die nach Verringerung der Fläche des 
Kaltluftentstehungsgebiets durch die zu erwartende Bodenversiegelung verbleibende Kalt-
luftproduktionsrate des Gebietes von 30,1 Millionen m³/h verringert sich dadurch weiter auf 
27,7 Millionen m³/h. Auch diese weiter verringerte Kaltluftproduktionsrate weist jedoch wei-
terhin lokal einen sehr hohen Wert und regional einen hohen Wert auf, so dass die Verringe-
rung der Kaltluftproduktion insgesamt keine erhebliche Auswirkung auf das Klima darstellt. 
 
Die Bodenversiegelung und die Errichtung von Gebäuden werden zu einer Überwärmung 
führen. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades weisen Industrie- und Gewerbeflächen 
eine mittlere bis hohe potentielle Überwärmungsintensität auf (NLÖ 1999). Die ungefähre 
potentielle Überwärmung von Industrie- und Gewerbeflächen beträgt in Mittelstädten wie 
Bernburg 1 bis 2 °C. Die isolierte Lage des Industriegebietes innerhalb von Kaltluftentste-
hungsgebieten relativiert die potentielle Überwärmung, so dass aufgrund der Überwärmung 
nur unerhebliche Auswirkungen auf das Klima zu erwarten sind.  
 
Eine Anreicherung von Frischluftströmen mit Luftschadstoffen wird durch die Einhaltung der 
Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und die Ab-
führung der Luftschadstoffe über Schornsteine zur Vermeidung der Beeinflussung bodenna-
her Luftschichten vermieden. Durch die festgesetzten Pflanzungen werden die Auswirkungen 
zudem gemindert.  
 
Die Auswirkungen der Festsetzungen des Bebauungsplans auf das Schutzgut „Klima“ wer-
den insgesamt als unerheblich angesehen.  
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4.7 Landschaftsbild 
 
Auf einer Fläche von etwa 54 ha wird eine Nutzung als Industriegebiet festgesetzt. Die 
höchsten Gebäudehöhen im Industriegebiet sind auf der Grundlage der Festsetzungen im 
GI 1 mit 135 m ü. HN zulässig. Diese Bauhöhe entspricht einer Höhe von etwa 50 m über 
angrenzendem Gelände. Für Schornsteine, Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anla-
gen sowie Behälter können auf der Grundlage der textlichen Festsetzung 1.3 ausnahmswei-
se Bauhöhen bis zu 175 m ü. HN zugelassen werden. Diese Bauhöhe entspricht einer Höhe 
von etwa 90 m über angrenzendem Gelände. In den Industriegebieten GI 2 und im GI 3 wird 
die Fernwirkung der Gebäude durch die Begrenzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen 
auf etwa 20 m über angrenzendem Gelände gemindert. 
 
In weiten Bereichen ist das Plangebiet völlig frei von Bäumen und Sträuchern. Gehölzstruk-
turen sind nur entlang der Bahnstrecken, in den Siedlungsbereichen und im Bereich der 
Flusstäler von Wipper und Saale vorhanden. Die intensiv genutzten Ackerbereiche sind auf-
fallend strukturarm und ungegliedert. Sie sind auch aus größerer Entfernung einsehbar. Eine 
Veränderung hat das Landschaftsbild im Betrachtungsraum in jüngster Zeit durch den Neu-
bau der A 14 von Halle nach Magdeburg erfahren, die gegen Ende des Jahres 2000 dem 
Verkehr übergeben worden ist.  
 
Das festgesetzte Industriegebiet kann aufgrund seiner Flächengröße und der zulässigen 
Höhe baulicher Anlagen zu erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild führen. Ins-
besondere bauliche Anlagen, die auf der Grundlage der textlichen Festsetzung 1.3 aus-
nahmsweise zugelassen werden, werden auch aus größerer Entfernung noch sichtbar sein.  
 
Die Fernwirkung der baulichen Anlagen wird grundsätzlich vor allem durch die zu erwarten-
den Höhen baulicher Anlagen bestimmt. Die Fernwirkung der baulichen Anlagen wird weiter 
durch die vorhandenen sichtverschattenden Landschaftselemente beeinflusst. Im Plangebiet 
ist innerhalb eines bisher aus weiter Entfernung einsehbaren Bereichs mit der Errichtung von 
vergleichsweise hohen baulichen Anlagen zu rechnen.  
 
In der ausgeräumten, intensiv ackerbaulich genutzten Fläche des Plangebiets wird der Um-
fang der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die zu errichtenden baulichen Anla-
gen durch die visuelle Monotonie und die relative Naturferne der Ackerflächen relativiert.  
 
Das Industriegebiet wird mit seiner Lage nahe einer Autobahntrasse und unmittelbar an einer 
zweigleisigen Hauptbahnstrecke nahe an auffälligen Verkehrsbauwerken festgesetzt. Inso-
fern kann bei dem Standort dieses Baufeldes von einer Lagekorrespondenz gesprochen 
werden, d.h. das Eingriffsobjekt lagert sich an vorhandene technische Einrichtungen an. Ge-
rade auch breite Autobahntrassen können als korrespondierende Lagen angesehen werden.  
 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen auch durch die ortsuntypische Grö-
ßendimension der baulichen Anlagen. Die Größe der baulichen Anlagen schädigt die Eigen-
art der Landschaft, stört die Vielfalt der Landschaft und führt zu Maßstabsverlusten, zur Ver-
drängung der Natur, zu Strukturbrüchen und zur visuellen Zerschneidung der Landschaft.  
 
Hohe bauliche Anlagen können in der Landschaft nur bedingt abgeschirmt werden. Durch 
die Festsetzung von Pflanzflächen am westlichen und östlichen Rand des GI 1, auf denen 
Laubmischwälder gepflanzt werden sollen, werden die baulichen Anlagen in die Landschaft 
eingebunden und deren Fernwirkung wird gemindert. Die Fernwirkung von baulichen Anla-
gen, die auf der Grundlage der textlichen Festsetzung 1.3 ausnahmsweise zugelassen wer-
den, wird durch örtliche Bauvorschriften für diese Anlagen gemindert. Örtliche Bauvorschrif-
ten zum Anbringungsort von Werbeanlagen mindern die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes durch die Errichtung landschaftsuntypischer baulicher Anlagen.  
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Sichtbeziehungen zum Industriegebiet bestehen im Wesentlichen vom westlichen Siedlungs-
rand der Stadt Bernburg und von deren Stadtteil Strenzfeld. Die Wirkung des Industriege-
biets auf das Landschaftsbild wird durch die Bereitstellung von Flächen zum Ausgleich und 
die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen gemindert.  
 
Die zu erwartende Beleuchtung des Industriegebiets in der Nachtzeit führt aufgrund der iso-
lierten räumlichen Lage des Gebietes innerhalb von Ackerflächen zu einer weiteren Beein-
trächtigung des Landschaftsbilds. Die nächtliche Beleuchtung des Gebietes ist nicht ver-
meidbar, wird jedoch durch die Beschränkung von künstlichen Lichtquellen außerhalb von 
Gebäuden auf Leuchten mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum vermindert.  
 
Unter Beachtung der Maßgaben des Umweltberichtes werden die Auswirkungen des Bebau-
ungsplans auf das Schutzgut „Landschaft“ als nicht erheblich bewertet.  
 
 

5. Maßnahmen 
 
Die Maßnahmen des Grünordnungsplans werden nach den einzelnen Schutzgütern geglie-
dert. Sie berücksichtigen die Zielkonzeption (s. Kapitel 3) und setzen diese um.  
 
 
Menschen 
 
- Einhaltung der Vorschriften der Geräte- und Maschinenlärm-Verordnung 
Durch die Einhaltung der Vorschriften der Geräte- und Maschinenlärm-Verordnung 
(32. BImSchV) werden erhebliche Beeinträchtigungen in der Bauphase durch Gewerbelärm 
vermieden.  
 
- Einhaltung der vorgeschlagenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel  
Durch die Festsetzung der vorgeschlagenen immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel (IFSP) werden erhebliche Beeinträchtigungen in der Betriebsphase 
durch Gewerbelärm vermieden. 
 
- Ausschluss von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter 
Durch den Ausschluss von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Industriegebiet wird das Entstehen schutzbedürftiger 
Nutzungen durch den Menschen vermieden.  
 
- Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
Durch die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) werden erhebliche Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm vermieden.  
 
- Einhaltung der Immissionswerte der Geruchsimmissions-Richtlinie 
Durch die Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) und der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) des Länderausschusses für Im-
missionsschutz (LAI) werden erhebliche Beeinträchtigungen durch Geruchsemissionen ver-
mieden.  
 
 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

41 

Tiere und Pflanzen 
 
- Pflanzung und Entwicklung von Laubmischwäldern aus heimischen und standortgerechten 
Gehölzarten in Randbereichen des Industriegebiets 
Durch die Pflanzung und Entwicklung von Laubmischwäldern aus heimischen und standort-
gerechten Gehölzarten in Randbereichen des Industriegebiets werden die direkten Verluste 
durch die Zerstörung von Ackerlebensräumen und von Brachflächen sowie durch Vegetati-
onsabtrag gemindert. Diese Maßnahme vermindert auch die Auswirkung der Trennung von 
Lebensräumen von Wildtieren sowie den Verlust von Nahrungshabitaten (Teillebensräume 
von Säugetieren und Greifvögeln), da sie in begrenztem Umfang Ersatzlebensräume schafft. 
Es sollen nur Arten der potentiellen natürlichen Vegetation (s. Kapitel 2.2) gepflanzt werden.  
 
- Anlage extensiv gepflegter Rasenflächen  
Die Anlage extensiv gepflegter Rasenflächen im Bereich des Versickerungsbeckens bzw. 
des Regenrückhaltebeckens, der öffentlichen und der privaten Grünflächen mindert die di-
rekten Verluste durch die Zerstörung von Ackerlebensräumen und von Brachflächen sowie 
durch Vegetationsabtrag.  
 
- Pflanzung von Hecken, Gehölzgruppen und Alleebäumen  
Die Pflanzung von Hecken, Gehölzgruppen und Alleebäumen entlang von Verkehrsflächen 
verringert die direkten Verluste durch die Zerstörung von Ackerlebensräumen und von 
Brachflächen sowie durch Vegetationsabtrag. 
 
- Erhaltung von Gehölzen  
Die Erhaltung der besonders geschützten Hecke entlang der Hauptbahnstrecke und - soweit 
möglich - von planfestgestellten Bäumen entlang des Autobahnzubringers (B 185n) vermei-
det Beeinträchtigungen.  
 
- Beschränkung von künstlichen Lichtquellen außerhalb von Gebäuden auf staubdichte 
Leuchten mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum 
Diese Maßnahme vermeidet Beeinträchtigungen durch die Fallenwirkung von künstlichen 
Lichtquellen für Insekten.  
 
- Einhaltung der vorgeschlagenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel und der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
Durch die Einhaltung der vorgeschlagenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel (IFSP) und der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) wird die Beunruhigung von Tieren durch Lärm vermindert.  
 
 
Boden 
 
- Straßenentwurf entsprechend der jeweiligen Regelwerke 
Das Entwerfen der Straßen entsprechend der Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) 
und den Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE) beschränkt die Bo-
denversiegelungen durch die Neuanlage von Straßen auf das notwendige Maß und vermin-
dert die Versiegelung von Boden.  
 
- wassergebundene Befestigung Wendeanlage Gnetzendorfer Weg 
Eine wassergebundene Befestigung der Wendeanlage am Gnetzendorfer Weg beschränkt 
die Bodenversiegelungen durch diese Neuanlage von landwirtschaftlichen Wegeflächen auf 
das notwendige Maß und vermindert die Versiegelung von Boden. 
 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

42 

- Unzulässigkeit weiterer Überschreitungen der Grundflächenzahl 
Die Unzulässigkeit weiterer Überschreitungen der Grundflächenzahl über die Grundflächen-
zahl von 0,8 hinaus beschränkt die Bodenversiegelungen auf privaten Baugrundstücken auf 
das notwendige Maß und vermindert die Versiegelung von Boden. 
 
- Anlage von Versickerungsschächten anstelle von Versickerungsbecken  
Die Errichtung von Versickerungsschächten anstelle von Versickerungsbecken vermindert 
den Bodenabtrag und die Überlagerung gewachsenen Bodens durch Versickerungsanlagen. 
 
- gebündelte Führung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
Werden die Ver- und Entsorgungseinrichtungen gebündelt geführt, vermindert sich die Um-
lagerung von Boden durch die Verlegung von unterirdischen Leitungen. 
 
- Schutz des Mutterbodens 
Der Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB und § 14 Abs. 3 BauO LSA vermindert 
die Beeinträchtigungen der oberflächennahen Bodenschicht.  
 
 
Wasser 
 
- Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
Soweit möglich soll das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet versickert werden, 
um eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate zu vermeiden.  
 
 
Luft 
 
- Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
Die Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft) vermindert die Beeinträchtigungen durch Emissionen von Luftschadstoffen, Staub 
und Schadgasen aus Gewerbebetrieben auf ein nicht erhebliches Maß.  
 
 
Klima 
 
- Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
Die Einhaltung der Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft) vermindert die Beeinträchtigungen durch Emissionen von Luftschadstoffen, Staub 
und Schadgasen aus Gewerbebetrieben auf ein nicht erhebliches Maß.  
 
- Abführung der Luftschadstoffe über Schornsteine 
Durch diese Maßnahme werden eine Beeinflussung bodennaher Luftschichten und eine An-
reicherung von Frischluftströmen mit Luftschadstoffen vermieden.  
 
- Anpflanzen von Laubmischwäldern, Hecken, Gehölzgruppen und Alleebäumen 
Diese Maßnahme verringert Beeinträchtigungen durch Überwärmung.  
 
 
Landschaftsbild 
 
- Anpflanzen von Laubmischwäldern an den Rändern des Industriegebiets 
Das Anpflanzen von Laubmischwäldern an den Rändern des Industriegebiets bindet die bau-
lichen Anlagen im künftigen Industriegebiet in die umgebende Landschaft ein und vermindert 
die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch diese Anlagen. 
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- Anpassung der Farbgebung von besonders hohen baulichen Anlagen 
Die Anpassung der Farbgebung von besonders hohen baulichen Anlagen, die ausnahms-
weise zugelassen werden, an den Hintergrund benachbarter Gebäude mit einer sich nach 
oben aufhellenden Farbgebung mindert die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 
diese Anlagen. Sich nach oben aufhellende Farbanstriche fördern bei passendem Hinter-
grund eine „atmosphärische Auflösung“ der baulichen Anlagen in der Ferne.  
 
- Verzicht auf glänzende Anstriche oder Materialien bei besonders hohen baulichen Anlagen 
Der Verzicht auf glänzende Anstriche oder Materialien bei besonders hohen baulichen Anla-
gen, die ausnahmsweise zugelassen werden, mindert die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes durch diese Anlagen, da abstechend glänzende Oberflächen oftmals störend 
wirken.  
 
- Errichtung von Werbeanlagen nur innerhalb der Baugrenzen und der festgesetzten 
Höchstmaße für die Höhe baulicher Anlagen 
Die Begrenzung der Errichtung von Werbeanlagen auf die überbaubaren Flächen innerhalb 
der Baugrenzen und auf die in den jeweiligen Nutzungsschablonen festgesetzten Höchst-
maße für die Höhe baulicher Anlagen vermindert die Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des durch Werbeanlagen.  
 
 

6. Eingriffsregelung 
 
Eingriffe im Sinne des § 8 Abs. 1 NatSchG LSA sind Veränderungen der Gestalt oder der 
Nutzung von Grundflächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich, die die Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchti-
gen können. Als Eingriffe kommen insbesondere die Herstellung von baulichen Anlagen aller 
Art, auch Verkehrsflächen und Leitungen, in Betracht (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 NatSchG LSA). Das 
gleiche gilt für die Beseitigung oder Veränderung der Bodendecke (§ 8 Abs. 1 Nr. 9 NatSchG 
LSA). Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe dieser Art vor, so dass der Tatbestand des Ein-
griffs durch den Bebauungsplan erfüllt wird.  
 
Eingriffe dürfen gemäß § 9 NatSchG LSA die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und das 
Landschaftsbild nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigen. Die zu erwartenden Beein-
trächtigungen wurden bereits dargestellt (s. Kapitel 4), ebenso die zur Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen vorgesehenen Maßnahmen. Es verbleiben jedoch Beein-
trächtigungen, die nicht vermeidbar sind wie Bodenversiegelungen. Der Verursacher eines 
Eingriffs ist gemäß § 11 Abs. 1 NatSchG LSA verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen. Ausgeglichen ist ein Eingriff gemäß § 11 Abs. 2 
NatSchG LSA, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträch-
tigung des Naturhaushalts zurückbleibt oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder-
hergestellt ist.  
 
Innerhalb des Plangebiets sind in den Randbereichen des GI 1 auf einer Fläche von 6,25 ha 
gemäß Festsetzung Laubmischwälder aus heimischen und standortgerechten Gehölzarten 
zu pflanzen und zu entwickeln. Entlang der Erschließungsstraße ist eine Baumreihe aus ei-
ner heimischen und standortgerechten Art zu pflanzen. Diese Pflanzflächen dienen dem 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Es verbleibt jedoch ein Defizit, das an an-
derer Stelle außerhalb des Plangebiets auszugleichen ist. Die Ermittlung des erforderlichen 
Umfangs an Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt im Rahmen der 
Bilanzierung des Eingriffs.  
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Der Ausgleich der südlich der geplanten Ortsumgehung Bernburg einschließlich der inner-
halb des Plangebietes gelegenen Teilflächen der geplanten Ortsumgehung, jedoch ohne der 
Fläche der öffentlichen Versickerungsanlage, zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft wird entsprechend dem Schreiben des Landesamtes für Straßenbau mit Datum vom 
24. Juli 2003 im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Ausgleich bzw. zum Ersatz der 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Neubau der Ortsumgehung Bernburg durchge-
führt. Die innerhalb des Plangebietes gelegenen Teilflächen der geplanten Ortsumgehung 
umfassen die festgesetzten Straßenverkehrsflächen, im Bereich des Knotens nach Norden 
hin begrenzt durch das Ausbauende des nördlichen Knotenastes, und die angrenzenden 
öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“. Der Landkreis Bernburg 
als untere Naturschutzbehörde hat in Abstimmung mit der Stadt Bernburg (Saale) am 
4. Februar 2003 auf eine direkte Beteiligung an der Regelung dieser Verfahrensweise ver-
zichtet.  
 
Der erforderliche Ausgleich von Eingriffen nördlich der geplanten Ortsumgehung Bernburg 
einschließlich des Knotens mit der Ortsumgehung, der nicht innerhalb dieses Teils des Plan-
gebiets festgesetzt wird, wird an anderer Stelle auf von der Stadt Bernburg (Saale) bereitge-
stellten Flächen durchgeführt und gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB vor Satzungsbeschluss 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne des § 11 BauGB der Stadt Bernburg (Saale) mit 
dem Landkreis Bernburg als unterer Naturschutzbehörde gesichert. 
 
Für die extern erforderlichen Ausgleichsflächen wurde ein Suchraum festgelegt. Als Such-
raum wurde unter Berücksichtigung der Planung von Biotopverbundsystemen im Landkreis 
Bernburg (PLANUNGSGEMEINSCHAFT MENSCH UND UMWELT 2001) die Fuhneniede-
rung gewählt. Der Suchraum erstreckt sich auf die in der Gemarkung Bernburg gelegenen 
Bereiche dieser überregional bedeutsamen Biotopverbundeinheit. Innerhalb dieser Bereiche 
werden von der Stadt Bernburg (Saale) in ausreichendem Umfang Flächen bereitgestellt.  
 
 

7. Bilanzierung 
 
Ermittlung des erforderlichen Umfangs zum Ausgleich  
 
Grundlage für die Ermittlung des erforderlichen Umfangs zum Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft ist in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bernburg (Saale) das „Os-
nabrücker Modell“ (LANDKREIS OSNABRÜCK 1997). Dieses Kompensationsmodell wurde 
im Jahre 1991 für die Bestimmung von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 8 
BNatSchG (alte Fassung) und für die Ermittlung der Flächengrößen für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen entwickelt und wird ständig fortgeschrieben. Die aktuelle Fortschreibung 
stammt aus dem Jahr 1997.  
 
Die Ermittlung des erforderlichen Umfangs an Ausgleich erfolgt zum einen für den gesamten 
Geltungsbereich und zum anderen für den Teilbereich nördlich der geplanten Ortsumgehung 
Bernburg und des Knotens mit der geplanten Ortsumgehung. Dieser Teilbereich wird im Fol-
genden als „Baufeld I“ bezeichnet. Grund für die gesonderte Ermittlung für das Baufeld I ist, 
dass gemäß Schreiben des Landesamtes für Straßenbau mit Datum vom 24. Juli 2003 der 
Ausgleich der südlich der geplanten Ortsumgehung (einschließlich Knoten mit der Ortsum-
gehung) durch die Festsetzungen zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft im Zu-
sammenhang mit den Maßnahmen zum Ausgleich bzw. Ersatz der Eingriffe durch den Neu-
bau der Ortsumgehung durchgeführt wird.  
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Verfahrensweise 
 
Die Bewertung des Eingriffes erfolgt auf der Grundlage von Wertfaktoren für einzelne Bio-
toptypen. Die Wertfaktoren für die Biotoptypen, die für die Ermittlung des erforderlichen Um-
fangs an Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Plangebiet relevant sind, wur-
den von der Stadt Bernburg, dem Landkreis Bernburg als unterer Naturschutzbehörde und 
dem Ingenieurbüro Baumeister als beauftragtem Planungsbüro abgestimmt. Diese Abstim-
mung erfolgte am 18. Dezember 2001. Ergänzend wurden die Wertfaktoren für Ackerwild-
krautfluren am 25. Juli 2002 und für Hecken am 1. August 2002 abgestimmt. Der Wertfaktor 
wird mit der Eingriffsflächengröße des jeweiligen Biotoptyps multipliziert. Das Ergebnis ist 
der Eingriffsflächenwert als Werteinheit (WE). Vom Eingriffsflächenwert sind der Wert ver-
bleibender Altanlagen und der Wert von Neuanlagen abzuziehen. 
 

 Eingriffsflächenwert (in WE) 
 - Neuanlagenwert (in WE) 
 - Altanlagenwert (in WE)   

 = Ausgleichsrestwert (in WE) 
 
Die erforderliche Flächengröße ergibt sich nach folgender Berechnung: 
 

Ausgleichsrestwert (in WE) : Aufwertungsfaktor = Flächengröße 
 
Der Aufwertungsfaktor ergibt sich aus folgender Berechnung: 
 

Sollwert - Istwert = Aufwertungsfaktor 
 
Die Biotoptypen werden je nach Ausprägung unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, die 
wiederum bestimmten Spannen von Wertfaktoren zugeordnet sind. Die Ermittlung der Kate-
gorien und der dazugehörigen Wertfaktoren erfolgt durch eine Beschreibung einzelner Bio-
toptypen nach 15 Kriterien, die als gleichgewichtig betrachtet werden.  
 
In diesen Kriterien sind neben den überwiegenden Aspekten des Naturhaushalts auch land-
schaftsbildrelevante Kriterien enthalten. Dabei handelt es sich z.B. um die Vegetationsstruk-
tur, die Bedeutung für das Landschaftsbild und die kulturhistorische Bedeutung eines Bio-
toptyps.  
 
Das Osnabrücker Modell berücksichtigt als Biotopwertverfahren somit neben den ökologi-
schen Aspekten des Naturhaushalts auch die ästhetischen Aspekte des Landschaftsbilds. 
Für Baugebiete mit durchschnittlichen oder üblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des wird allgemein die Ermittlung des erforderlichen Umfangs an Ausgleich allein nach dem 
Osnabrücker Modell als ausreichend angesehen. Durch die textliche Festsetzung 1.3 ist im 
GI 1 ausnahmsweise die Errichtung bestimmter baulicher Anlagen mit einer Höhe bis zu et-
wa 90 m über anstehendem Gelände möglich.  
 
Diese baulichen Anlagen können - bedingt durch die ausnahmsweise zulässigen Bauhöhen - 
noch aus größerer Entfernung wahrgenommen werden. Die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes, die aufgrund dieser Festsetzungen möglich sind, gehen über das übliche Maß 
an Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch neue Baugebiete deutlich hinaus. Inso-
fern ist speziell für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes aufgrund dieser Festsetzung 
eine zusätzliche Bewertung des Eingriffsumfangs in das Landschaftsbild und des dafür er-
forderlichen Umfangs an Ausgleich notwendig. 
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Allgemeine Vorgaben 
 
Bei der Anwendung des Osnabrücker Modells gelten (wie auch bei anderen Biotopwertver-
fahren) allgemeine Vorgaben. Die wesentlichen Vorgaben sind: 
 
·  Externe Ausgleichsmaßnahmen in Form von Neuanlagen sollen nur auf weniger emp-

findlichen Flächen (max. 1,5 WE) erfolgen. 
·  Die Neuanlage von Gartenflächen wird in begründeten Fällen (z.B. bei ausschließlicher 

Verwendung einheimischer und standortgerechter Gehölze) mit einem max. Neuanla-
genwert von 1,0 anerkannt. 

·  Ausgleichsmaßnahmen innerhalb von Baugebieten und an Baugebiete angrenzend kön-
nen in der Regel Wertigkeiten bis max. 1,5 WE beigemessen werden, da in derartigen 
Räumen die ökologische Wirkung nur beschränkt sein kann. 

·  Externen Ausgleichsmaßnahmen können Wertigkeiten bis max. 2,5 beigemessen wer-
den. Eine noch höhere Bewertung ist ausgeschlossen. 

 
Eingriffsflächenwert 
 
Die Flächen im Plangebiet bestehen abgesehen vom bereits jetzt für Bahnanlagen genutzten 
Flurstück aus Ackerflächen, Wegeflächen (Wirtschaftswege), versiegelten Flächen (Auto-
bahnzubringer), straßenbegleitenden Grünflächen (entlang Autobahnzubringer, planfestge-
stellt), Ruderalfluren auf der brachliegenden Altlastverdachtsfläche eines früheren Rohstoff-
abbaugebiets und wegebegleitenden Ackerwildkrautfluren. Für den Wertfaktor des Bio-
toptyps „Acker“ sieht das Osnabrücker Modell eine Spanne von 0,6 bis 1,5 WE je ha vor.  
 
Bei den Ackerflächen im Plangebiet handelt es sich um sehr großflächige Ackerschläge, die 
nur durch die überwiegend nicht eingegrünten Feldwege unterbrochen werden. Die Flächen 
werden seit Jahrhunderten als Acker genutzt. Mindestens seit mehreren Jahrzehnten werden 
diese Äcker intensiv bewirtschaftet, so dass der natürlich gewachsene Boden durch Stoffein-
träge aus Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln stark beeinträchtigt ist. Die Ackerflächen 
(Code: AC) werden deshalb mit einem Wertfaktor von 0,7 WE je ha bewertet. 
 
Versiegelte Flächen (Autobahnzubringer, Code: OA) sind für den Naturschutz wertlos und 
erhalten in jedem Fall den Wertfaktor 0.  
 
Die Altlastverdachtsfläche im Bereich eines ehemaligen Rohstoffabbaugebietes am Rath-
mannsdorfer Weg wurde in den letzten Jahren mit Klärschlamm verfüllt und auf Teilflächen 
mit anderen Materialien abgedeckt. Durch die aufgebrachten Stoffe wurde ein mit Nährstof-
fen überversorgter Standort geschaffen, auf dem nur extrem nährstoffliebende Pflanzenarten 
gedeihen. Diese Pflanzenarten sind weder gefährdet noch besonders geschützt und natur-
schutzfachlich nur von geringem Wert. Obwohl sich die Fläche vordergründig als Ruderalflur 
darstellt, ist ihre Bedeutung für den Naturschutz mit der von Flächen mit wassergebundener 
Befestigung vergleichbar. Im Vergleich zu den Feldwegflächen lässt das Vorhandensein von 
Vegetation diese Fläche geringfügig wertvoller erscheinen. Deshalb wird diese Fläche ge-
mäß Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde im Januar 2002 dem Biotoptyp „Flä-
che mit wassergebundener Befestigung“ (Code: OW) zugeordnet und mit 0,5 WE je ha be-
wertet. 
 
Die Wirtschaftswege sind überwiegend mit wassergebundenen Decken befestigt. Teilberei-
che sind unbefestigt. Flächen mit wassergebundener Befestigung (Code: OW) sind als un-
empfindlich einzustufen. Für weniger empfindliche unbefestigte Wege ist eine Spanne des 
Wertfaktors von 0,1 bis 0,5 WE je ha vorgesehen. Aufgrund ihrer Ausprägung wird ein Wert-
faktor von 0,4 WE je ha zugrundegelegt.  
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Bei dem Behördenabstimmungstermin am 11. April 2002 wurde für das Schutzgut „Pflanzen“ 
festgelegt, dass als Grundlage für die Ermittlung des gegenwärtigen Zustandes dieses 
Schutzgutes die landschaftspflegerische Begleitplanung zur geplanten Ortumgehung Bern-
burg für den Planungsabschnitt 13.3 verwendet wird. Die fehlenden Bereiche wurden nach-
kartiert. In der genannten landschaftspflegerischen Begleitplanung wurden Wegränder im 
Plangebiet gesondert nur entlang der Verlängerung der Otto-Lange-Straße und des Para-
diesweges kartiert. Wegen deren Ausprägung und deren Lage unmittelbar an intensiv ge-
nutzte Ackerflächen grenzend werden diese als „Ackerwildkrautfluren“ (Code: UA) angese-
hen. Gefährdete oder besonders geschützte Pflanzenarten sind nicht vorhanden. Als Wert-
faktor wird deshalb der Mindestwert (1,6 WE je ha) angesetzt. Wegen einer fehlenden Ein-
messung der Wegränder an den übrigen Wegen wird bei der Ermittlung des Eingriffsflä-
chenwertes der Biotoptyp „Fläche mit wassergebundener Befestigung“ jeweils für die Wege-
flurstücke in ihrer gesamten Breite als Wegefläche unterstellt. 
 
Die den Autobahnzubringer begleitenden Grünflächen wurden entsprechend der Planfest-
stellung des Abschnitts Bernburg - Calbe der A 14 alleeartig mit großkronigen Bäumen der 
Art Eberesche (Sorbus aucuparia) als einheimischer und standortgerechter Art bepflanzt. Im 
Standraum der Bäume wurde Grünland angesät. Diese Grünflächen sind dem Biotoptyp 
„Baumreihe, Allee, Baumgruppe“ (Code: ZA) zuzurechnen. Dieser Biotoptyp kann sowohl als 
weniger empfindlich als auch empfindlich eingestuft werden. Aufgrund des jungen Alters der 
Pflanzung werden die Flächen entlang des Autobahnzubringers als weniger empfindlich an-
gesehen. Sie könnten in sehr kurzer Zeit mit gleicher ökologischer Wirkung ersetzt werden. 
Für den Wertfaktor dieses Biotoptyps in weniger empfindlicher Ausprägung gibt das Osnab-
rücker Modell eine Spanne von 1,3 bis 1,5 WE je ha vor. Für die Berechnung des Eingriffs-
flächenwertes wird mit dem Mittelwert (1,4 WE je ha) gerechnet. 
 
Die Bahnanlagen werden als Biotoptyp „Bahntrasse“ (Code: VB) mit einem Wertfaktor von 
1,0 WE je ha bewertet. Dieser Wertfaktor stellt einen Mittelwert für weniger empfindliche 
Ausprägungen dieses Biotoptyps dar. Er wird angesetzt, weil es sich bei den vorhandenen 
Bahnanlagen um eine Bahnstrecke mit entsprechendem eingewachsenen Verkehrsbegleit-
grün etwa im Bereich von Dämmen, Einschnitten und Gräben handelt. Insofern ist dieser 
Bereich nicht als unempfindlich einzustufen.  
 
Die auf dem bahneigenen Flurstück stehende Hecke wird nicht gesondert bewertet, da deren 
Fläche nur schwierig abgrenzbar ist. Sie wird in ihrem Bestand nur in einem kurzen Abschnitt 
durch die Verwirklichung der als Bahnanlagen festgesetzten Flächen beeinträchtigt. Für den 
Bau dieses Gleises ist ohnehin ein gesondertes Zulassungsverfahren erforderlich. Zudem 
fällt die Hecke unter die Biotopschutzvorschriften des § 30 NatSchG LSA. Die im Falle der 
Errichtung des Anschlussgleises erforderliche Befreiung von den Biotopschutzvorschriften 
des § 30 NatSchG LSA ist Gegenstand des nachfolgenden bahnrechtlichen Zulassungsver-
fahrens, so dass sich auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans allein keine 
Eingriffe in den Bestand der Hecke ergeben. Die untere Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Bernburg hat die Befreiung von den Biotopschutzvorschriften des § 30 NatSchG LSA für 
die Entfernung eines Abschnitts der besonders geschützten Hecke mit Schreiben vom 
9. Oktober 2002 in Aussicht gestellt. 
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Es ergibt sich für den gesamten Geltungsbereich und das Baufeld I folgender Eingriffsflä-
chenwert: 
 

Biotoptyp Code WE 
je 
ha 

Flächengröße im 
gesamten 

Geltungsbereich des 
B-Plans in ha 

Fläche im 
Bereich 
Baufeld I 

in ha 

Werteinheiten 
im Bereich 
Baufeld I 

Acker AC 0,7 62,8919 55,9670 39,17690 

überbaute / versiegelte Fläche 
(Fahrbahnfläche vorhandener 
Autobahnzubringer, B 185n) 

OA 0 0,3424 0 0 

Fläche m. wassergebundener 
Befestigung  
(Ruderalflur auf ehemaliger 
Deponie) 

OW 0,5 1,8082 1,8082 0,90410 

Fläche m. wassergebundener 
Befestigung  
(Landwirtschaftliche Wege 
gemäß Vermessung) 

OW 0,4 0,4779 0 0 

Ackerwildkrautflur  
(Wegränder entlang Para-
diesweg und Verlängerung 
Otto-Lange-Straße, Böschun-
gen entlang B 185n) 

UA 1,6 0,4829 0 0 

Bahntrasse  
(Flurstück Hauptbahnstrecke) 

VB 1,0 1,9467 1,9467 1,94670 

Baumreihe, Allee,  
Baumgruppe  
(im Bereich vorhandener Au-
tobahnzubringer zwischen 
Böschungen und eingemes-
senem Wildschutzzaun) 

ZA 1,4 0,6364 0 0 

Summe = Eingriffsflächenwert - - 68,5864 59,7219 42,02770 

Tabelle 8: Ermittlung Eingriffsflächenwert 

 
Ausgleichswert 
 
Die Berechnung des Ausgleichswertes beruht auf der Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8 innerhalb des festgesetzten Industriegebietes. Der entsprechend der festge-
setzten GRZ überbaubare Flächenanteil des Industriegebietes wird dem Biotoptyp „überbau-
te / versiegelte Fläche“ (Code: OA) zugerechnet.  
 
Die nicht überbaubaren Flächen des Industriegebietes werden dem Biotoptyp „Grünfläche, 
Parkanlage“ (Code: PG) zugeordnet und entsprechend der Berechnungsbeispiele des Osn-
abrücker Modells mit einem Wertfaktor von 0,8 WE je ha berechnet, soweit diese nicht als 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt 
sind. In diesen Pflanzflächen sind gemäß textlicher Festsetzungen 4.1 und 5.1 Laub-
mischwälder aus Gehölzen der an diesem Standort heimischen und standortgerechten Arten 
zu pflanzen. Diese Flächen werden deshalb dem Biotoptyp „Laubwald“ (Code: WX) zuge-
ordnet. Sie werden mit dem Höchstwert der für Neuanlagen von Laubwäldern möglichen 
Wertfaktoren bewertet (1,5 WE je ha).  
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Die vorgesehene Festsetzung der Straßenverkehrsflächen (Biotoptyp: überbaute / versiegel-
te Fläche) nördlich der geplanten Ortsumgehung beinhaltet im Abschnitt zwischen Bahn-
übergang und dem nördlichen Ausbauende des Knotens mit der geplanten Ortsumgehung 
auch Flächen für straßenbegleitendes Verkehrsgrün. Da der Ausbauquerschnitt dieses Ab-
schnitts der Erschließungsstraße nicht festgesetzt wird, muss die gesamte Breite der Straße 
als versiegelte Fläche angenommen werden. Die Fläche des Bahnübergangs wird im Ge-
gensatz zu den übrigen Bahnanlagen vollständig versiegelt und bei dieser Bilanzierung in die 
Straßenverkehrsfläche mit einbezogen.  
 
Die Verkehrsflächen mit den Zweckbestimmungen „Ländlicher Weg“ sowie „Geh- und Rad-
weg“ südlich der geplanten Ortsumgehung Bernburg sollen mit Ausnahme der Wendeanlage 
am Gnetzendorfer Weg gemäß Straßenentwurf (Planungsstand: August 2002) mit vollstän-
dig versiegelnden Befestigungen hergestellt werden. Diese Verkehrsflächen werden deshalb 
dem Biotoptyp „überbaute / versiegelte Fläche“ zugeordnet.  
 
Die übrigen neu anzulegenden Wirtschaftswege (Verkehrsflächen mit den Zweckbestim-
mungen „Ländlicher Weg“) sollen entsprechend dem Regelwerk der RLW 99 landschaftsge-
recht ausgestaltet werden. Die zur Festsetzung vorgeschlagene Breite ermöglicht im westli-
chen Abschnitt des verlegten Rathmannsdorfer Weges eine Eingrünung des Wirtschafts-
wegs innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen. Bei der Einstufung der neu anzulegenden 
Wendeanlage am Gnetzendorfer Weg wird gemäß textlicher Festsetzung 2.2 eine wasser-
gebundene Befestigung angenommen, so dass die Wegeflächen dem Biotoptyp „Fläche mit 
wassergebundener Befestigung“ (Code: OW) zugeordnet werden. Die Spanne für den Wert-
faktor dieses Biotoptyps liegt zwischen 0,1 und 0,5 WE je ha. Der Wertfaktor dieser neu zu 
schaffenden Wegeflächen wird aufgrund der Festsetzung 2.2 zu einer den bestehenden We-
gen vergleichbaren Ausgestaltung angesetzt. Für die neu anzulegenden Wirtschaftswege 
wird deshalb der gleiche Wertfaktor wie für die vorhandenen Wegeflächen unterstellt 
(0,4 WE je ha). 
 
Im weiteren Verfahren werden die neu festgesetzten Bahnanlagen als Biotoptyp „Bahntras-
se“ (Code: VB) mit einem Wertfaktor von 0,2 WE je ha bewertet. Der gewählte Wertfaktor ist 
im Vergleich zu den vorhandenen Bahnanlagen wesentlich geringer, weil bei der Neuerrich-
tung von Bahnanlagen der Boden so stark verdichtet wird, dass eine nahezu vollständig ver-
siegelnde Wirkung erwartet wird. Die Fläche des Bahnübergangs wird als vollständig versie-
gelte Fläche zur Straßenverkehrsfläche gerechnet (s. oben).  
 
Die Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ wird für bauliche 
Anlagen (Trafostation, Pumpstation) benötigt. Diese Fläche wird deshalb dem Biotoptyp  
„überbaute / versiegelte Fläche“ zugeordnet.  
 
Die Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Abwasser“ werden als 
naturnah angelegtes Versickerungsbecken für Niederschlagswasser ausgestaltet. Diese Flä-
chen werden aufgrund ihrer vorgesehenen naturnahen Gestaltung dem Biotoptyp „Grünflä-
che, Parkanlage“ zugeordnet. Die Flächen sind gemäß textlicher Festsetzungen 4.5 und 5.4 
als extensiv genutzte Rasenflächen auszubilden.  
 
Eine Einstufung dieser Flächen als „Stillgewässer“ ist nicht möglich, da die Fläche bestim-
mungsgemäß im Jahreslauf die meiste Zeit nicht überstaut sein wird. Für den Wertfaktor 
dieses Biotoptyps ist bei Neuanlagen, die regelmäßig als weniger empfindliche Flächen ein-
zustufen sind, eine Spanne von 0,6 bis 1,5 WE je ha möglich. Wegen der geplanten natur-
nahen Ausgestaltung wird ein vergleichsweise hoher Wertfaktor von 1,4 WE je ha unterstellt. 
Somit wird bei der Ermittlung des Ausgleichswertes dieser Biotoptyp auf verschiedenen Flä-
chen unterschiedlich bewertet.  
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Für die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ südlich der ge-
planten Ortsumgehung wird gemäß textlicher Festsetzung 4.3 auf mindestens 6.400 m2 die 
Pflanzung einer fünfreihigen Hecke aus heimischen und standortgerechten Arten festgesetzt. 
Für diese Fläche wird der Biotoptyp „Hecke“ (Code: ZG) angesetzt. Der gewählte Wertfaktor 
von 1,4 WE je ha entspricht dem für diesen Biotoptyp in der Neuanlage möglichen Mittelwert. 
Eine Fläche von mindestens weiteren 1.400 m² innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ südlich der geplanten Ortsumgehung sind gemäß 
textlicher Festsetzung 4.3 mit Gehölzgruppen zu bepflanzen. Diese Gehölzgruppen werden 
als Biotoptyp „Baumreihe, Allee, Baumgruppe“ eingestuft. Es wird eine der Eingrünung des 
vorhandenen Autobahnzubringers gleichwertige Begrünung unterstellt. Damit ist eine Einstu-
fung dieser Flächen in den gleichen Wertfaktor von 1,4 WE je ha möglich.  
 
In diesen Biotoptyp wird auch die öffentliche Grünfläche mit festgesetzter Pflanzung einer 
Baumreihe entlang der Erschließungsstraße eingeordnet. Die übrigen öffentlichen Grünflä-
chen werden gemäß textlicher Festsetzungen 4.2 und 5.2 als extensiv gepflegte Rasenflä-
chen ausgebildet. Sie werden deshalb dem Biotoptyp „Grünfläche / Parkanlage“ zugeordnet. 
Der Wertfaktor entspricht dem der vergleichbar auszugestaltenden Flächen für die Abwas-
serbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Abwasser“.  
 
Im Bereich der Trasse der neu zu verlegenden Gasleitung einschließlich Schutzstreifen ist 
eine Bepflanzung mit Bäumen oder Sträuchern nicht möglich. Stattdessen soll in diesem 
Bereich eine brachliegende Sukzessionsfläche aus krautiger Vegetation entwickelt werden. 
Sie wird gemäß Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vom Januar 2002 dem 
Biotoptyp „Brache“ mit dem Code KB zugeordnet. Die Fläche wird mit 1,6 WE je ha bewertet.  
 
Die folgende Tabelle zeigt den Ausgleichswert, der sich für den gesamten Geltungsbereich 
und den Teilbereich des Baufelds I ergibt. Die aufgrund der Planung zu erwartenden Bio-
toptypen können der Karte „Biotoptypen Planung“ entnommen werden.  
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Biotoptyp Code WE 

je 
ha 

Flächengröße im 
gesamten 

Geltungsbereich des 
B-Plans in ha 

Fläche im 
Bereich 
Baufeld I 

in ha 

Wert- 
einheiten 

im Bereich 
Baufeld I 

überbaute / versiegelte Fläche  
(80% des GI) 

OA 0 43,2765 43,2765 0 

Grünfläche, Parkanlage  
(20% des GI, soweit nicht unter WX) 

PG 0,8 4,5685 4,5685 3,65480 

Laubwald  
(Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen) 

WX 1,5 6,2506 6,2506 9,37590 

überbaute / versiegelte Fläche  
(Straßenverkehrsflächen einschl. 
Bahnübergang, landwirtschaftliche 
Wege südl. Ortsumgehung Bernburg 
ohne Wendeanlage Gnetzendorfer 
Weg sowie Geh- und Radweg) 

OA 0 4,0961 0,8467 0 

Fläche mit wassergebundener Befesti-
gung  
(landwirtschaftliche Wege nördlich 
Ortsumgehung und Wendeanlage 
Gnetzendorfer Weg) 

OW 0,4 0,0252 0 0 

Bahntrasse  
(Planung; festgesetzt ohne Bahnüber-
gang) 

VB 0,2 1,3678 1,3678 0,27356 

Bahntrasse  
(Bestand; nachrichtlich übernommen) 

VB 1,0 1,9467 1,9467 1,94670 

überbaute / versiegelte Fläche  
(Fläche für Versorgungsanlagen 
Zweckbestimmung: Elektrizität und 
kleinere Fläche für die Abwasserbesei-
tigung Zweckbestimmung: Abwasser) 

OA 0 0,0193 0 0 

Grünfläche / Parkanlage  
(größere Flächen für die Abwasserbe-
seitigung Zweckbestimmung: Abwasser 
und öffentliche Grünflächen, soweit 
nicht unter ZA und ZG) 

PG 1,4 5,7876 0,9970 1,39580 

Baumreihe, Allee, Baumgruppe  
(öffentliche Grünfläche mit Baumreihe 
entlang Erschließungsstraße und 
1.400 m² innerhalb öffentlicher Grünflä-
chen südl. Ortsumgehung gemäß 
textlicher Festsetzung) 

ZA 1,4 0,3206 0,1806 0,25284 

Hecke  
(6.400 m² innerhalb öffentlicher Grün-
flächen südl. Ortsumgehung gemäß 
textlicher Festsetzung) 

ZG 1,4 0,6400 0 0 

Brache  
(Sukzessionsfläche, private Grünflä-
chen) 

KB 1,6 0,2875 0,2875 0,46000 

Summe = Ausgleichswert - - 68,5864 59,7219 17,35960 

Tabelle 9: Ermittlung Ausgleichswert 
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Ermittlung Ausgleichsdefizit 
 
Aus der Differenz zwischen Eingriffsflächenwert und Ausgleichswert wird der Ausgleichs-
restwert für die aufgrund der Festsetzungen zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft im Bereich des Baufelds I ermittelt.  
 

 Eingriffsflächenwert   42,02770 WE 
 - Ausgleichswert   17,35960 WE 

 = Ausgleichsrestwert   24,66810 WE 
 
Für den Umfang des externen Ausgleichs der Eingriffe in Natur und Landschaft im Bereich 
des Baufelds I wird ein Ausgleichsrestwert von 24,6681 Werteinheiten festgestellt.  
 
 
Bewertung des Landschaftsbildes 
 
Die Bewertung des Landschaftsbildes und die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsum-
fangs für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, erfolgt nach NOHL. Dieses Bewertungsmodell wurde im 
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen entwickelt. Verwendet wird die geänderte, im Jahr 1993 veröffentlichte Fas-
sung.  
 
Die Erheblichkeit des Eingriffs in das Landschaftsbild bestimmt sich einerseits aus der Inten-
sität des Eingriffs und andererseits aus der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes im Ein-
griffsgebiet. Mit der Intensität eines Eingriffs ist vor allem ein Verlust an landschaftlicher Ei-
genart verbunden. Die Intensität steigt in dem Maße an, wie z.B. Bauhöhe bzw. Baumasse 
oder Standort des Eingriffsobjekts der Charakteristik der umgebenden Landschaft wider-
sprechen.  
 
Der Einwirkungsbereich bestimmt sich über die Fernwirkung des Objekts. Im Allgemeinen ist 
die Fernwirkung und damit der Einwirkungsbereich umso größer, je höher das Eingriffsob-
jekt, aber auch je auffälliger es ist. Andererseits bemisst sich der Einwirkungsbereich auch 
nach den vorhandenen sichtverschattenden Landschaftselementen (Wäldern, Feldgehölzen, 
Siedlungen usw.) in der potentiellen Wirkzone einschließlich der durch sie sichtverschatteten 
Flächen. Je größer die Flächen sichtverstellender Elemente und deren Verschattungen sind, 
je kleiner ist der tatsächliche Einwirkungsbereich (tatsächliche Wirkzonen).  
 
Ästhetisch gesehen besteht zwischen der Erheblichkeit eines Eingriffs und dem zugehörigen 
Einwirkungsbereich eine deutliche Wechselwirkung. Ein hoher Gegenstand wirkt ästhetisch 
zwar weit in sein Umfeld hinein, die Wirkung nimmt jedoch mit zunehmender Entfernung ex-
ponential ab. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, dass wenig Fläche in unmittelbarer 
Umgebung des Eingriffsobjektes übermäßig stark beeinträchtigt ist, während viel Fläche in 
weiterer Entfernung ästhetisch schwächer belastet ist. Eingriffsobjekte, die dem Betrachter 
von vornherein negativ anmuten, setzen diesem Trend der mit der Entfernung abnehmenden 
ästhetischen Beeinträchtigungskraft einen gewissen Widerstand entgegen, d.h. sie werden 
auch in weiter Entfernung noch als ästhetisch besonders störend empfunden. Zu solchen 
Objekten zählen außerhalb der Siedlungsbereiche auch nach Höhe und Herkunft untypische 
technische Elemente. Ihre ästhetisch negative Wirkung nimmt daher im Allgemeinen verhal-
tener ab.  
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In einer Landschaft, in der Gebäude traditionell zu Ortschaften zusammengefasst sind, wird 
im Allgemeinen ein in die freie Landschaft gestelltes Bauwerk die landschaftliche Schönheit 
erkennbar abwerten, auch dann, wenn es in sich selbst schön ist. Nicht alle Bauwerke wer-
den gleichermaßen als störend in der Landschaft empfunden. Die stärksten Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes rufen in der Regel große technische Objekte der Gegenwart her-
vor.  
 
In den „klassisch“ ausgeräumten Ackerebenen bewirkt die Errichtung von Gebäuden wegen 
fehlender Sichthindernisse oftmals weite Einwirkungsbereiche und damit eine enorme quan-
titative Eingriffserheblichkeit. Andererseits erreicht der ästhetische Eigenwert hier aufgrund 
der visuellen Eintönigkeit und der relativen Naturferne der Ackerflächen in der Regel keine 
besondere Höhe, so dass die qualitative Eingriffserheblichkeit relativ gering ist. In den Sied-
lungsgebieten ist man im Allgemeinen durch eine Vielzahl hoher Elemente (Gebäude, Vege-
tation) daran gehindert, entfernter liegende störende Eingriffe visuell zu erfassen.  
 
Je breiter und größer Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Parkplätze, Brückenbauwerke) sind, 
umso negativer wirken sie sich in der Regel auf den Erlebniswert der zugehörigen Land-
schaft aus. Werden daher Eingriffe an auffälligen Verkehrsflächen oder -bauwerken errichtet, 
wird durch die Zuordnung von „Technik zu Technik“ meist ein Teil der damit verbundenen 
negativen ästhetischen Wirkungen „aufgesogen“. Dies gilt auch für das Plangebiet mit seiner 
Lage nahe der A 14 und unmittelbar an einer zweigleisigen Hauptbahnstrecke. Insofern kann 
bei dem Standort dieses Baufeldes von einer Lagekorrespondenz gesprochen werden, d.h. 
das Eingriffsobjekt lagert sich an technische Einrichtungen an (Technik zu Technik). Gerade 
auch breite Straßen können als korrespondierende Lagen angesehen werden.  
 
Ästhetische Verluste durch Eingriffe erklären sich oftmals aus der Beeinträchtigung des 
landschaftlichen Kontextes. Auch mit Blick auf das Eingriffsobjekt selbst können ästhetische 
Beeinträchtigungen unterschieden werden. So können ästhetische Verluste etwa durch die 
Art der Anlage, durch die Art der Errichtung (Bau) und durch die Art des Betriebs und dessen 
Unterhaltung auftreten.  
 
Für das Landschaftsbild sind die anlagebedingten Auswirkungen besonders hoher Eingriffs-
objekte von grundlegender Bedeutung. Nachhaltige oder erhebliche ästhetische Beeinträch-
tigungen der Landschaft werden oftmals hervorgerufen durch exponierte Standorte und die 
ortsuntypische Größendimension baulicher Eingriffe.  
 
Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, wie sie sich durch Baustellenbetrieb und 
Baumaßnahmen ergeben, halten sich im Hinblick auf das Landschaftsbild sowohl örtlich als 
auch zeitlich im Allgemeinen in vertretbaren Grenzen. In landschaftsästhetischer Hinsicht 
zieht der Betrieb der Anlagen wie schon ihr Bau nur unwesentliche Beeinträchtigungen nach 
sich. Die wesentlichen Beeinträchtigungen werden durch die Anlagen an sich verursacht.  
 
Der Grundsatz des § 9 NatSchG LSA, dass Eingriffe die Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts und das Landschaftsbild nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigen dürfen, führt da-
zu, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterbleiben haben 
bzw. die zu erwartenden Landschaftsbildverluste minimiert werden.  
 
Mastenartige Eingriffe können wegen ihrer Funktion und ihrer Höhe nur bedingt „versteckt“ 
oder abgeschirmt werden. Ästhetisch minimierend wirkt daher oftmals nur die kontrapunkti-
sche Gestaltung des Standorts mit in Form eines massiven „natürlichen“ Gegengewichts 
(z.B. umgebende Obstwiese, Feldgehölz). Dadurch wird nicht nur die (Nah-)Wirkung des 
technischen Bauwerks erträglicher, sondern auch - bedingt durch die Verhüllung des Mast-
fußes - seine Fernwirkung abgemildert. Diese Möglichkeit zur Eingriffsminimierung wird 
durch die Festsetzung von Pflanzflächen in den Randbereichen des GI 1 genutzt. 
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Der Farbanstrich dieser Eingriffe sollte den Hintergrundverhältnissen (z.B. helle Ortsränder, 
dunkle Waldränder, erdfarbene Felder) angepasst sein. Abstechend helle oder glänzende 
Oberflächen wirken oftmals störend. Sich nach oben aufhellende Farbanstriche fördern bei 
passendem Hintergrund die „atmosphärische Auflösung“ der Eingriffe in der Ferne. Durch 
entsprechende örtliche Bauvorschriften werden diese Möglichkeiten der Eingriffsminimierung 
an den Eingriffsobjekten selbst planerisch umgesetzt. 
 
Ermittlung des Umfangs an Ausgleich für das Landschaftsbild 
 
Das Bewertungsverfahren von NOHL (1993), das der Ermittlung des erforderlichen Umfangs 
an Ausgleichsflächen für die zu erwartenden Eingriffe in das Landschaftsbild zugrunde liegt, 
enthält drei unterschiedlich detaillierte Fassungen zur Ermittlung des Umfangs an Aus-
gleichsflächen (Langfassung, Verkürzte Fassung und Kurzfassung), um die Verhältnismä-
ßigkeit zwischen Ermittlungsaufwand und Schwere des Eingriffs zu berücksichtigen. Durch 
die unterschiedlichen Fassungen kann im Einzelfall auf diese Problematik reagiert werden. 
Alle drei Fassungen folgen derselben Modellvorstellung: Je stärker die Eingriffserheblichkeit 
als Zusammenspiel von Eingriffsintensität und Landschaftsempfindlichkeit ist (qualitativer 
Aspekt) und je größer die Räume sind, von denen aus das Eingriffsobjekt gesehen werden 
kann (quantitativer Aspekt), umso gravierender sind die ästhetischen Funktionsverluste der 
Landschaft im Eingriffsgebiet und damit die sich daraus ableitenden Ausgleichsansprüche.  
 
Die Intensität des Eingriffs bestimmt sich maßgeblich durch die zu erwartenden Bauhöhen 
und Baumassen am Standort des Eingriffs. Die Fernwirkung des Eingriffs wird grundsätzlich 
vor allem durch die zu erwartenden Höhen baulicher Anlagen bestimmt. Ausnahmsweise 
können auf der Grundlage der Festsetzung 1.3 im GI 1 für Schornsteine, Masten, Antennen 
und ähnliche bauliche Anlagen sowie Behälter die festgesetzten Höchstmaße für die Höhe 
baulicher Anlagen bis zu einer Höhe von 90 m über Gelände (175 m ü. HN) überschritten 
werden. 
 
Den drei Fassungen sind jeweils Anwendungsbereiche zugeordnet. Die Anwendungsberei-
che erstrecken sich jeweils auf Antennenträgermasten, Freileitungen und Windkraftanlagen. 
Dem Charakter der im Industriegebiet (ausnahmsweise) höchsten zulässigen baulichen An-
lagen (einzelne mastenartige Eingriffe) nach werden die zu beurteilenden Eingriffe in ihrer 
Wirkung auf das Landschaftsbild mit Antennenträgermasten gleichgesetzt. Diese Eingriffsart 
fällt bei Höhen von 50 bis 90 m über Gelände in den Anwendungsbereich der verkürzten 
Fassung. Deshalb wird diese Fassung im Folgenden für die Ermittlung des erforderlichen 
Umfangs an Ausgleichsflächen verwendet. 
 
1. Schritt 
 
Zunächst ist auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans der Standort des 
Eingriffsobjektes festzulegen. Betrachtet werden ausschließlich bestimmte bauliche Anlagen, 
die auf der Grundlage der Festsetzung 1.3 im GI 1 ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans legen den genauen Standort dieser Bauwerke 
innerhalb des GI 1 und deren Anzahl nicht fest. Für die Bilanzierung des Eingriffs in das 
Landschaftsbild wird deshalb hilfsweise eine typisierte Bebauung angenommen. Eine typi-
sche Ausnutzung der Überschreitungsmöglichkeit der Festsetzung 1.3 für die festgesetzte 
Höhe baulicher Anlagen im GI 1 wird mit zwei Schornsteinen mit einer Höhe von je 90 m 
über Gelände angenommen. Es wird als typisierter Fall weiter unterstellt, dass die Schorn-
steine auf kreisrunden Grundflächen von je 12 m Durchmesser und in einem Abstand vonei-
nander von 170 m errichtet werden.  
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Für die Ermittlung des erforderlichen Umfangs an Ausgleichsflächen für die zu erwartenden 
Eingriffe in das Landschaftsbild werden zwei Schornsteine der o.g. Dimensionierung zugrun-
de gelegt. Um auch für Standorte der Schornsteine im GI 1 mit der größtmöglichen Fernwir-
kung einen ausreichenden Ausgleichsumfang zu gewährleisten, werden innerhalb des GI 1 
Standorte auf den höchsten dort vorhandenen Geländehöhen gewählt. 
 
Jeder Gegenstand in der Landschaft ist von einem ästhetischen Wirkraum umgeben, der hier 
vereinfacht auf 2.000 m begrenzt wird. Dieser potentielle Wirkraum (Fläche mit Radius 
2.000 m um die beiden Standorte) wird in zwei ästhetische Wirkzonen abnehmender Ein-
drucksstärke unterteilt: 
 
Wirkzone I: Fläche mit 500 m Radius um die Eingriffsstandorte 
Wirkzone II: Fläche mit 2.000 m Radius minus 500 m Radius 
 
Flächengröße Wirkzone I:      973.623 m² 
Flächengröße Wirkzone II:   6.657.730 m² 
 
2. Schritt 
 
Die durch die geplanten Eingriffe ästhetisch tatsächlich beeinträchtigten Gebiete (die tat-
sächlichen Einwirkungsbereiche) werden festgelegt. Auf der Karte (s. Anhang) werden in den 
beiden Wirkzonen alle Flächen mit sichtverstellenden Elementen umrandet wie 
 
- baumbestandene Flächen (Wald, Feldgehölze, Obstwiesen u.ä.) ab etwa 1 ha Größe in 

der Wirkzone I und ab etwa 2 ha Größe in der Wirkzone II sowie  
- bebaute Grundstücke (Siedlungsteile, Gehöfte, Industrieflächen u.ä.) ab gleicher Flä-

chengröße in beiden Wirkzonen.  
 
Die hinter diesen Flächen liegenden blickverschatteten Bereiche werden über Addition ent-
sprechend langer Flächenstreifen berücksichtigt. Die Tiefe der Streifen beträgt in der Wirk-
zone I bis zu 90 m und in der Wirkzone II bis zu 360 m. Die seitlichen Ränder der blickver-
schatteten Bereiche wurden in gedachter Blickrichtung aus diesen Bereichen auf den Stand-
ort des Eingriffes festgelegt.  
 
Unmittelbar westlich der A 14 wurden blickverschattete Bereiche nur dort kartiert, wo die 
A 14 in Dammlage verläuft und auf der Grundlage der planfestgestellten Unterlagen zum 
Bau der A 14 die Höhenlage der Fahrbahnoberkante mindestens in Augenhöhe (ca. 1,70 m) 
über angrenzendem Gelände angenommen werden kann.  
 
Danach werden in jeder der beiden Wirkzonen die Flächengrößen aller sichtverstellenden 
Flächen (= baumbestandene Flächen + bebaute Grundstücke) und der Verschattungsstrei-
fen ermittelt. Abschließend wird die Summe dieser Flächen, von denen aus die Eingriffsob-
jekte visuell nicht wahrnehmbar sind, von den Flächeninhalten der potentiellen Wirkzonen 
(vgl. 1. Schritt) subtrahiert. Die Differenzen stellen vereinfacht die tatsächlichen Einwirkungs-
bereiche in den Wirkzonen dar.  
 

 Wirkzone I (in m²) Wirkzone II (in m²) 

Potentieller Wirkraum 973.623  6.657.730  

- Baumbestandene Flächen 0 381.538 

- Bebaute Grundstücke 0 1.205.956 

- Blickverschattete Bereiche 31.717 2.101.308 

= Tatsächlicher Einwirkungsbereich 941.906  2.968.928 
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3. Schritt 
 
Der ästhetische Gesamtwert (= ästhetische Empfindlichkeit) in den tatsächlichen Einwir-
kungsbereichen vor dem Eingriff wird eingeschätzt. Der ästhetische Gesamtwert wird ge-
trennt für die beiden Wirkzonen ermittelt auf einer Skala von 1 bis 10. Als Hilfsmittel für diese 
Einschätzung wurden die topographische Karte, Luftbilder und Ortsbegehungen verwendet.  
 
Hilfskriterien sind:  
 
- ästhetische Eigenwerte mit den Indikatoren Vielfalt, Naturnähe und Eigenartserhalt, 
- visuelle Transparenz (Verletzlichkeit) mit den Indikatoren Reliefierung, Strukturvielfalt und 

Vegetationsdichte, 
- Schutzwürdigkeit unter Rückgriff auf Vorkommen von Landschaftsschutzgebieten, ge-

schützten Biotopen und sonstigen schutzwürdigen Flächen im Eingriffsgebiet. 
 
Nachfolgend werden der ästhetische Eigenwert, die visuelle Transparenz (Verletzlichkeit) 
und die Schutzwürdigkeit als Hilfskriterien für die Einschätzung des ästhetischen Gesamt-
wertes bewertet.  
 
Besonders hohe ästhetische Gesamtwerte (etwa der Stufen 9 oder 10) können nur zustande 
kommen, wenn auch der landschaftsästhetische Eigenwert und die Schutzwürdigkeit im 
Einwirkungsbereich besonders hoch sind. 
 
Einschätzung des ästhetischen Eigenwerts: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Punktzahl Vielfalt 2 4 

Punktzahl Naturnähe 2 4 

Punktzahl Eigenartserhalt 5 5 

Gesamtpunktzahl 9 13 

Gesamtwertstufe1 3 4 

 
Ein landschaftlicher Bereich ist in ästhetischer Hinsicht umso vielfältiger, je mehr deutlich 
unterscheidbare Elemente er enthält. Die Elemente können den folgenden Formbereichen 
angehören: Oberflächenformen (Klein- und Grobrelief), Vegetationsstrukturen, Gewässer-
formen, Nutzungsarten, Gebäude- und Baustrukturen sowie Erschließungsarten. Vielfaltsbil-
dend können auch jahreszeitliche Vegetationsaspekte sowie besondere Blickbeziehungen 
und Raumperspektiven sein. Störende (negativ anmutende) Elemente bleiben beim Viel-
faltswert unberücksichtigt.  
 
Ein landschaftlicher Bereich ist umso naturnäher, je weniger er in Bezug auf die erlebbaren 
Teile der Landschaft menschlichen Einfluss spüren lässt. Insbesondere die Abwesenheit von 
Überbauungen bzw. Versiegelungen, das Fehlen von regelmäßig-geometrischen Struktur-
mustern sowie die Existenz „weicher“ Übergänge (Übergangsbereiche, Ränder, Säume) er-
höhen in ästhetischer Hinsicht das Erlebnis von Naturnähe, weil in solchen landschaftlichen 
Strukturen natürliche Elemente mit erkennbarer Eigenentwicklung bestimmend werden. Ein 
gewisses Maß ästhetisch wirksamer Naturnähe besitzen auch Landschaftselemente, an de-
ren Aufbau Zufall beteiligt ist. 
 

                                                
1 Der Eigenartserhalt wird gemäß Bewertungsmodell doppelt gewichtet.  
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Veränderungen der landschaftlichen Eigenart der jeweils jüngsten Vergangenheit (ein bis 
zwei Menschengenerationen) werden als besonders schmerzlich empfunden. Gravierende 
Veränderungen in dieser Zeitspanne von ca. 50 Jahren machen deshalb besonders betrof-
fen, weil hier noch die eigene Erinnerung tätig bzw. das Gespräch mit nahestehenden Be-
zugspersonen (z.B. Enkel mit Großeltern) möglich ist. In ästhetischer Hinsicht weist daher 
eine Landschaft umso geringere Eigenartsverluste auf, je weniger die gegenwärtigen Land-
schaftsformen in ihrer spezifischen Ausprägung und in ihrem typischen Zusammenspiel 
(Landschaftscharakter) von denjenigen vor ca. 50 Jahren abweichen.  
 
Dieser Unterschied zum gegenwärtigem Landschaftszustand kann dadurch erklärt werden, 
dass Landschaftselemente während dieser Zeit in untypischer Weise verändert wurden (z.B. 
Straßenausbau), untypische Elemente eingeführt wurden (z.B. Straßenneubau) und bzw. 
oder typische Elemente aus der Landschaft herausgenommen wurden (z.B. Auflassung einer 
historischen Straße). „Untypisch“ bedeutet dabei, dass die entsprechenden Elemente nicht 
dem Bild am Ort vor ca. 50 Jahren entsprechen.  
 
Einschätzung der visuellen Transparenz: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Punktzahl Reliefierung 8 8 

Punktzahl Strukturvielfalt 2 5 

Punktzahl Vegetationsdichte 1 3 

Gesamtpunktzahl 11 16 

Gesamtwertstufe 3 5 

 
Unter visueller Transparenz wird die Einsehbarkeit der Landschaft verstanden. Die ästheti-
sche Wirkung eines Eingriffs ist immer auch durch das landschaftliche Umfeld bedingt. Die-
ses kann den Blick auf den Eingriff völlig freigeben, verschatten oder vollständig abschirmen. 
Fehlende Sichthindernisse können weite Einwirkungsbereiche eines Eingriffs bewirken. Mit 
der Größe der Transparenz nimmt somit die Verletzlichkeit einer Landschaft zu.  
 
Das ästhetische Urteil ist in erheblichem Maße auch eine Folge (gesellschaftlich) akzeptier-
ter Werte, wie sie z.B. im Natur- und Denkmalschutz vorliegen. Alle geschützten bzw. 
schutzwürdigen Flächen und Objekte (z.B. Biotope) im Eingriffsbereich sind daher planerisch 
zu erfassen und die Schutzwürdigkeit als Skalenwert zum Ausdruck zu bringen.  
 
 Wirkzone I Wirkzone II 

Wertstufe Schutzwürdigkeit 2 3 

 
Einschätzung des ästhetischen Gesamtwerts vor Eingriff: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Wertstufe ästhetischer Eigenwert 3 4 

Wertstufe visuelle Transparenz 3 5 

Wertstufe Schutzwürdigkeit 2 3 

Gesamtwertstufe2 2 3 

 

                                                
2 Der ästhetische Eigenwert wird gemäß Bewertungsmodell doppelt gewichtet. 
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4. Schritt 
 
Der ästhetische Gesamtwert in den tatsächlichen Einwirkungsbereichen nach dem Eingriff 
wird ermittelt. Der ästhetische Gesamtwert wird auch hier getrennt für die beiden Wirkzonen 
und auf der gleichen Skala ermittelt.  
 
Einschätzung des ästhetischen Eigenwerts: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Punktzahl Vielfalt 1 3 

Punktzahl Naturnähe 1 3 

Punktzahl Eigenartserhalt 1 4 

Gesamtpunktzahl 3 10 

Gesamtwertstufe3 1 3 

 
Einschätzung der visuellen Transparenz: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Punktzahl Reliefierung 8 8 

Punktzahl Strukturvielfalt 1 4 

Punktzahl Vegetationsdichte 1 3 

Gesamtpunktzahl 10 15 

Gesamtwertstufe 3 5 

 
Wertstufe Schutzwürdigkeit: 
 
 Wirkzone I Wirkzone II 

Wertstufe Schutzwürdigkeit 2 3 

 
Einschätzung des ästhetischen Gesamtwerts nach Eingriff: 
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Wertstufe ästhetischer Eigenwert 1 3 

Wertstufe visuelle Transparenz 3 5 

Wertstufe Schutzwürdigkeit 2 3 

Gesamtpunktzahl 6 11 

Gesamtwertstufe4 1 3 

 

                                                
3 Der Eigenartserhalt wird gemäß Bewertungsmodell doppelt gewichtet.  
4 Der ästhetische Eigenwert wird gemäß Bewertungsmodell doppelt gewichtet. 



Grünordnungsplan z. B-Plan Nr. 57 „Gewerbe- u. Industriegebiet Bernburg-West a. d. A 14, Baufeld I“ 
   

59 

5. Schritt 
 
Die Intensität des Eingriffs wird ermittelt. In beiden Wirkzonen wird durch Verschmelzen des 
ästhetischen Gesamtwerts vor dem Eingriff mit dem nach dem Eingriff (über Differenzbil-
dung) ermittelt.  
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Ästhetischer Gesamtwert vor Eingriff 2 3 

- Ästhetischer Gesamtwert nach Eingriff 1 3 

= Differenz 1 0 

Intensität des Eingriffs 2 1 

 
6. Schritt 
 
Die landschaftsästhetische Erheblichkeit des Eingriffs wird ermittelt. Die landschaftsästheti-
sche Erheblichkeit ergibt sich durch die gleich gewichtete Zusammenführung des Empfind-
lichkeitswertes (= ästhetischer Wert der Landschaft im Eingriffsgebiet vor Eingriff) und der 
Intensität des Eingriffs (Intensitätswert) über Summenbildung. Ein Eingriff ist in seinen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild umso erheblicher, je schwerer der Eingriff, gemessen 
über die Intensität des Eingriffs, und zugleich je größer die Empfindlichkeit des Landschafts-
bildes gegenüber Eingriffen ist. Der ästhetische Funktionsverlust ist demnach umso größer, 
je schwerer der Eingriff in ästhetischer Hinsicht und je empfindlicher die Landschaft gegen 
ästhetisch belastende Eingriffe ist. Das Ergebnis stellt einen Wert auf einer 10-Stufen-Skala 
dar.  
 

 Wirkzone I Wirkzone II 

Ästhetischer Gesamtwert vor Eingriff 2 3 

+ Intensität des Eingriffs 2 1 

= Summe 4 4 

Erheblichkeit des Eingriffs 1 1 

 
7. Schritt 
 
Die erheblich beeinträchtigte Fläche in den beiden Wirkzonen wird ermittelt. Durch Umdeu-
tung des ermittelten Erheblichkeitswertes in Flächenprozentsätze ergibt sich die erheblich 
beeinträchtigte Fläche in einer Wirkzone. Ein ermittelter Wert „1“ auf der Erheblichkeitsskala 
bedeutet, dass 10% der tatsächlichen Wirkzone erheblich beeinträchtigt sind. Durch Um-
wandlung in einen Gewichtungsfaktor entsteht aus dem Prozentsatz des erheblich beein-
trächtigten Flächenanteils der Erheblichkeitsfaktor (e), beispielsweise 10% = 0,1. 
 
8. Schritt 
 
Der Ausgleichsflächenfaktor zur Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsflächen wird einge-
führt. Für eine intakte Kulturlandschaft wird in Abhängigkeit vom Landschaftstyp im Allge-
meinen mit einem Mindestflächenanspruch von 5% bis 20% oder durchschnittlich 10% für 
Naturschutz und Landschaftspflege gerechnet. Es wird deshalb angenommen, dass der 
durch einen Eingriff bedingte ästhetische Funktionsverlust in unmittelbarer Umgebung des 
Eingriffsobjektes nur dann einigermaßen ausgeglichen werden kann. wenn 10% der erheb-
lich beeinträchtigten Fläche für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bereitgestellt 
werden. Der Ausgleichsflächenfaktor (a) wird deshalb im Allgemeinen mit 0,1 angesetzt. 
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9. Schritt 
 
Die abnehmende Fernwirkung des Eingriffs wird berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Aus-
gleichsflächenumfangs wird die abnehmende Fernwirkung durch einen Wahrnehmungskoef-
fizienten (w) nach der folgenden Zusammenstellung erfasst.  
 

 ohne relativ große Vorbelastungen 
ähnlicher Art 

bei relativ großen Vorbelastungen 
ähnlicher Art 

 Eingriffe bis 60 m 
Höhe 

Eingriffe über 60 m 
Höhe 

Eingriffe bis 60 m 
Höhe 

Eingriffe über 60 m 
Höhe 

Wirkzone I 0,20 0,40 0,10 0,20 

Wirkzone II 0,10 0,20 0,05 0,10 

 
In beiden Wirkzonen sind bisher keine relativ großen Vorbelastungen ähnlicher Art vorhan-
den. Aufgrund der ausnahmsweise zulässigen Höchstmaße für die Höhen der angenomme-
nen zwei mastenartigen Eingriffe von 90 m über Gelände sind die auf der Grundlage der 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe bezüglich der Wahrneh-
mungskoeffizienten als Eingriffe über 60 m Höhe zu anzusetzen.  
 
Wahrnehmungskoeffizient (w) Wirkzone I:   0,40 
Wahrnehmungskoeffizient (w) Wirkzone II:   0,20 
 
10. Schritt 
 
Der Ausgleichsflächenumfang (A) wird endgültig ermittelt. Der Ausgleichsflächenumfang (A) 
wird getrennt für jede der beiden Wirkzonen unter Rückgriff auf den Flächenumfang der tat-
sächlichen Einwirkungsbereiche (F) nach der folgenden Formel durchgeführt: 
 

F * e * a * w = A 
 
F = tatsächlicher Einwirkungsbereich in einer Wirkzone (vgl. 2. Schritt) 
e = Erheblichkeitsfaktor der zugehörigen Wertstufe (vgl. 7. Schritt) 
a = Ausgleichsflächenfaktor (vgl. 8. Schritt) 
w = Wahrnehmungskoeffizient der zugehörigen Wirkzone (vgl. 9. Schritt) 
 
Berechnung: 
 
Ausgleichsflächenumfang Wirkzone I:     941.906 m² * 1 * 0,1 * 0,40 =  37.676 m² 
Ausgleichsflächenumfang Wirkzone II:  2.968.928 m² * 1 * 0,1 * 0,20 =  59.379 m² 
 
Die auf diese Weise ermittelten Ausgleichsflächen addieren sich zum Gesamtumfang aller 
Ausgleichsflächen. 
 
Ausgleichsflächenumfang Wirkzone I:      37.676 m² 
Ausgleichsflächenumfang Wirkzone II:   + 59.379 m² 

________________ 
Gesamtumfang Ausgleichsflächen:       97.055 m²  = 9,7055 ha 
 
Der Gesamtumfang an Ausgleichsflächen für den Ausgleich der zu erwartenden Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen, die auf der Grundlage der textlichen 
Festsetzung 1.3 zugelassen werden können, beträgt 9,7055 ha.  
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Ermittlung des gesamten erforderlichen Ausgleichs 
 
Für die Ermittlung des gesamten erforderlichen Ausgleichs der im Bereich des Baufelds I zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind der nach dem Osnabrücker Modell ermit-
telte Ausgleichsumfang und der nach NOHL (1993) zusätzlich ermittelte Ausgleichsumfang 
für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch auf der Grundlage der textlichen Fest-
setzung 1.3 zugelassene bauliche Anlagen zusammenzuführen. Bei den unterschiedlich de-
taillierten Fassungen des Bewertungsmodells nach NOHL handelt es sich gemäß NOHL 
(1993, S. 44) um Fassungen des von ADAM, NOHL, VALENTIN (1986) entwickelten Verfah-
rens zur Kompensationsermittlung bei Eingriffen in die Landschaft. Die Ermittlung des ge-
samten erforderlichen Ausgleichs erfolgt nach den Bewertungsgrundlagen von ADAM, 
NOHL, VALENTIN (S. 304).  
 
Naheliegend wäre danach zunächst eine bloße Addition der beiden nach dem Osnabrücker 
Modell bzw. nach NOHL ermittelten Einzelwerte für den Ausgleich. Ein solches Vorgehen ist 
aber unrealistisch, weil mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass die auf den jeweiligen 
einzelnen Ausgleichsflächen entsprechend durchzuführenden Maßnahmen vielfach sowohl 
die ökologischen Funktionen des Naturhaushalts als auch die ästhetischen Funktionen des 
Landschaftsbilds erfüllt werden. In der Minimumfläche für den gesamten erforderlichen Aus-
gleich geht die größere der beiden Einzelflächen ein. Es ist darauf zu achten, dass auf der 
Fläche, in der beide Einzelflächen eingehen, Maßnahmen durchgeführt werden müssen, bei 
denen beide Aspekte - der ökologische und der landschaftsästhetische - gleichrangig be-
rücksichtigt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung. Die über die gemeinsame 
Schnittmenge hinaus verbleibende Fläche wird mit Maßnahmen ausgestaltet, die vordringlich 
auf den Aspekt abgestellt sind, für den auch die größere Einzelfläche ermittelt wurde.  
 
Der nach dem Osnabrücker Modell ermittelte Ausgleichsumfang wird im Gegensatz zu dem 
nach NOHL ermittelten Ausgleichsumfang nicht in Flächeneinheiten, sondern in Werteinhei-
ten angegeben. Aufgrund der gemäß Osnabrücker Modell je Flächeneinheit durch Aus-
gleichsmaßnahmen möglichen Aufwertung kann geschlossen werden, dass der nach dem 
Osnabrücker Modell ermittelte Ausgleichsumfang im Ergebnis die deutlich größere Einzelflä-
che darstellt.  
 
Als gesamter erforderlicher Ausgleich für die im Bereich des Baufelds I zu erwartenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft wird auf dieser Grundlage der nach dem Osnabrücker Modell 
ermittelte Ausgleichsrestwert in Höhe von 24,6681 Werteinheiten (WE) festgelegt. Innerhalb 
der Flächen, die zum Ausgleich dieses Restwertes erforderlich sind, sind auf 9,7055 ha öko-
logische und landschaftsästhetische Forderungen gleichrangig bei der Planung der Ausge-
staltung der Maßnahmen zu berücksichtigen. Die untere Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Bernburg hat der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz mit Schreiben vom 27. September 2002 
zugestimmt. 
 
Die gewählten Ausgestaltungen der Maßnahmen auf dieser Teilfläche müssen deshalb auf 
eine besondere Wirksamkeit dieser Maßnahmen für das Landschaftsbild zielen. Eine beson-
dere Wirksamkeit für das Landschaftsbild weisen Ausgestaltungen von Ausgleichsmaßnah-
men auf, die auch aus größerer Entfernung noch wahrnehmbar sind. Im Einzelfall kann dies 
bedeuten, dass eine Maßnahme zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
auch dann besonders landschaftsbildwirksam ausgestaltet wird, wenn auf der gleichen Flä-
che andere Ausgestaltungen bezogen allein auf den Ausgleich der Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts eine höhere Aufwertung bewirken würden. 
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Durchführung und Sicherung des Ausgleichs 
 
Der Ausgleich der südlich der geplanten Ortsumgehung Bernburg einschließlich der inner-
halb des Plangebietes gelegenen Teilflächen der geplanten Ortsumgehung, jedoch ohne der 
Fläche der öffentlichen Versickerungsanlage, zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Ausgleich bzw. zum Ersatz der 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Neubau der Ortsumgehung Bernburg durchge-
führt und durch Vereinbarung der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt mit der 
Stadt Bernburg (Saale) gesichert. Die innerhalb des Plangebietes gelegenen Teilflächen der 
geplanten Ortsumgehung umfassen die festgesetzten Straßenverkehrsflächen, im Bereich 
des Knotens nach Norden hin begrenzt durch das Ausbauende des nördlichen Knotenastes, 
und die angrenzenden öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“. 
Die Vereinbarung wird dem Landkreis Bernburg als unterer Naturschutzbehörde zur Kennt-
nis gegeben.  
 
Der erforderliche Ausgleich von Eingriffen in dem Bereich nördlich der geplanten Ortsumge-
hung einschließlich der Fläche der öffentlichen Versickerungsanlage, der nicht innerhalb 
dieses Teils des Plangebiets festgesetzt wird, wird an anderer Stelle auf von der Stadt Bern-
burg (Saale) bereitgestellten Flächen durchgeführt und gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB 
vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplans durch öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne 
des § 11 BauGB der Stadt Bernburg (Saale) mit dem Landkreis Bernburg als unterer Natur-
schutzbehörde gesichert. 
 
Die zeitliche Durchführung der in den Randbereichen des GI 1 festgesetzten Pflanzmaß-
nahmen soll spätestens in der übernächsten auf den Beginn der Eingriffe in Natur und Land-
schaft im GI 1 Pflanzperiode durchgeführt werden. Eine entsprechende textliche Festsetzung 
gewährleistet eine fristgemäße Durchführung dieser Maßnahmen.  
 
Für die extern erforderlichen Ausgleichsflächen wurde als Suchraum die Fuhneaue festge-
legt. Der Suchraum wurde unter Berücksichtigung der Planung von Biotopverbundsystemen 
im Landkreis Bernburg (PLANUNGSGEMEINSCHAFT MENSCH UND UMWELT 2001) ge-
wählt. Der Suchraum erstreckte sich auf die in der Gemarkung Bernburg gelegenen Bereiche 
dieser überregional bedeutsamen Biotopverbundeinheit. Für die Planung der externen Aus-
gleichsflächen wurde ein Ausgleichs-Grünordnungsplan erarbeitet.  
 
Bei der Planung der Ausgestaltung der externen Ausgleichsflächen wurden die Planung von 
Biotopverbundsystemen im Landkreis Bernburg sowie der Schutzzweck des Landschafts-
schutzgebietes (LSG) „Fuhneaue“ (gemäß § 3 der Verordnung des Landkreises Bernburg 
über die Festsetzung des LSG „Fuhneaue“) berücksichtigt. Die räumliche Lage der externen 
Ausgleichsflächen innerhalb der Fuhneaue wurde mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, der 
die dortigen bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen bewirtschaftet, abgestimmt. Auf der 
Grundlage dieser Abstimmung hat das ALF Anhalt der nunmehr vorliegenden Planung der 
externen Ausgleichsmaßnahmen mit Schreiben vom 15. Januar 2003 zugestimmt. 
 
Die externen Ausgleichsflächen befinden sich auf Teilflächen der Fluren 86 und 87 der Ge-
markung Bernburg. Als Leitbild wird die Rückführung der Fuhneaue in eine vielfältige, struk-
tur- und artenreiche Kulturlandschaft angestrebt. Mit den vorgesehenen landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen wird vermieden, Entwicklungen einzuleiten, die einer möglichen späteren 
Renaturierung der Fuhne zuwiderlaufen. Im Vordergrund des Konzeptes stand u.a. eine 
Entwicklung der ruderalen Halbtrockenrasenareale an den westexponierten Talböschungen, 
eine Abschirmung dieser Bereiche gegen Nutzungseinflüsse und eine Bereicherung der an-
grenzenden Ackerflur.  
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Als gesamter erforderlicher Ausgleich für die im Bereich des Baufelds I zu erwartenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft wird der ermittelte Ausgleichsrestwert in Höhe von 
24,6681 Werteinheiten (WE) nach Osnabrücker Modell festgelegt. Der externe Ausgleich soll 
auf einer Fläche von 28,7229 ha mit 38,43485 WE erfolgen. Der ermittelte Ausgleichsrest-
wert kann mit einer Durchführung aller Maßnahmen des Ausgleichs-Grünordnungsplans 
mehr als kompensiert werden.  
 
Innerhalb der Flächen, die zur Deckung des Ausgleichsrestwertes erforderlich sind, sind auf 
9,7055 ha ökologische und landschaftsästhetische Forderungen gleichrangig bei der Pla-
nung der Ausgestaltung der Maßnahmen zu berücksichtigen. Die gewählten Ausgestaltun-
gen der Maßnahmen müssen auf einer Teilfläche mit mindestens dieser Größe deshalb auf 
eine besondere Wirksamkeit für das Landschaftsbild zielen. Durch die beabsichtigte Wald-
pflanzung im Anschluss an die östlichen Talhänge der Fuhneaue auf einer Flächengröße von 
ca. 11 ha wird sowohl die ökologische, als auch die landschaftsbildprägende Funktion von 
Natur und Landschaft verbessert. Der zusätzlich ermittelte Ausgleichsumfang für Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes durch auf der Grundlage der textlichen Festsetzung 1.3 zu-
gelassene bauliche Anlagen wird mit den Flächen und Maßnahmen des Ausgleichs-
Grünordnungsplans mehr als kompensiert.  
 
Vor der Durchführung dieser Pflanzmaßnahmen wird eine ausführungsreife Planung der 
Maßnahmen benötigt. Insofern ist für eine Ausschreibung der Maßnahmen die vorherige 
Erarbeitung einer landschaftspflegerischen Ausführungsplanung (LAP) erforderlich.  
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8. Kostenschätzung 
 
Innerhalb des Plangebiets dienen die Pflanzflächen in den Randbereichen des GI 1 mit einer 
Gesamtfläche von 62.506 m² dem Ausgleich von Eingriffen. Für diese Maßnahmen ist im 
Rahmen des Grünordnungsplans eine Kostenschätzung vorzunehmen.  
 
Die Ausgestaltung dieser Maßnahmen, die wesentliche Auswirkungen auf den Kostenum-
fang hat, wird in den textlichen Festsetzungen 4.1 und 5.1 festgelegt. Nach der Festset-
zung 4.1 sind auf diesen Flächen Laubmischwälder aus den genannten Gehölzarten mit ei-
nem Pflanzabstand von 1,0 m x 1,5 m zu pflanzen. Die Ränder dieser Pflanzflächen sind 
durch Pflanzung von mehrreihigen Säumen aus Sträuchern der genannten Arten gestuft 
auszubilden.  
 
Bei der Pflanzung ist ein Mindestabstand für Bäume von 13 m und für Sträucher von 9 m zur 
Gleismitte des jeweils benachbarten Gleises einzuhalten. Die innerhalb der Pflanzflächen 
liegenden mit Leitungsrechten zu belastenden und die innerhalb der Mindestabstände für 
Sträucher zu den Gleisen gelegenen Flächen sind durch Einsaat von Landschaftsrasen als 
Rasenflächen auszubilden.  
 
Die Pflanzungen sind gemäß Festsetzung 5.1 dauerhaft zu erhalten, wirksam vor Verbiss 
durch Wild zu schützen und nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaus zu bewirt-
schaften. Die innerhalb der Pflanzflächen ausgebildeten Rasenflächen sind extensiv zu pfle-
gen.  
 
Die Kostenschätzung geht davon aus, dass die mehrreihig anzupflanzenden Säume aus 
Sträuchern fünfreihig angelegt werden. Die Breite dieser Strauchpflanzungen würde dann 
denen entlang der Verbindungsstraße zwischen vorhandenem Autobahnzubringer und der 
geplanten Ortsumgehung Bernburg entsprechen. Der Kostenschätzung liegt die Pflanzung 
von ca. 7.850 Sträuchern zugrunde. Die Gesamtzahl der Sträucher wurde gleichmäßig auf 
die genannten Arten verteilt. Als Pflanzengröße der Sträucher wurden verpflanzte Sträucher 
mit einer Höhe von je nach Art mit 60 cm bis 150 cm angenommen. Bei den Bäumen wurde 
mit einer Menge von ca. 32.260 Stück als verpflanzte Sämlinge kalkuliert, die gleichmäßig 
auf die genannten Arten aufgeteilt wurde. Für die Herstellung der Rasenansaat wurde mit ca. 
2.385 m² gerechnet.  
 
Die Kostenschätzung beinhaltet weiter die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die 
Herstellung von ca. 2.300 m Wildschutzzaun. Die Dauer der Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege wurde entsprechend den Grundsätzen für die Ausgestaltung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen der Anlage zur Mustersatzung der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen entnommen und mit 
fünf Jahren festgelegt. Die Kostenschätzung beinhaltet keine Kosten für den Grunderwerb.  
 
Unter den genannten Voraussetzungen wurden für die Herstellung der genannten Pflanzflä-
chen Kosten in Höhe von ca. 284.000 € (brutto) geschätzt.  
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